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Liebe Leserinnen, liebe Leser,

die barbarischen Angriffe der terroristischen Ha-
mas auf Israel haben uns alle schockiert. Unser 
Land steht fest an der Seite Israels. Alle Gelder für 
die Entwicklungszusammenarbeit in den Paläs-
tinensischen Gebieten werden jetzt erneut einer 
strengen Prüfung unterzogen und, wo nötig, ganz 
eingestellt. Klar ist: Deutschland hat keine Ha-
mas-Terroristen finanziert und wird dies auch in 
Zukunft nicht tun.

Im politischen Berlin muss unsere Arbeit trotz der 
schrecklichen Nachrichten aus Nahost weiterge-
hen. Das Bundeskabinett hat dem Vorschlag des 
BMF für ein neues Bundesamt zur Bekämpfung 
von Finanzkriminalität zugestimmt. Unter sei-
nem Dach sollen die wichtigsten Kompetenzen für 
Geldwäschebekämpfung und Sanktionsdurchset-
zung gebündelt werden. Mehr dazu erfahren Sie 
in dieser Ausgabe des Monatsberichts. Das Bun-
desamt wird künftig illegale und verdächtige Fi-
nanzströme bis zu ihrem Ursprung bei den Hinter-
männern verfolgen, um so die „dicken Fische“ zu 
fangen, kriminelle Netzwerke und Strukturen auf-
zudecken und inkriminiertes Vermögen aus dem 
Verkehr zu ziehen. Folgenlose Finanzkriminalität 
schadet der deutschen Wirtschaft und untergräbt 

das Vertrauen in den Rechtsstaat, während die Geg-
ner der freiheitlichen Ordnung profitieren.

Um Geld geht es auch in einem Artikel zur Entwick-
lung der öffentlichen Finanzen in Deutschland. Die 
neue Projektion der öffentlichen Haushalte zeigt, 
dass unsere strategische Finanzpolitik Erfolg ver-
spricht. Maßgeblich angetrieben vom sinkenden 
Finanzierungsdefizit des Bundes dürfte auch das 
gesamtstaatliche Finanzierungsdefizit in den kom-
menden Jahren schrittweise zurückgehen. Die 
Schuldenstandsquote sinkt so bis zum Jahr  2027 
voraussichtlich auf gut 64  Prozent des Bruttoin-
landsprodukts. Wir sind noch nicht da, wo wir hin-
wollen, aber der Trend bestätigt unser Vorgehen.

Prof. Dr. Clemens Fuest, der Präsident des ifo Insti-
tuts, formuliert in seinem Gastbeitrag weitere Auf-
gaben an die Politik. Eine starke und innovative In-
dustrie ist ein Markenzeichen Deutschlands. Doch 
das deutsche Geschäftsmodell gerät zunehmend 
unter Druck. Prof.  Dr.  Clemens Fuest zeigt Wege 
auf, wie für die Industrie Rahmenbedingungen für 
Innovationen verbessert werden können, ohne nö-
tigen Wandel zu erschweren. Mit Angebotspolitik 
können und sollten wir den Standort Deutschland 
wettbewerbsfähiger machen.

Dieser Monatsbericht erscheint zum ersten Mal mit 
einem Cover in unserem neuen Corporate Design. 
Mit den nächsten Ausgaben wird auch der Innen-
teil mehr Farbe und noch klarere Strukturen be-
kommen. Ich wünsche Ihnen viel Freude bei der 
Lektüre.

Ihr  

 
Steffen Saebisch  
Staatssekretär im Bundesministerium der Finanzen

Editorial
Editorial
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Neuausrichtung der Bekämpfung von 
Finanzkriminalität

 ● Kriminalität darf kein lukratives Geschäft sein und Deutschland kein sicherer Ort für schmutziges 
Geld. Die Bekämpfung der Geldwäsche hat daher höchste Priorität. Das Vertrauen in den Rechts-
staat und die Integrität des Wirtschafts- und Finanzstandorts muss geschützt werden.

 ● Die Bundesregierung hat am 11. Oktober 2023 den Entwurf eines Gesetzes zur Verbesserung der 
Bekämpfung von Finanzkriminalität beschlossen. Mit dem Gesetz wird der Kampf gegen Finanz-
kriminalität und insbesondere Geldwäsche neu ausgerichtet.

 ● Das Gesetz adressiert die wesentlichen Kritikpunkte aus dem Deutschlandbericht der Financial 
Action Task Force (FATF) von 2022: Schlüsselkompetenzen werden im neuen Bundesamt zur 
Bekämpfung von Finanzkriminalität gebündelt, um die bestehende Fragmentierung zu beenden; 
originäre Zuständigkeiten stellen eine dauerhafte Priorisierung der Geldwäschebekämpfung sicher; 
eine konsequente Verfolgung des „follow the money“-Ansatzes (statt Fokus auf die Vortaten), führt 
uns zu den Hintermännern und damit zu den „großen Fischen“ der Finanzkriminalität.

Einleitung

Das Bundeskabinett hat am 11. Oktober 2023 den 
Entwurf des Gesetzes zur Verbesserung der Be-
kämpfung von Finanzkriminalität, kurz Finanz-
kriminalitätsbekämpfungsgesetz (FKBG), beschlos-
sen. Mit dem FKBG wird die Bekämpfung von 
Finanzkriminalität, insbesondere Geldwäsche, in 
Deutschland neu aufgestellt. Das FKBG stellt einen 
wesentlichen Bestandteil des aktuellen Reformpa-
kets zur Neuausrichtung der Bekämpfung von Fi-
nanzkriminalität dar.

Mit dem Reformpaket wird ein wesentlicher 
Schritt unternommen, um die bestehenden Defi-
zite (insbesondere im Bereich der Geldwäschebe-
kämpfung) zu beseitigen. Der Handlungsbedarf 
ist groß, wie insbesondere der Deutschlandbericht 
der Finan cial Action Task Force (FATF) aus dem 
Jahr 2022 gezeigt hat:

 ● Der effektiven Bekämpfung von Finanzkrimi-
nalität und der erfolgreichen Sanktionsdurch-
setzung steht in Deutschland die zersplitterte 

Zuständigkeit bei einer Vielzahl von Behörden 
auf Bundes- und Landesebene im Wege.

 ● Strafrechtliche Geldwäscheermittlungen in 
Deutschland folgen überwiegend den Ermitt-
lungen der Vortaten (z. B. Bekämpfung von Be-
trug, Bargeldschmuggel, Menschenhandel etc.); 
stattdessen können Ermittlungen, die an den 
illegalen Finanzflüssen ansetzen („follow the 
money“), zu den Hintermännern und „professi-
onellen“ Geldwäschenetzwerken führen.

 ● Es existiert eine große Anzahl an Aufsichts-
instanzen im Nichtfinanzsektor mit Unter-
schieden hinsichtlich ihrer risikobasierten Auf-
sichtstätigkeit.

Die Fragmentierung erschwert bei der Strafermitt-
lung eine Priorisierung und Fokussierung auf kom-
plexe Fälle von Finanzkriminalität, eine effektive 
Sanktionsdurchsetzung und eine effiziente, risiko-
basierte Aufsicht im Nichtfinanzsektor. Dies wie-
derum verhindert eine Priorisierung und Fokus-
sierung auf komplexe Fälle von Finanzkriminalität 
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(stattdessen wird hauptsächlich Klein- und Kleinst-
kriminalität verfolgt) sowie eine effiziente, risiko-
basierte Aufsicht der Länder im Nichtfinanzsektor.

Neuausrichtung der 
Geldwäschebekämpfung

Um den Defiziten wirksam und nachhaltig ent-
gegenzutreten, hat das BMF ein Konzept für eine 
schlagkräftigere Bekämpfung von Finanzkrimi-
nalität und effektivere Sanktionsdurchsetzung in 
Deutschland entwickelt. Die Eckpunkte des Kon-
zepts wurden von Bundesfinanzminister Christian 
Lindner am 24. August 2022 vorgestellt.

Im BMF wurde daraufhin ein disziplinübergreifen-
des Projekt (bestehend aus Staatsanwältinnen und 
-anwälten, Richterinnen und Richtern, Ermittle-
rinnen und Ermittlern, Ministerialbeamtinnen und 
-beamten aus Bund und Ländern, Forensikerin-
nen und Forensikern, Geldwäscheaufseherinnen 
und -aufsehern, Psychologinnen und Psychologen 
etc.) eingerichtet – mit dem Ziel, die Bekämpfung 
von Finanzkriminalität ganzheitlich zu verbessern 
und strukturell neu aufzustellen. Dieses Projekt-
team hat den im Kabinett beschlossenen Gesetzes-
entwurf erarbeitet, der die Grundlage für weitrei-
chende Reformen in der Geldwäschebekämpfung 
bildet.

Der Entwurf nimmt eine grundlegende Neuord-
nung bei der Bekämpfung von Finanzkriminalität, 
insbesondere von Geldwäsche, in Deutschland in 
Angriff. Dabei werden nicht nur strukturelle bezie-
hungsweise institutionelle Verbesserungen voran-
getrieben, sondern auch bei den angewendeten Me-
thoden und Instrumenten neue Wege zur Erhöhung 
der Schlagkraft eingeschlagen. So soll die bisherige, 
nur in Teilen funktionierende Geldwäschebekämp-
fung durch ein schlagkräftiges, modernes und in-
tegriertes System ersetzt werden. Ein wesentlicher 
Beitrag dazu ist die Gründung des Bundesamts zur 
Bekämpfung der Finanzkriminalität (BBF).

Bündelung der 
Kernkompetenzen

Mit der Zusammenführung der drei Säulen der 
Geldwäschebekämpfung – Analyse, Ermittlung und 
Aufsicht – im BBF wird erstmals ein ganzheitliches 
und vernetztes Vorgehen bei der Bekämpfung von 
Geldwäsche in Deutschland etabliert und die beste-
hende Fragmentierung überwunden. Kernkompe-
tenzen werden endlich unter einem Dach gebün-
delt. So wird die Zusammenarbeit erleichtert und 
intensiviert. Denn für die erfolgreiche Bekämpfung 
von Geldwäsche ist entscheidend, Erkenntnisse, 
Expertise und Hinweise zusammenzuführen.

Für den Bereich der Analyse steht bereits fest, dass 
die Financial Intelligence Unit im Jahr 2025 in das 
BBF überführt wird. Da auch in der Sanktions-
durchsetzung die Aufdeckung verschleierter Ver-
mögensverhältnisse eine entscheidende Rolle 
spielt, ist es konsequent, dass auch die Zentralstelle 
für Sanktionsdurchsetzung perspektivisch in das 
BBF überführt wird. Auch dies ist für 2025 geplant.

Neuausrichtung der Bekämpfung von Finanzkriminalität
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Stärkung des „follow the 
money“-Ansatzes

Unter dem Dach des BBF wird das Ermittlungs-
zentrum Geldwäsche (EZG) bedeutsame interna-
tionale Fälle von Geldwäsche mit Deutschlandbe-
zug als eigene Priorität ermitteln. Das EZG verfolgt 
dabei konsequent den „follow the money“-An-
satz: Anders als andere Strafverfolgungsbehörden, 
die in der Regel ausgehend von Vortaten ermitteln, 
setzt das EZG bereits bei verdächtigen Finanzströ-
men an, um so die dahinter liegenden Straftaten 
aufzudecken.

Das EZG schließt damit die Verfolgungslücke, für 
die Deutschland bislang in der Kritik stand: Wur-
den bisher vor allem Klein- und Kleinstkrimina-
lität bei der Geldwäsche geahndet, ermöglicht es 
die konsequente Verfolgung des „follow the mo-
ney“-Ansatzes, illegale oder verdächtige Finanz-
ströme bis hin zu den professionellen Hintermän-
nern und Netzwerken aufzuspüren. So gehen auch 
die „großen Fische“ ins Netz. Damit wird die Er-
mittlungstätigkeit bei der Geldwäschebekämpfung 
auf eine neue Stufe gehoben.

Dort, wo es Schnittstellen gibt, sorgen gemein-
same Ermittlungsgruppen mit anderen Strafver-
folgungsbehörden für eine effektive Kooperation 
und die Zusammenführung von Erkenntnissen. 
So wird das bestehende Verfolgungsdefizit im Be-
reich der bedeutsamen internationalen Geldwä-
sche geschlossen und gewährleistet, dass das BBF 
sich in die nationale Sicherheitsarchitektur einfügt 
und ein kohärentes und schlagkräftiges System 
zur Bekämpfung von Finanzkriminalität entsteht. 
Die Zuständigkeiten des Bundeskriminalamts und 
des Zollfahndungsdiensts ebenso wie die Rolle der 
Staatsanwaltschaften der Länder bei der Geldwä-
schebekämpfung bleiben unverändert.

Priorisierung der 
Geldwäschebekämpfung

Während die aufwendigen Ermittlungen komple-
xer, internationaler Geldwäschefälle zugunsten an-
derer Delikte in vielen Ermittlungsverfahren von 
bestehenden Strafverfolgungsbehörden mit ei-
nem allgemeinen Kriminalitätsbekämpfungsman-
dat regelmäßig depriorisiert werden müssen, legt 
das BBF genau hier seinen Fokus. Mit der originä-
ren Aufgabe der Geldwäschebekämpfung betraut, 
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kann es keine Herabstufung der Priorität von Geld-
wäsche zugunsten anderer Straftaten mehr geben.

Darüber hinaus werden mit dem BBF erstmals de-
zidierte Kapazitäten und spezifische Kompetenzen 
geschaffen, die eine nachhaltige Priorisierung der 
Geldwäschebekämpfung, insbesondere interna-
tionaler und bedeutsamer Fälle mit Deutschland-
bezug, sicherstellen, um langfristig eine adäquate 
Ressourcenausstattung bei der Strafverfolgung die-
ser Fälle zu gewährleisten.

Effizientere Geldwäsche-
aufsicht im Nichtfinanzsektor

Die Aufsicht im sogenannten Nichtfinanzsektor, 
also z.  B. im Immobiliensektor, im Güterhandel 
oder auch im Glücksspiel, wird stärker koordiniert. 
Unter dem Dach des BBF soll die Zentralstelle für 
Geldwäscheaufsicht einheitliche Leitlinien für die 
Aufsicht insbesondere im Nichtfinanzsektor entwi-
ckeln und dadurch ein koordiniertes Vorgehen der 
dezentralen Aufsichtsbehörden in den Ländern in 
diesem Bereich sicherstellen. Dafür wird die Zen-
tralstelle u. a. ein Statistik- und Reporting-System 
betreiben, das Aufsichtsbehörden ermöglicht, ei-
nen einheitlichen risikobasierten Ansatz zu etablie-
ren und die Effektivität der getroffenen Maßnah-
men zu bewerten.

Die Zentralstelle soll die Landesaufsichtsbehör-
den darüber hinaus gezielt (beispielsweise bei Auf-
sichtsbesuchen) mit eigenen Ressourcen unterstüt-
zen, was einen insgesamt effizienten Einsatz von 
Ressourcen gewährleistet und den bundesweiten 
Transfer spezifischen Know-hows in diesem Be-
reich fördert. Zudem soll die hohe Zahl an Auf-
sichtsbehörden gemeinsam mit den Ländern redu-
ziert werden.

Bessere Register

Die Transparenz über wirtschaftlich Berech-
tigte ist ein essenzieller Schlüssel für eine effekti-
vere Geldwäscheprävention und -verfolgung. Da-
her sollen u. a. zur Steigerung der Datenqualität im 
Transparenzregister durch zusätzliche Abfragebe-
fugnisse Falscheintragungen leichter aufgedeckt 
und Berichtigungen angestoßen werden können. 
Für Unternehmen sollen außerdem Anreize ge-
setzt werden, damit sie freiwillig ihre Eigentums- 
und Kontrollstrukturen im Transparenzregister 
offenzulegen.

Darüber hinaus soll künftig ein neues Immobilien-
transaktionsregister den zuständigen Stellen ins-
besondere auch für Geldwäschebekämpfung und 
Sanktionsdurchsetzung einen volldigitalen Zugriff 
auf Immobiliendaten ermöglichen.

Aufbau spezifischer Expertise

Mit der Errichtung des BBF wird es in Deutschland 
zudem zu einer grundlegenden Stärkung der Aus- 
und Fortbildung zur Bekämpfung komplexer Geld-
wäsche, Sanktionsumgehung und dazugehörigen 
Geldflüssen kommen. Dies fußt auf dem Bewusst-
sein, dass alle behördlichen Einrichtungen und die 
damit verbundenen Investitionen erst dann ihre 
volle Wirksamkeit entfalten können, wenn bei al-
len wesentlichen Akteuren (z.  B. Justiz, Strafver-
folgung, Länderbehörden, Verpflichtete) ein hohes 
Qualifikationsniveau besteht.

Herzstück des neuen Bildungsansatzes ist die Eta-
blierung eines Kompetenzzentrums für Aus- und 
Fortbildung (Competence Centre, CC) unter dem 
Dach des BBF, das mit Bildungsangeboten den Auf-
bau spezifischer Expertise im BBF sowie bei den 
zentralen Partnern in Bund und Ländern sicher-
stellt. Auch die Steuerverwaltung ist hier ein wich-
tiger Adressat. Das CC wird bei der Erfüllung seiner 
Aufgaben auch eng mit vergleichbaren Partnerein-
richtungen auf internationaler Ebene zusammen-
arbeiten und Forschungskooperationen etablie-
ren. Das  CC wird sich gezielt auf die Vermittlung 

Neuausrichtung der Bekämpfung von Finanzkriminalität
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von Arbeitsprozessen, Methoden, Werkzeugen und 
Kooperationen zur Verfolgung und Aufdeckung 
von (verschleierten) Finanzströmen mit dem Ziel 
der Bekämpfung von (komplexer) Geldwäsche so-
wie der erfolgreichen Sanktionsdurchsetzung kon-
zentrieren („follow the money“-Ansatz). Die un-
mittelbare Angliederung an das BBF gewährleistet 
die maximale Berücksichtigung der Bedürfnisse 
der Praxis. Im Bereich der Ausbildung wird ab 2025 
für BBF-Anwärterinnen und -Anwärter ein neuer 
Studiengang in Kooperation mit der Hochschule 
des Bundes angeboten; perspektivisch soll dieser 
Studiengang auch für weitere Behörden geöffnet 
werden.

Technologie und Innovation

Die Bekämpfung von Finanzkriminalität setzt auch 
den Einsatz hochmoderner und anpassungsfähiger 
Informationstechnologien voraus. Diese müssen 
mit den Entwicklungen in der Finanzkriminalität 
Schritt halten und sind auch für die konsequente 
Umsetzung des „follow the money“-Ansatzes uner-
lässlich. Diese umfangreichen digitalen Kompeten-
zen werden bei dem Aufbau des BBF in allen Facet-
ten mitgedacht.

Das Projektteam arbeitet daher bereits vor dem 
operativen Behördenstart an einer leistungsfä-
higen Digitalfunktion, welche neben der Ermitt-
lungs- und Einsatzunterstützung auch Behörden-
maßstäbe im Bereich der Innovationsfähigkeit und 
moderner Arbeitsplatzorganisation setzen soll. 
Ein wesentliches Ziel ist es, modernste Big Data- 
und Analytics-Software für das EZG bereitzustel-
len. Diese ermöglichen eine tiefe und präzise Ana-
lyse verdächtiger Finanzströme und helfen bei der 
Identifikation von Verflechtungen und Mustern, 
die zuvor im Verborgenen geblieben sind.

Für die angestrebte digitale Vorreiterrolle versteht 
sich das BBF als Teil eines Partnernetzwerks, das 
Technologiepartner, Polizeibehörden, die Wissen-
schaft und internationale Institutionen umfasst. 

Dieses Netzwerk gewährleistet den Transfer von 
Technologie und Wissen zur Optimierung der Er-
mittlungsarbeit und ermöglicht dem zukünftigen 
Bundesamt eine hohe Verwaltungseffektivität und 
-effizienz.

Weitere Maßnahmen

Mit der Überwindung der Fragmentierung durch 
Bündelung von Kompetenzen, der Sicherstellung 
einer dauerhaften Priorisierung durch Schaffung 
originärer Zuständigkeiten und der konsequenten 
Verfolgung des „follow the money“-Ansatzes wer-
den die wesentlichen Kritikpunkte und Defizite 
aus dem FATF-Deutschlandbericht von  2022 ziel-
genau angegangen und für Deutschland ein neuer 
Weg eingeschlagen, um Geldwäsche endlich effek-
tiv zurückzudrängen.

Mit dem BBF soll aber auch noch ein zusätzlicher 
Beitrag zur Bekämpfung von Geldwäsche und Ver-
mögensverschleierung geleistet werden: Über die 
im Entwurf des FKBG vorgesehenen Maßnahmen 
hinaus soll für das BBF unter Wahrung der Verhält-
nismäßigkeit ein neues Verfahren für Finanzer-
mittlungen in Bezug auf verdächtige Vermögens-
gegenstände geschaffen werden. Denn in der Praxis 
zeigt sich, dass mitunter starke Hinweise auf die 
kriminelle Herkunft von Vermögenswerten vorlie-
gen, diese aber z. B. aufgrund von Verschleierungs-
taktiken unterhalb des Anfangsverdachts gegen 
eine bestimmte Person bleiben, sodass die Straf-
verfolgungsbehörden auf keine nennenswerten Er-
mittlungsbefugnisse zurückgreifen können, die in 
der Regel nicht ausreichend sind, um überhaupt 
Ermittlungen einzuleiten. Deswegen braucht es das 
Instrument der administrativen Vermögensermitt-
lung – insbesondere im Hinblick auf hochprofessi-
onalisierte Geldwäschemethoden.

Das Vorhaben wird derzeit in einem separaten Ge-
setzesvorschlag erarbeitet, ist jedoch wesentlicher 
Teil des aktuellen Reformpakets.
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Nächste Schritte und Ausblick

Das parlamentarische Verfahren zum FKBG beginnt 
noch im November dieses Jahres. Es ist geplant, das 
Gesetzgebungsverfahren bis Ende März  2024 ab-
zuschließen. Die Errichtung der BBF ist für den 
1.  April  2024 vorgesehen. Das Jahr  2024 steht für 
die BBF im Zeichen des Aufbaus der Behörde und 
insbesondere der Fachaufgaben; die Aufnahme der 
operativen Arbeit ist für 2025 vorgesehen.

Vor dem Hintergrund des engen Zeitplans werden 
parallel zum parlamentarischen Verfahren die Vor-
bereitungen für den Aufbau des BBF durch das Pro-
jektteam konsequent weiterverfolgt. Dazu gehört 
insbesondere auch die Rekrutierung von Personal 
für den Aufbaustab und ein Kernteam des CC, die 
ab April 2024 innerhalb des BBF den Aufbau opera-
tiv vorantreiben.

Diese Beschäftigten werden im Rahmen von Ab-
ordnungen zunächst vorrangig aus dem BMF und 
seinen Geschäftsbereichsbehörden gewonnen wer-
den, wie z. B. dem Zoll. Die Interessensabfrage hier-
für wurde zum 18.  Oktober  2023 veröffentlicht. 
Aufgrund der breiten fachlichen Ausrichtung (Er-
mittlungstätigkeiten, Analysetätigkeiten, Auf-
sichtsführung, Informationstechnik, klassische 
Verwaltung (Organisation, Personal, Haushalt etc.) 
ist ein breiter Kreis von potenziellen Bewerberin-
nen und Bewerbern angesprochen.

Nach Errichtung des BBF zum 1.  April  2024 liegt 
der Fokus auf der Rekrutierung des zukünftigen 
Stammpersonals. Diese wird u.  a. über öffentliche 
Ausschreibungen erfolgen. Auch der Aufbau ei-
gener Ausbildungskapazitäten beginnt planmä-
ßig im Laufe des Jahres  2024. Öffentliche Stellen-
ausschreibungen werden online wie z.  B. unter 
www.interamt.de erfolgen, aber auch durch die So-
cial-Media-Kanäle des BBF beworben werden.

.

Neuausrichtung der Bekämpfung von Finanzkriminalität

http://www.interamt.de
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Im Interview: Daniel Thelesklaf, Leiter der 
Financial Intelligence Unit (FIU)

Herr Thelesklaf, seit dem 
1. Juli 2023 sind Sie Leiter 
der deutschen Zentralstelle 
für Finanztransaktions-
untersuchungen. Was sind 
Ihre ersten Eindrücke aus den 
vergangenen Monaten?

Wie erwartet ist die Aufgabe komplex, herausfor-
dernd und spannend zugleich. Dank der Unter-
stützung meiner engsten Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter und des BMF konnten wir bereits ei-
nige wichtige Fortschritte erzielen: Dazu gehört 
namentlich die Verabschiedung des FIU-Stär-
kungsgesetzes durch den Bundestag am 12.  Ok-
tober. In diesem Gesetz wird klargestellt, dass die 

FIU ihre Arbeit risikobasiert ausüben darf und soll: 
Das brauchen wir, um die Finanztransaktionen der 
professionellen Geldwäscher (die „großen Fische“) 
aufzuspüren.

Parallel dazu konnte ich die Zeit nutzen, um mit 
der Belegschaft zu sprechen und ein Gefühl dafür 
zu bekommen, wo der Schuh drückt. Wir haben 
viele motivierte Mitarbeiterinnen und Mitarbei-
ter, die mehr gegen Geldwäsche und Terrorismus-
finanzierung tun wollen: Dieses Kapital ist Motiva-
tion und Verpflichtung zugleich. Zudem tauschte 
ich mich in den ersten Monaten mit allen großen 
Finanzinstituten aus und bot eine bessere Zusam-
menarbeit an. Das Potenzial, zusammen mit dem 
Privatsektor mehr zur Prävention beizutragen, ist 
enorm.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Daniel Thelesklaf  
© Bundesministerium der Finanzen/photothek
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Deutschland ist nicht Ihre 
erste Station in dieser 
Funktion. Sie haben bereits 
die FIU-Behörden in der 
Schweiz und Liechten stein 
geleitet. Wo liegen die größten 
Unter schiede und was kann 
Deutschland beispielsweise von 
den Eidgenossen noch lernen?

Ich denke, wir können international alle voneinan-
der lernen. Die FIUs haben die gleichen Kernaufga-
ben und professionelle Geldwäscher handeln na-
turgemäß grenzüberschreitend. Das macht den Job 
nicht einfacher, hilft uns aber insofern, dass wir 
nicht alles nochmals neu erfinden müssen. Die in-
ternationale Zusammenarbeit  – vor allem in der 
EU  – ist auf einem hohen Niveau, davon können 
andere Behörden nur träumen. Das liegt auch da-
ran, dass die FIUs einen hohen Grad an Autonomie 
haben müssen und damit die Gefahr politischer 
Einflussnahme stark reduziert ist. Was ich aus mei-
ner internationalen Tätigkeit gerne mitnehme, ist 
ein Sinn für pragmatische Lösungen und ein aus-
geprägter Hang zur Effektivität. Bürokraten wer-
den es schwer mit mir haben!

Deutschland wird immer 
wieder vorgeworfen, ein 
Geldwäsche paradies zu sein. 
Was entgegnen Sie angesichts 
solcher Vorwürfe?

Kein Land kann für sich in Anspruch nehmen, 
Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung wirklich 
effektiv zu bekämpfen. So betrachtet ist die ganze 
Welt ein Geldwäscheparadies. Die Prüfung der Fi-
nancial Action Task Force (FATF) hat gezeigt, dass 
Deutschland dabei im Mittelfeld steht – das ist na-
türlich nicht gut genug, diese Feststellung hat aber 
zu einer starken politischen Reaktion geführt: Die 
FIU wurde ausgebaut und das Problembewusstsein 
hat sich geschärft. Im Verbund mit den anderen 

zuständigen Behörden im Bund  – voran mit der 
Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht, 
dem Bundeskriminalamt, dem Zoll und den Diens-
ten – können wir heute schon mehr erreichen als 
noch vor einigen Jahren. Das gilt es nun, mit Nach-
druck auf die Straße zu bringen.

Mit dem geplanten neuen 
Bundesamt zur Bekämpfung 
von Finanzkriminalität 
(BBF) soll Finanz kriminalität 
zukünftig schlagkräftiger 
bekämpft werden. Auch 
die FIU wird Teil dieses 
Bundes amts sein. Welche 
Chancen sehen Sie in dieser 
neuen Behörde, auch im 
Hinblick auf die Kritik der 
FATF an Deutschland in der 
Vergangenheit?

Die BBF läutet eine neue Ära ein – bald wird es eine 
Behörde geben, die sich auf die Bekämpfung der 
Geldwäsche fokussieren kann. Viele meiner Kol-
leginnen und Kollegen in anderen Staaten träu-
men noch von einer solchen strategischen Heran-
gehensweise! Als FIU bauen wir in den nächsten 
Monaten unsere Kapazitäten hinsichtlich dessen 
aus, komplexe und internationale Sachverhalte zu 
erkennen. Das passt hervorragend zur Fokussie-
rung des neuen Ermittlungszentrums Geldwäsche. 
Gleichzeitig werden die Schnittstellen zur Aufsicht 
und zur Bekämpfung von Sanktionsumgehungen 
immer wichtiger: Dies alles unter einem Dach zu 
haben, ist vielversprechend. Schließlich verspreche 
ich mir viel von der zusätzlichen Kapazität, Mitar-
beitende fortzubilden.

Die FIU wird ein zentraler Pfeiler in der BBF und 
ich freue mich darauf, einen essenziellen Beitrag 
zum Gelingen der neuen Bundesoberbehörde zu 
ermöglichen.

Im Interview: Daniel Thelesklaf, Leiter der Financial Intelligence Unit (FIU)
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Wenn Sie sich für Ihre Arbeit 
etwas wünschen dürften, was 
wäre das?

Vieles, was wir vorhaben, können wir anpacken, 
ohne dafür auf Weihnachten warten zu müssen. Es 
liegt an uns, dies nun auch umzusetzen. Aber na-
türlich braucht es dazu eine anhaltende Unter-
stützung für unseren tiefgreifenden Reformpro-
zess und viele Mitstreiterinnen und Mitstreiter, die 
gerne dazu bereit sind, Höchstleistungen zu brin-
gen, damit Opfern von Finanzkriminalität Gerech-
tigkeit zukommen wird. Dazu noch eine IT, die mit 
den Möglichkeiten der Kriminellen Schritt halten 
wird, und wir schaffen den Sprung von der größten 
zur besten FIU! 

16



Blick von außen – Der ökonomische 
GastbeitragBlick von außen – 

Der ökonomische 
Gastbeitrag

Industriestandort Deutschland 18



Blick von außen – Der ökonomische Gastbeitrag

18

Monatsbericht des BMF 
Oktober 2023

Prof. Dr. Dr. h. c. Clemens Fuest 
ist Präsident des ifo Instituts – Leibniz-Insti-
tut für Wirtschaftsforschung an der Universi-
tät München e. V., Geschäftsführer der CESifo 
GmbH, Professor für Volkswirtschaftslehre 
und Direktor des Center for Economic Studies 
(CES) an der Ludwig-Maximilians-Universität 
München. Seine Forschungsgebiete sind Wirt-
schafts- und Finanzpolitik, Internationale Be-
steuerung, Steuerpolitik, Europäische Integra-
tion. Er ist Mitglied in zahlreichen Gremien 
(u. a. im Wissenschaftlichen Beirat des Bundes-
ministeriums der Finanzen) und Autor von Bü-
chern und Artikeln in nationalen und interna-
tionalen (Fach-)Zeitschriften. 
 
Der Gastbeitrag von Prof. Dr. Dr. h. c. Clemens 
Fuest für diesen BMF-Monatsbericht ist als 
Blick von außen und als Beitrag zum allgemei-
nen Diskurs zu verstehen; er gibt nicht not-
wendigerweise die Meinung des BMF wieder.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Prof. Dr. Dr. h. c. Clemens Fuest  
© ifo Institut – Enno Kapitza

Industriestandort Deutschland

 ● Steigende Energiepreise und geopolitische Spannungen setzen wichtige Industrien in Deutsch-
land unter Druck. Das trifft die deutsche Wirtschaft in einer Phase, in der die Industrieproduk-
tion schon seit längerer Zeit sinkt, verursacht u. a. durch Probleme in der Autoindustrie und 
zunehmende Arbeitskräfteknappheit.

 ● Der Strukturwandel in hochentwickelten Volkswirtschaften ist seit längerer Zeit mit einem sin-
kenden Industrieanteil verbunden, und ein hoher oder stabiler Industrieanteil ist nicht immer 
mit hohem Wachstum verbunden. Die komparativen Vorteile der deutschen Volkswirtschaft 
liegen bislang jedoch im Industriebereich. Insofern wäre es leichtsinnig, Deindustrialisierung 
schulterzuckend hinzunehmen.

 ● Politik für den Industriestandort Deutschland sollte allerdings nicht an Strukturen festhalten, 
die nicht mehr wettbewerbsfähig sind. Ein subventionierter Industriestrompreis ist abzulehnen, 
die Idee des Brückenstrompreises ist nicht tragfähig.

 ● Erforderlich ist eine breite angebotspolitische Agenda, welche die Bedingungen für die Expansi-
on erfolgreicher Unternehmen in allen Branchen und die Entstehung neuer Unternehmen und 
Sektoren mit hohem Wertschöpfungspotenzial verbessert.
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Einleitung

Die deutsche Wirtschaft befindet sich der-
zeit in einer schwierigen Lage. Als einziger un-
ter den G7-Staaten erwartet Deutschland 2023 ein 
schrumpfendes Bruttoinlandsprodukt. Die Zeit-
schrift „Economist“ fragt, ob Deutschland wieder 
der „kranke Mann Europas“ sei, ähnlich wie in den 
späten 1990er-Jahren. Das Ende der russischen Gas-
importe durch Nord Stream und steigende Ener-
giepreise haben die energieintensive Industrie in 
Deutschland dazu veranlasst, die Produktion zu-
rückzufahren. Mehrere Unternehmen wollen 
Standorte in Länder mit niedrigeren Energieprei-
sen verlagern. All dies hat zu einer Debatte darü-
ber geführt, ob Deutschland von Deindustrialisie-
rung bedroht ist. Diese Debatte wirft verschiedene 
Fragen auf. Erstens ist zu klären, ob es sich um vo-
rübergehende oder dauerhafte Probleme handelt. 
Wenn die Schwierigkeiten der deutschen Indus-
trie allein Folge der aktuellen Krisen wären, könnte 
man hoffen, dass es sich nur um eine Delle han-
delt, aber kein dauerhafter Abbau droht. Zweitens 
durchlaufen die hochentwickelten Volkswirtschaf-
ten schon seit geraumer Zeit einen Strukturwandel 
weg von industrieller Produktion hin zu Dienst-
leistungen. Das wirft die Frage auf, ob Deindustri-
alisierung überhaupt nachteilig wäre. Drittens ist 
zu klären, welchen Beitrag die Wirtschafts- und 
Finanzpolitik leisten kann und sollte, um uner-
wünschte Deindustrialisierung zu verhindern.

Probleme der deutschen 
Industrie: Vorübergehend oder 
dauerhaft?

Ausgelöst wurde die aktuelle Debatte über Dein-
dustrialisierung durch den russischen Angriff auf 
die Ukraine. Dabei steht die Energieverknappung 
im Vordergrund. Bislang sorgte die über Jahrzehnte 
hinweg stabile energiepolitische Kooperation mit 
Russland dafür, dass Deutschland durch die euro-
päische Integration des Gasmarkts insbesondere in 
Nordwesteuropa mit vergleichsweise preisgünsti-
gem Erdgas versorgt wurde. Es war sogar geplant, 

die Gasimporte auszubauen. Preislich lag die Erd-
gasversorgung für die deutsche Industrie zwi-
schen dem niedrigen Niveau in den USA und dem 
höheren Niveau in Asien, das schon bislang stär-
ker als Europa auf Flüssiggasversorgung zurück-
greifen musste. Durch den Rückgang der Gasim-
porte aus Russland seit dem russischen Überfall auf 
die Ukraine und durch die Zerstörung der Nord-
Stream-Pipelines hat Gas sich in Europa stark ver-
teuert. Selbst wenn zügig weitere neue Flüssiggas-
terminals gebaut werden würden, würde Europa 
beim Erdgaspreis gegenüber den USA und Asien 
an Wettbewerbsfähigkeit verlieren. Man muss da-
von ausgehen, dass diese Verschiebung dauerhaf-
ter Natur ist. Selbst wenn der Ukraine-Krieg bald 
beendet werden würde, wäre kaum zu erwarten, 
dass die Gasimporte aus Russland wieder aufge-
nommen werden würden. Für den Industriestand-
ort Deutschland ist diese Verknappung von Erdgas 
auch deshalb gravierend, weil Gas nach bisheriger 
Planung bei der Dekarbonisierung der Energiever-
sorgung eine wichtige Rolle spielen sollte. Nach 
dem Ausstieg aus der Kernenergie und der Strom-
produktion mit Kohle sollte ein Ausbau der Gas-
kraftwerke in Deutschland dazu beitragen, die ent-
stehende Lücke zu füllen und die wetterbedingt 
schwankende Stromversorgung aus Wind und 
Sonne ergänzen. Dekarbonisierung der Industrie-
produktion bedeutet zugleich, dass die Stromnach-
frage aus der Industrie stark zunimmt. Ähnliche 
Wirkung haben die Umstellung des Verkehrs auf 
Elektrofahrzeuge und die vermehrte Heizung von 
Gebäuden mit Wärmepumpen statt Öl- oder Gas-
heizungen. Zwar wird durch Elektrifizierung von 
industriellen Prozessen und Heizungen auch Gas 
eingespart, aber trotzdem bleibt die Gasverknap-
pung für die Stromversorgung der kommenden 
Jahre ein Problem.

Eine zweite Folge des russischen Angriffs auf die 
Ukraine besteht darin, dass geopolitische Risiken 
für bestehende Wirtschaftsbeziehungen erhöhte 
Aufmerksamkeit auf sich ziehen. Die Spannungen 
zwischen den USA und China nehmen zu. Das Sze-
nario eines Konflikts zwischen China und Taiwan 
ist als Abwärtsrisiko für die Weltwirtschaft ver-
stärkt ins Bewusstsein getreten. Zwar hatten diese 
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Risiken schon vor dem Ukrainekrieg bestanden, 
aber sie waren weitgehend verdrängt worden. Nach 
der russischen Aggression und der Unterstützung 
Chinas für Russland ist die Gefahr eines geopoliti-
schen Konflikts mit China nicht länger zu ignorie-
ren. Da die deutsche Industrie besonders stark mit 
China verbunden ist, verstärken diese Spannungen 
die Sorgen um den Industriestandort Deutschland. 
Auch bei dieser Veränderung ist nicht davon auszu-
gehen, dass sie vorübergehender Art ist.

Darüber hinaus hängt die Zukunft des Indus trie-
standorts Deutschland davon ab, ob es gelingt, län-
gerfristige und grundlegende Herausforderungen 
zu bewältigen. Dazu gehören die Verknappung von 
Arbeitskräften im Rahmen des demografischen 
Wandels, die Digitalisierung und die bereits er-
wähnte Dekarbonisierung. Dass die Schwierigkei-
ten der deutschen Industrie mehr sind als eine kri-
senbedingte, aber vorübergehende Schwäche, passt 

zu der Tatsache, dass die Industrieproduktion in 
Deutschland schon seit längerer Zeit sinkt, auch im 
Vergleich zur Industrieproduktion im Euroraum 
insgesamt, wie Abbildung 1 zeigt.

Strukturwandel hin zu 
Dienst leistungen und 
Deindustrialisierung

In den hoch entwickelten Volkswirtschaften findet 
seit Jahrzehnten ein Strukturwandel statt, bei dem 
der Anteil der Industrieproduktion sinkt, zuguns-
ten der Dienstleistungen. Deutschland ist ein eher 
untypischer Fall mit einem in den vergangenen 
zwei Jahrzehnten fast stabilen Industrieanteil. Ge-
rade in Deutschland ist die Auffassung verbreitet, 
dass ein hohes Wohlstandsniveau einen hohen In-
dustrieanteil erfordert. Das erscheint auf den ersten 

Industrieproduktion
Volumenindex, 2017 = 100

Quelle: Eurostat 2023 © ifo Institut 
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Blick schwer vereinbar mit der Tatsache, dass es un-
ter den führenden Wirtschaftsnationen keinen sys-
tematischen Zusammenhang zwischen dem Indus-
trialisierungsgrad und ihrer Wachstumsleistung 
gibt. Beispielsweise hatten Länder wie Japan und 
Italien im Jahr  2000 einen deutlich höheren In-
dustrialisierungsgrad als die USA, Australien oder 
das Vereinigte Königreich. Ihre Wirtschaftsleis-
tung hat sich seitdem aber deutlich schlechter ent-
wickelt. Deutschland hatte ebenfalls einen hohen 
Industrieanteil und wies eine bessere Wirtschafts-
entwicklung auf, auch wenn das Land mit den USA 
nicht mithalten konnte. All dies deutet da rauf hin, 
dass es keinen klaren Zusammenhang zwischen 
Industrialisierungsgrad und Wachstum gibt, son-
dern eher unterschiedliche Wachstumsmodelle, 
die Unterschiede in den komparativen Vorteilen 
der verschiedenen Länder reflektieren. Das Wirt-
schaftswachstum der USA wurde stark durch die 
Entwicklung der Digitalunternehmen getrieben, 
in Australien sind es eher die Rohstoffproduzen-
ten. Für Deutschland gilt jedoch, dass seine Wirt-
schaft zumindest bislang offenbar tatsächlich kom-
parative Vorteile im Bereich der Industrie und in 
der Organisation hocheffizienter internationa-
ler Wertschöpfungsketten aufgewiesen hat. Wenn 
das zutrifft, ist es zumindest leichtfertig, Deindus-
trialisierung in Deutschland schulterzuckend hin-
zunehmen. Es ist nicht selbstverständlich, dass 
eine Schrumpfung der Industrie durch wachsende 
Wertschöpfung in anderen Sektoren ausgeglichen 
werden kann. Das führt zu der wichtigen Frage, was 
die Wirtschafts- und Finanzpolitik angesichts der 
Herausforderungen für den Industriestandort tun 
sollte.

Wirtschafts- und finanz-
politischer Handlungsbedarf

Derzeit wird als Maßnahme zur Bekämpfung von 
Deindustrialisierung in Deutschland vor allem 
die Einführung eines subventionierten Industrie-
strompreises diskutiert. Dabei sind unterschiedli-
che Gestaltungen denkbar. Beispielsweise ist vor-
geschlagen worden, der Industrie Strom für 6 Cent 
pro Kilowattstunde (KWh) zur Verfügung zu stellen 

(und bei „Tariftreue“ sogar für 5 Cent pro KWh). Um 
Energiesparanreize zu erhalten, soll sich dies auf 
80  Prozent des Stromverbrauchs (oder eines ver-
brauchsunabhängigen Kontingents) in einem Re-
ferenzjahr beschränken. Wenn man davon ausgeht, 
dass die Verteuerung von Energie in Deutschland 
dauerhaft ist, liegt es auf der Hand, dass eine der-
artige Subventionierung des Energieverbrauchs 
selbstschädigend wäre. Befürworter des Konzepts 
argumentieren allerdings, die Subvention müsse 
nur vorübergehend gezahlt werden, weil der Aus-
bau der erneuerbaren Energien Deutschland in ei-
nigen Jahren ohnehin sinkende Strompreise be-
scheren werde. Die Strompreissubvention stelle 
lediglich eine Brücke in diese Zukunft dar.

Diese Argumentation hat drei Schwächen. Erstens 
legen aktuelle Studien den Schluss nahe, dass die 
Stromkosten in Deutschland trotz des Ausbaus von 
Wind- und Sonnenkraft dauerhaft höher sein wer-
den als in vielen anderen Ländern. Das liegt nicht 
nur daran, dass in anderen Ländern die Sonne län-
ger scheint und mehr Wind weht. Hinzu kommt, 
dass Deutschland mit dem Atomausstieg und dem 
Verzicht auf eigene Schiefergasförderung eine sehr 
spezielle und enge Politik verfolgt, die das Energie-
angebot im eigenen Land verknappt.

Zweitens wäre eine Strompreissubvention auch 
dann kaum zu begründen, wenn die Aussicht auf 
künftig niedrige Strompreise realistisch wäre. In 
diesem Fall sollte man die Entscheidungen der Un-
ternehmen, wie man die vorübergehend hohen 
Strompreise überbrückt, nicht durch Subventionen 
verzerren. Ein Marktversagen, das derartige Ein-
griffe rechtfertigt, ist nicht erkennbar.

Drittens ist zu beachten, dass die Beschaffung von 
Strom zu möglichst günstigen Kosten heute eine 
wichtige Managementaufgabe ist. Ein staatlich ga-
rantierter Strompreis könnte je nach Gestaltung 
die Anreize, möglichst günstig Strom einzukaufen 
und dafür entsprechende Anpassungen vorzuneh-
men, beeinträchtigen oder sogar ganz beseitigen. 
Das wäre kontraproduktiv. Der Vorschlag des Bun-
desministeriums für Wirtschaft und Klima sieht 
allerdings vor, den Unternehmen die Differenz 
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zwischen dem Börsenstrompreis und 6  Cent pro 
KWh zu erstatten. Dann würden die Anreize für 
das einzelne Unternehmen, Strom möglichst güns-
tig zu beschaffen, gewahrt bleiben. Dennoch führt 
letztlich kein Weg daran vorbei, dass die deutsche 
Industrie sich an die veränderten Energiepreise an-
passt. Dabei wird nicht zu verhindern sein, dass be-
sonders energieintensive Teile der Produktion ab-
wandern oder ausgelagert werden. Entscheidend 
ist, dass dieser Verlust an Wertschöpfung durch an-
dere Aktivitäten ausgeglichen wird. Das kann zum 
einen durch die Expansion anderer Industrieun-
ternehmen erfolgen. Die deutsche Wirtschaft ver-
fügt nach wie vor über viele Unternehmen, die mit 
großem Erfolg auf heimischen und globalen Märk-
ten agieren. Zu nennen sind hier vor allem die soge-
nannten Hidden Champions, also hochproduktive 
Unternehmen, die teils in extremer Spezialisierung 
und durch Innovationen zu Weltmarktführern in 
ihren Märkten aufgestiegen sind. Diesen Unterneh-
men bessere Bedingungen für ihre Entwicklung zu 
verschaffen, kann einen wichtigen Beitrag leisten. 
Zum anderen ist es wichtig, die Potenziale für Un-
ternehmensgründungen besser zu nutzen.

Schlussfolgerung

Den Industriestandort Deutschland erfolgreich in 
die Zukunft zu führen, erfordert eine breit ange-
legte Angebots- und Standortpolitik. Das Wachs-
tumschancengesetz hat erste Schritte in diese 
Richtung getan, indem die steuerlichen Rahmen-
bedingungen für Investitionen verbessert worden 
sind. Das reicht aber bei weitem nicht aus. Von zen-
traler Bedeutung wäre ein Reformpaket zur Stär-
kung des Arbeitsangebots. Es sollte veränderte An-
rechnungsregeln beim Bürgergeld, eine Reform 
der Familienbesteuerung, bessere Kinderbetreu-
ung und eine Verbesserung der Anreize für eine 
längere Lebensarbeitszeit enthalten. Reformen der 
Schulen und der beruflichen Bildung und Weiter-
bildung könnten die Arbeitsproduktivität steigern. 
In der Energiepolitik sollte das Ziel darin bestehen, 
mit Marktsignalen, also an aktuellen Knapphei-
ten orientierten Preisen, und dem Ausbau der In-
frastruktur eine effizientere Nutzung des vorhan-
denen Energieangebots zu erreichen. Deutschland 
hat außerdem ein hohes Interesse an einer Ver-
tiefung der Integration des europäischen Energie-
markts. Bürokratieabbau, ein schnellerer Ausbau 
der Infrastruktur für Verkehr und Datenübertra-
gung und mehr Offenheit und weniger restriktive 
Regulierungen für digitale Geschäftsmodelle sind 
weitere Bausteine dieser Agenda. Die Herausforde-
rungen für den Industrie- und Wirtschaftsstandort 
sind groß, und die Gefahr einer Deindustrialisie-
rung ist durchaus ernst zu nehmen. Die gute Nach-
richt lautet: Die Wirtschafts- und Finanzpolitik hat 
Möglichkeiten, Bedingungen zu schaffen, die es er-
lauben, diese Herausforderungen zu meistern.
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Föderales Forum 2023

 ● Am 28. September 2023 folgten zahlreiche Vertreterinnen und Vertreter aus Wissenschaft, 
Politik und Verwaltung der Einladung von Staatssekretärin Prof. Dr. Luise Hölscher zum dies-
jährigen Föderalen Forum. Den Auftakt bildete die Begrüßungsrede von Bundesfinanzminister 
Christian Lindner.

 ● Diskussionsgegenstand des diesjährigen Forums waren die Herausforderungen für die Fiskalpo-
litik und für die föderalen Finanzbeziehungen unter besonderer Beachtung der Einnahmen und 
ihrer Verteilung zwischen den föderalen Ebenen vor dem Hintergrund der ökologischen und 
digitalen Transformation sowie des demografischen Wandels.

 ● Referenten waren Prof. Dr. Friedrich Heinemann (Leiter des Forschungsbereichs „Unterneh-
mensbesteuerung und Öffentliche Finanzwirtschaft“ am ZEW – Leibniz-Zentrum für Europäi-
sche Wirtschaftsforschung Mannheim und Universität Heidelberg) zur Frage „Mehr Steuerauto-
nomie für Länder und Kommunen? Reformansätze, Chancen und Risiken“ sowie Prof. Dr. Thiess 
Büttner (Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg und Vorsitzender des unabhän-
gigen Beirats des Stabilitätsrats) zum Thema „Vertikale Einnahmenverteilung der öffentlichen 
Haushalte: Anmerkungen aus finanzwissenschaftlicher Perspektive“.

 ● In zwei Podien diskutierten Expertinnen und Experten aus Politik und Wissenschaft. Unter der 
Moderation von Dr. Anja Ranscht-Ostwald (Hessischer Rechnungshof) wurden in der ersten 
Podiumsdiskussion die Möglichkeiten zur stärkeren Betonung der Subsidiarität im Steuerwesen 
und den potenziellen Auswirkungen auf die öffentlichen Haushalte der Gebietskörperschaften 
im deutschen Finanzföderalismus erörtert. Die zweite Debatte zur Verteilung von Einnahmen 
zwischen Bund, Ländern und Gemeinden wurde von Prof. Dr. Silke Übelmesser (Friedrich-Schil-
ler-Universität Jena und Mitglied des unabhängigen Beirats des Stabilitätsrats) moderiert.

Das Föderale Forum als 
Plattform

Das Föderale Forum ist ein Format des Bundes, um 
finanz- und fiskalpolitische Themen aktueller und 
struktureller Art vor dem Hintergrund der inner-
staatlichen Finanzbeziehungen zwischen Bund 
und Ländern, der Länder untereinander sowie der 
Kommunen zu adressieren. Es bietet seit 2019 Ver-
treterinnen und Vertretern aus Wissenschaft, Po-
litik und der öffentlichen Verwaltung eine Platt-
form zur Diskussion von Themen im Rahmen des 
deutschen Finanzföderalismus. Im Matthias-Erz-
berger-Saal des BMF wurden in der diesjährigen 
Auflage des Föderalen Forums die Einnahmen der 

öffentlichen Haushalte und ihre Verteilung in den 
Blick genommen.

Eröffnung

Schirmherrin der Veranstaltung war Staatssekre-
tärin Prof. Dr. Luise Hölscher. Sie eröffnete das Fö-
derale Forum  2023 mit einem Ausblick auf den 
Diskussionsgegenstand: Nachdem man im vergan-
genen Jahr die Ausgaben der öffentlichen Haus-
halte unter der Fragestellung der Angemessenheit 
der Aufgabenverteilung zwischen Bund, Ländern 
und Kommunen diskutiert habe, sollten in diesem 
Jahr die Einnahmen und ihre Verteilung zwischen 
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den Gebietskörperschaften in Augenschein ge-
nommen werden.

Bundesfinanzminister Christian Lindner unter-
strich in einem Grußwort die Wichtigkeit, sich mit 
dem Finanzföderalismus fachlich auseinander-
zusetzen. Die öffentlichen Haushalte stünden vor 
den Herausforderungen der Dekarbonisierung, 
der Fluchtmigration, der langfristigen Tragfähig-
keit der Sozialversicherungssysteme und neuerlich 
der äußeren Sicherheit. Angesichts der Paralleli-
tät neuer Herausforderungen für Bund und Länder 
warb er dafür, dass sich beide auf ihre originären 
Aufgaben konzentrieren sollten. Er fragte, ob das 
Kongruenzprinzip noch gelte, also genügend Mit-
tel für die zugewiesenen Aufgaben zur Verfügung 
stünden. Der Finanzföderalismus habe sich insge-
samt bewährt, übermäßige Mischfinanzierungen 
hätten allerdings Transparenz und Handlungsfä-
higkeit vermindert. Chancen für eine Umkehr die-
ser Entwicklung sehe er in einer größeren Eigen-
verantwortung, in einer stärkeren Betonung der 
Subsidiarität und somit in einer höheren Effizienz 
des staatlichen Handelns. Hierin bezog er auch die 
Einnahmenseite ein.

Chancen und Risiken einer 
größeren Steuerautonomie 
subnationaler Gebiets körper-
schaften

Der erste Teil der Veranstaltung widmete sich den 
Möglichkeiten einer stärkeren steuerlichen Au-
tonomie von Ländern und Gemeinden und den 
sich hieraus ergebenden Chancen und Risiken. 
Prof.  Dr.  Friedrich Heinemann, Leiter des For-
schungsbereichs „Unternehmensbesteuerung und 
Öffentliche Finanzwirtschaft“ am ZEW  – Leib-
niz-Zentrum für Europäische Wirtschaftsfor-
schung Mannheim, beleuchtete diese in einem Im-
pulsvortrag mit theoretischen Überlegungen und 
empirischen Beobachtungen aus finanzwissen-
schaftlicher Sicht.

Eingangs skizzierte Prof. Dr. Friedrich Heinemann 
das Common-Pool-Problem im Föderalismus, das 
z. B. in Deutschland daraus resultieren könne, dass 
die Mehrzahl der erhobenen Abgaben Gemein-
schaftsteuern seien und die Länder nur eine ge-
ringe Einnahmenautonomie hätten. Das Com-
mon-Pool-Problem werde in der Theorie dadurch 
charakterisiert, dass die Wiederwahlchancen ei-
nes regionalen Abgeordneten davon abhingen, wie 
viele Mittel aus dem gemeinsamen überregiona-
len Steuertopf dem betreffenden Wahlkreis zuflös-
sen. Dadurch, dass die Kosten regionaler Projekte 
auf die Gesamtheit des gemeinsamen Topfes über-
tragen würden, hätten Mandatsträger eine erhöhte 
Nachfrage nach lokalen Gütern.

Die Risiken regionaler Steuerautonomie bestün-
den speziell in einem ruinösen Unterbietungswett-
bewerb zwischen den Regionen, der zu einer gerin-
gen Bereitstellung von öffentlichen Gütern vor Ort 
führen könne. Gleichzeitig würden die Gebiete mit 
schlechteren Ausgangsbedingungen benachteiligt 
werden.

Empirische Studien ergäben jedoch für Deutsch-
land bislang keine Hinweise auf das Bestehen ei-
nes ruinösen Steuerwettbewerbs. Vielmehr, so 
Prof.  Dr.  Friedrich Heinemann, interagiere der 
bundesdeutsche Finanzausgleich mit der Steu-
erautonomie. Die Ausgestaltung des Finanzaus-
gleichs habe Implikationen für die Anreizstruk-
tur bei Steuerentscheidungen, was er anhand von 
praktischen Beispielen erläuterte.

Abschließend stellte Prof. Dr. Friedrich Heinemann 
drei verschiedene Grundmodelle des Finanz-
ausgleichs vor. Das anreizorientierte Modell sei 
gekennzeichnet durch eine Absenkung des Aus-
gleichsniveaus bei einer Ausweitung der Steuer-
autonomie. Bedarfsorientierte Modelle hätten 
wiederum gleichsam geringe finanzielle Autono-
mie und demgemäß wenig finanzielle Eigenver-
antwortung bei gleichzeitig umfassenden vertika-
len Transfers. Die dritte Gruppe der Hybridmodelle 
könne mittels Zuschlags- und Abschlagsmodellen 
eine höhere Steuerautonomie realisieren und den 
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Finanzausgleich basierend auf regelmäßig ange-
passten Fixbeträgen vertikalisieren.

Im Anschluss an den Vortrag diskutierten un-
ter der Moderation von Dr.  Anja Ranscht-Ostwald 
Prof. Dr. Friedrich Heinemann vom Hessischen Rech-
nungshof, Staatssekretärin Prof. Dr. Luise Hölscher, 
Prof. Dr. Hanno Kube von der Ruprecht-Karls-Uni-
versität Heidelberg und Prof.  Dr.  Jens Südekum 
von der Heinrich-Heine-Universität Düsseldorf 
über die Möglichkeiten und Risiken einer höheren 
Steuerautonomie.

Eine stärkere Betonung der Subsidiarität durch 
eine höhere Einnahmenautonomie der Länder 
fand auf dem Podium grundsätzliche Zustimmung. 
Die diskutierten steuerrechtlichen Möglichkeiten 
reichten von regionalen Zuschlagsrechten zur Ein-
kommensteuer über die Grunderwerbsteuer bis 
hin zur Erbschaft- und Schenkungsteuer. Hinsicht-
lich der Zuschlagsrechte zur Einkommensteuer 
wurden Ausweichstrategien bei Personen mit aus-
einanderfallendem Wohn- und Arbeitsort als Um-
setzungsproblematik identifiziert. Einige Podiums-
teilnehmer betonten die Gefahr eines ruinösen 
Steuerwettbewerbs, wobei am Beispiel der Gewer-
besteuer Uneinigkeit darüber herrschte, ob Korri-
dore für die Wahl der Steuersätze oder eine freie 
Wahl des regionalen Steuersatzes angemessene 
Rahmenbedingungen wären. Ein komplementä-
rer Finanzausgleich, der Anreizwirkungen zu kom-
petitiven Steuersatzsenkungen neutralisiere, sollte 
auch bei einer stärkeren Regionalisierung einzelner 
Steuern bestehen beziehungsweise ergänzt wer-
den. Hierin waren sich die Podiumsteilnehmerin-
nen und -teilnehmer überwiegend einig, wobei 
mehrere von ihnen betonten, dass sich die Steuer-
sätze, nicht aber die Steuerbemessungsgrundlage, 
für eine Flexibilisierung auf subnationaler Ebene 
anböten.

Vertikale Einnahmenverteilung 
zwischen Bund, Ländern und 
Gemeinden

Prof. Dr. Thiess Büttner von der Friedrich-Alexan-
der-Universität Erlangen-Nürnberg und Vorsitzen-
der des unabhängigen Beirats des Stabilitätsrats 
eröffnete den zweiten Teil des Forums mit einer fi-
nanzwissenschaftlichen Perspektive auf die verti-
kale Einnahmenverteilung öffentlicher Haushalte 
vor dem Hintergrund digitaler, klimapolitischer 
und demografischer transformatorischer Prozesse.

Seinen Vortrag leitete er mit einer Betrachtung der 
Entwicklung der Finanzierungssalden von Bund 
und Ländern ein. Sowohl der Bund inklusive der 
Sozialversicherung als auch Länder und Gemein-
den wiesen zwischen  1990 und etwa  2010 signifi-
kante Defizite in Prozent des Bruttoinlandspro-
dukts aus. In den 2010er-Jahren wandelten sich 
Defizite sukzessive in Finanzierungsüberschüsse, 
die am Ende des Jahrzehnts wieder in erhebliche 
Defizite umgeschlagen seien. Zu interpretieren 
seien diese Zahlen als Ergebnisse politischer Ent-
scheidungen, als Ausdruck institutioneller Rah-
menbedingungen wie der Schuldenbremse und der 
Aufgabenteilung zwischen Bund und Ländern. Der 
Bund nähme in einer Krisensituation eine gesamt-
staatliche Perspektive ein und wirke stabilisierend, 
was sich in Defiziten (Finanzkrise, Corona) wider-
spiegele. Ein direkter Rückschluss auf die Einnah-
menverteilung sei aufgrund der vorgenannten Be-
dingungen problematisch.

Das Grundgesetz konstituiere nach Art.  106 den 
gleichmäßigen Anspruch von Bund und Län-
dern auf Deckung ihrer notwendigen Ausgaben. 
Prof.  Dr.  Thiess Büttner identifizierte für die Ge-
bietskörperschaften einen parallelen Verlauf der 
Messgröße für die durch Einnahmen gedeckten 
Ausgaben – der Deckungsquote – und der Defizit-
quote (bezogen auf die Ausgaben).

Die finanzwissenschaftliche Literatur nutze aller-
dings nicht den Finanzierungssaldo für die Betrach-
tung der vertikalen Einnahmenverteilung, sondern 
das Konzept der vertikalen fiskalischen Lücke, so 
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Prof.  Dr.  Thiess Büttner. Die vertikale fiskalische 
Lücke sei definiert als die Differenz zwischen der 
Ausgaben- und der Einnahmendezentralisierung. 
Der Grad der Dezentralisierung wiederum seien die 
Anteile der subnationalen Ausgaben beziehungs-
weise Einnahmen an den gesamtstaatlichen Ausga-
ben beziehungsweise Einnahmen. Die empirische 
Literatur zeige für ein Panel von OECD-Ländern im 
Zeitraum von 1995 bis 2007, dass im Durchschnitt 
aller Länder die vertikale fiskalische Lücke 40 Pro-
zent betrage. Demnach würden 40  Prozent durch 
Transfers von der nationalen Ebene an die nach-
geordnete Gebietskörperschaft geleistet werden. 
Hingegen reichten die eigenen Einnahmen dazu 
aus, um 60 Prozent der eigenen Ausgaben auf sub-
nationaler Ebene zu decken. Deutschland liege im 
OECD-Vergleich am unteren Ende mit einer verti-
kalen fiskalischen Lücke von 14 Prozent. Anhand ei-
gener Berechnungen für die jährliche vertikale fis-
kalische Lücke im Zeitraum von 1991 bis 2022 kam 
Prof. Dr. Thiess Büttner zu dem Schluss, dass sich 
diese Lücke seit der Wiedervereinigung im Trend 
weiter verkleinert habe. Grund für diese Entwick-
lung sei eine schnellere Einnahmendezentralisie-
rung im Vergleich zur Ausgabendezentralisierung. 
Er sehe in einem steigenden Anteil der Länder am 
Umsatzsteueraufkommen den Grund für eine wei-
tere Verminderung der fiskalischen Lücke.

Zum Konzept der vertikalen fiskalischen Lücke 
merkte Prof. Dr. Thiess Büttner an, dass diese nicht 
als vertikales Ungleichgewicht zu interpretieren sei. 
Vielmehr begründe die normative Theorie eine po-
sitive fiskalische Lücke. Die Gründe hierfür lägen 
erstens in einer fö deralen Arbeitsteilung im Sinne 
des Dezentralisie rungstheorems mit einer stärke-
ren Regionalisierung der Ausgaben als der Einnah-
men. Zweitens begründe das Ziel gleichwer tiger 
Lebensverhältnisse eine Umverteilungsfunk tion 
und drittens könne die zentrale Finanzpolitik stär-
ker stabilisieren. Trotz dieser normativen Gründe 
habe sich die vertikale fiskalische Lücke durch ei-
nen wachsenden Vorabzugriff der Länder auf die 
Steuer einnahmen vermindert.

Das Dezentralisierungstheorem, 
1972 von Wallace E. Oates publiziert, defi-
niert, unter welchen Annahmen eine regio-
nalisierte Bereitstellung öffentlicher Güter 
mindestens gleich effizient zu einer zentra-
len Bereitstellung ist. Es liefert somit eine 
wichtige Begründung für das Subsidiaritäts-
prinzip in föderativen Staatsformen.

Auf den Impulsvortrag von Prof.  Dr.  Thiess 
Büttner folgte eine Diskussion mit Vertreterinnen 
und Vertretern aus Bund, Ländern und Gemein-
den zur Fragestellung, ob die Verteilung der Ein-
nahmen vor dem Hintergrund der anstehenden 
transformatorischen Herausforderungen neu ge-
dacht werden müsse. Hierzu ergänzten die Parla-
mentarische Staatssekretärin im BMF Katja Hessel 
und Dr. Mathias Middelberg (MdB) die Diskussion 
zusätzlich zur wissenschaftlichen Perspektive 
um die bundespolitischen Belange, Dr.  Andreas 
Dressel als Finanzsenator der Freien und Hanse-
stadt Hamburg brachte die Landesperspektive ein 
und Dr. Bastian Bergerhoff als Stadtkämmerer der 
Stadt Frankfurt am Main stellte den kommunalen 
Blickwinkel dar. Prof.  Dr.  Silke Übelmesser von 
der Friedrich-Schiller-Universität Jena und Mit-
glied des unabhängigen Beirats des Stabilitätsrats 
moderierte dieses Panel.

Die Diskutierenden sahen Herausforderungen bei 
der Dekarbonisierung, Digitalisierung und dem de-
mografischen Wandel, wobei die Vertreterin und 
der Vertreter einer bundesstaatlichen Perspektive 
zusätzlich die äußere Sicherheit als Bundesauf-
gabe und die internationale Wettbewerbsfähigkeit 
als gesamtstaatliche Aufgabe betonten. Parlamen-
tarische Staatssekretärin Katja Hessel merkte an, 
dass in den vergangenen Jahren das Konnexitäts-
prinzip insbesondere durch Mischfinanzierungen 
aufgeweicht worden und eine klare Abgrenzung 
der Aufgaben eine notwendige Vorbedingung für 
eine Rückkehr im Sinne des Konnexitätsprinzips 
sei. Die Vertreter der Länder und Kommunen wie-
derum kritisierten insbesondere die aus ihrer Sicht 
mangelnde mittelfristige Ausfinanzierung bun-
desstaatlicher Initiativen. Prof.  Dr.  Thiess Büttner 
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entgegnete, dass die Länder über den Bundesrat auf 
diese Initiativen entscheidenden Einfluss nehmen 
könnten. MdB Dr.  Mathias Middelberg betonte, 
dass aufgrund solcher Finanzierungen durch ver-
schiedene föderale Ebenen politische Verantwort-
lichkeiten nicht mehr unterscheidbar sein würden.

Staatssekretärin Prof. Dr. Luise Hölscher stellte ab-
schließend einen großen Diskussionsbedarf für 
föderale Themen fest und schloss die Veranstal-
tung mit einem Dank für die konstruktive Diskus-
sion und der Ankündigung, den Dialog im Rah-
men des Föderalen Forums im kommenden Jahr 
fortzuführen.
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Ergebnisse der steuerlichen Betriebsprüfungen 
der Länder 2022

 ● Auf der Grundlage von Meldungen der Länder erstellt das BMF jährlich eine Statistik über die 
Ergebnisse der steuerlichen Betriebsprüfung der Länder.

 ● In den Betriebsprüfungen der Länder waren im Jahr 2022 bundesweit 12.949 Prüferinnen und 
Prüfer tätig. Es wurde ein Mehrergebnis von rund 10,8 Mrd. Euro festgestellt.

 ● Von den 8.409.661 Betrieben, die in der Betriebskartei der Finanzämter erfasst sind, wurden 
151.676 Betriebe geprüft. Dies entspricht einer Prüfungsquote von im Durchschnitt 1,8 Prozent. 
Bei den Großunternehmen betrug die Quote 17,5 Prozent.

 ● Ferner wurden 6.255 Prüfungen in sonstigen Fällen vorgenommen, u. a. bei Steuerpflichtigen 
mit bedeutenden Einkünften beziehungsweise bei Verlustzuweisungsgesellschaften oder Bau-
herrengemeinschaften.

Die Betriebsprüfung

Die Betriebsprüfung ist Teil des Außenprüfungs-
diensts der Steuerverwaltung der Länder. Sie ist 
für die Finanzbehörden der Länder ein wesentli-
ches Instrument, Steuern nach Maßgabe der Ge-
setze festzusetzen und zu erheben. Sie hat die für 
die Bemessung der Steuern maßgebenden Besteu-
erungsgrundlagen zugunsten wie auch zuunguns-
ten der Steuerpflichtigen zu prüfen. Die Betriebs-
prüfung ist eine abschließende, nachträgliche 
Überprüfung des Steuerfalls und bezieht sich auf 
bestimmte Steuerarten und bestimmte Besteue-
rungszeiträume. Außenprüfungen sind bei Steu-
erpflichtigen zulässig, die einen gewerblichen oder 
land- und forstwirtschaftlichen Betrieb unterhal-
ten, die freiberuflich tätig sind oder sogenannte be-
deutende Einkünfte erzielen. Bei den übrigen Steu-
erpflichtigen sind Außenprüfungen insbesondere 
dann zulässig, wenn für die Besteuerung erhebli-
che Verhältnisse der Aufklärung bedürfen und eine 
Prüfung im Finanzamt nach Art und Umfang des 
zu prüfenden Sachverhalts nicht zweckmäßig ist.

Im folgenden Beitrag werden ausschließlich die Er-
gebnisse der steuerlichen Betriebsprüfungen der 
Länder dargestellt.

Das BMF erstellt jährlich auf der Grundlage von 
Meldungen der Länder eine Statistik über die Er-
gebnisse der steuerlichen Betriebsprüfung. Die Sta-
tistik umfasst ausschließlich die von den Ländern 
verwalteten Besitz- und Verkehrsteuern. Nicht be-
rücksichtigt werden somit die Einfuhrumsatz-
steuer, die Zölle und die besonderen Verbrauch-
steuern sowie die Gemeindesteuern.

Besitzsteuern 
knüpfen an den Ertrag beziehungsweise das 
Einkommen (z. B. Einkommensteuer, Kör-
perschaftsteuer, Gewerbesteuer) oder das 
Vermögen (z. B. Erbschaftsteuer) an.

Verkehrsteuern 
sind Steuern, die Vorgänge des Rechts- 
und Wirtschaftsverkehrs erfassen (z. B. 
Umsatzsteuer).
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Für Zwecke der Außenprüfung werden die Steuer-
pflichtigen in folgende Größenklassen eingeteilt:

 ● Großbetriebe (G)

 ● Mittelbetriebe (M)

 ● Kleinbetriebe (K)

 ● Kleinstbetriebe (Kst)

Die Einordnung in die Größenklassen erfolgt stich-
tagsbezogen in der Regel alle drei Jahre. Die ab dem 

Betriebsart¹

Betriebsmerkmale Großbetriebe (G) Mittelbetriebe (M) Kleinbetriebe (K)

in Euro über

Handelsbetriebe
(H)

Umsatzerlöse
oder
steuerlicher Gewinn

8.600.000

335.000

1.100.000

68.000

210.000
44.000

Fertigungsbetriebe
(F)

Umsatzerlöse
oder
steuerlicher Gewinn

5.200.000

300.000

610.000

68.000

210.000

44.000

Betriebsart¹

Betriebsmerkmale

Großbetriebe (G) Mittelbetriebe (M) Kleinbetriebe (K)in Euro

Freie Berufe
(FB)

Umsatzerlöse
oder
steuerlicher Gewinn

5.600.000

700.000

990.000

165.000

210.000

44.000

Andere Leistungsbetriebe
(AL)

Umsatzerlöse
oder
steuerlicher Gewinn

6.700.000

400.000

910.000

77.000

210.000

44.000

Kreditinstitute
(K)

Aktivvermögen
oder
steuerlicher Gewinn

175.000.000

670.000

42.000.000

230.000

13.000.000

57.000

Versicherungsunternehmen
Pensionskassen (V)

Jahresprämieneinnahmen 36.000.000 6.000.000 2.200.000

Unterstützungskassen (U) alle

Betriebsart¹

Betriebsmerkmale Großbetriebe (G) Mittelbetriebe (M) Kleinbetriebe (K)

in Euro über

Land- und forstwirtschaftliche 
Betriebe
(LuF)

Umsatzerlöse
oder
steuerlicher Gewinn

1.200.000

185.000

610.000

68.000

210.000

44.000

sonstige Fallart
(soweit nicht unter den 
Betriebsarten erfasst)

Erfassungsmerkmale Erfassung in der Betriebskartei
als Großbetrieb

Verlustzuweisungs-
gesellschaften (VZG) und 
Bauherren gemeinschaften (BHG)

Personenzusammenschlüsse und 
Gesamtobjekte i. S. d. Nummern 1.2 
und 1.3 des BMF-Schreibens vom 
13. Juli 1992, IV A 5 – S. 0361 – 19/92 
(BStBl. I S. 404)

alle

Bedeutende steuerbegünstigte 
Körperschaften und 
Berufsverbände (BKÖ)

Summe der Einnahmen über 6.000.000

Fälle mit bedeutenden 
Einkünften (bE)

Summe der positiven Einkünfte gemäß 
§ 2 Abs. 1 Nr. 4 bis 7 EStG
(keine Saldierung mit negativen 
Einkünften)

über 500.000

1 Mittel-, Klein- und Kleinstbetriebe, die zugleich die Voraussetzungen für die Behandlung als sonstige Fallart erfüllen, sind nur dort zu 
erfassen.

Quelle: BMF-Schreiben vom 13. April 2018 Az. IV A 4 - S 1450/17/10001 Dok.: 2018/0048299 - BStBl I 2018 Seite 614

Einheitliche Abgrenzungsmerkmale für den 23. Prüfungsturnus (1. Januar 2019) Tabelle 1
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Ergebnisse der steuerlichen Betriebsprüfungen der Länder 2022

1.  Januar  2019 gültigen Abgrenzungsmerkmale 
für die Größenklassen hat das BMF mit Schreiben 
vom 13. April 2018 (Bundessteuerblatt I S. 614) be-
kanntgegeben. Die für die einzelnen Betriebsar-
ten im Jahr  2019 geltenden Abgrenzungsmerk-
male sind der Tabelle  1 zu entnehmen. Betriebe, 
welche die vorgegebenen Grenzen gemäß den Ab-
grenzungsmerkmalen nicht erreichen, werden als 
Kleinstbetriebe bezeichnet. Eine Neueinordnung 
der einheitlichen Abgrenzungsmerkmale für den 
24. Prüfungsturnus erfolgt zum Einordnungsstich-
tag 1. Januar 2024.

Anzahl der Betriebe und 
geprüfte Betriebe

Im Jahr  2022 waren in der Betriebskartei der Fi-
nanzämter 8.409.661  Betriebe erfasst, von denen 
151.676  Betriebe geprüft wurden. Dies entspricht 
einer Prüfungsquote von 1,8 Prozent (s. a. Tabelle 2).

Anzahl der Betriebe nach Größen-
klassen im Berichtszeitraum 1. Janu-
ar 2022 bis zum 31. Dezember 2022

Prüfungszeitraum

Bei Großbetrieben soll der jeweilige Prüfungszeit-
raum an den vorhergehenden Prüfungszeitraum 
anschließen, um eine durchgehende Prüfung sämt-
licher Veranlagungszeiträume zu erreichen. Für die 
übrigen Betriebe ist vorgesehen, dass ein Prüfungs-
zeitraum in der Regel nicht mehr als drei zusam-
menhängende Besteuerungszeiträume umfasst. 
Um eine effektive Betriebsprüfung zu erreichen, 

werden die zu prüfenden Betriebe unter Risikoge-
sichtspunkten ausgewählt. Das heißt, Großbetriebe 
werden grundsätzlich lückenlos geprüft, andere 
Betriebe gezielt. In Großbetrieben, bei denen im 
Jahr  2022 eine Außenprüfung abgeschlossen wor-
den war, umfasste der Prüfungszeitraum durch-
schnittlich 3,3 Veranlagungsjahre, während er sich 
bei Mittel- und Kleinbetrieben auf 3,0  Veranla-
gungsjahre und bei Kleinstbetrieben auf 2,9 Veran-
lagungsjahre belief.

Prüfereinsatz und Mehr-
ergebnis der Betriebsprüfung

In den Betriebsprüfungen der Länder waren im 
Jahr  2022 bundesweit 12.949  Prüferinnen und 
Prüfer tätig. Es wurde ein Mehrergebnis von rund 
10,8  Mrd.  Euro festgestellt. 7,8  Mrd.  Euro Mehrer-
gebnis entfielen auf die Prüfung von Großbetrie-
ben. Die Prüfung der Kleinstbetriebe erbrachte ein 
Mehrergebnis von 1,0 Mrd. Euro (s. a. Abbildung 1).

Das Mehrergebnis, 
das durch die Betriebsprüfungen festgestellt 
wurde, ist nicht mit dem haushaltswirksa-
men Mehraufkommen gleichzusetzen. Das 
festgestellte Mehrergebnis dient der sta-
tistischen Darstellung der Arbeitsergebnis-
se der Betriebsprüfung. Das Herausrechnen 
von nach Abschluss der Betriebsprüfung er-
forderlichen Änderungen – z. B. wegen des 
Ausgangs oft langjähriger Rechtsbehelfs- 
oder Klageverfahren, der Zahlungsbereit-
schaft oder auch der Zahlungsmöglichkeiten 
des Steuerpflichtigen – nur aus statistischen 
Gründen wäre zu aufwendig und würde der 
zeitnahen periodengerechten statistischen 
Darstellung der Arbeitsergebnisse der Be-
triebsprüfung entgegenstehen.

Den größten Anteil am Mehrergebnis für das 
Jahr  2022 insgesamt haben die Gewerbesteuer 
mit 25,0  Prozent beziehungsweise 2,7  Mrd.  Euro 
und die Körperschaftsteuer mit 24,1  Prozent 

Größenklasse

gesamt darunter geprüft

Anzahl Anzahl
Anteil in 
Prozent

Großbetriebe (G) 196.211 34.412 17,5

Mittelbetriebe (M) 820.030 39.682 4,8

Kleinbetriebe (K) 1.253.383 30.096 2,4

Kleinstbetriebe (Kst) 6.140.037 47.486 0,8

Summe 8.409.661 151.676 1,8

Quelle: Bundesministerium der Finanzen

Tabelle 2
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beziehungsweise 2,6  Mrd.  Euro (s.  a. Abbildung  2). 
Daneben haben aber auch die Einkommen-
steuer mit 19,4 Prozent und die Umsatzsteuer mit 
12,0 Prozent einen wesentlichen Anteil am Mehrer-
gebnis. Auf die sonstigen Steuern entfällt ein Anteil 
von 10,2 Prozent.

Das Mehrergebnis im Bereich der Zinsen nach 
§  233a  der Abgabenordnung (AO) beträgt 
1,0 Mrd. Euro (9,3 Prozent).

Die Verzinsung nach §  233a  AO (Vollverzinsung) 
schafft einen Ausgleich dafür, dass die Steuern 
trotz des gleichen gesetzlichen Entstehungszeit-
punkts zu unterschiedlichen Zeitpunkten festge-
setzt und erhoben werden. Insbesondere bei Steu-
erpflichtigen, die einer Außenprüfung unterliegen, 
besteht zwischen dem Entstehungszeitpunkt der 
Steuer und der Fälligkeit der abschließenden Zah-
lung nach einer Außenprüfung ein erheblicher 
Zeitraum. Der Zinslauf beginnt 15  Monate nach 
Ablauf des Kalenderjahres, in dem die Steuer ent-
standen ist, und endet mit Ablauf des Tages, an dem 
die Steuerfestsetzung wirksam wird.

Mehrergebnis nach Größenklassen im Fünfjahresvergleich
in Mrd. Euro

Quelle: Bundesministerium der Finanzen
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Ergebnisse der steuerlichen Betriebsprüfungen der Länder 2022

Mehrergebnis nach Steuerarten im Fünfjahresvergleich
in Mrd. Euro

Quelle: Bundesministerium der Finanzen
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Verfolgung von Steuerstraftaten und 
Steuerordnungswidrigkeiten im Jahr 2022

 ● Auf der Grundlage der Meldungen aller Länder erstellt das BMF jährlich eine Statistik über die 
Ergebnisse der Verfolgung von Steuerstraftaten und Steuerordnungswidrigkeiten sowie über die 
Ergebnisse der Steuerfahndung.

 ● Im Jahr 2022 wurden in den Bußgeld- und Strafsachenstellen der Finanzämter bundesweit 
insgesamt rund 45.500 Strafverfahren wegen Steuerstraftaten bearbeitet. Zudem wurden rund 
4.200 Bußgeldverfahren abgeschlossen und für die wichtigsten Tatbestände der Steuerordnungs-
widrigkeiten Bußgelder in einer Gesamthöhe von circa 11 Mio. Euro festgesetzt.

 ● Im selben Zeitraum erledigte die Steuerfahndung bundesweit insgesamt 30.000 Fälle. Dabei 
wurden Mehrsteuern in Höhe von rund 2,4 Mrd. Euro festgestellt und Freiheitsstrafen in einem 
Gesamtumfang von 1.180 Jahren verhängt.

Einleitung
Steuerhinterziehung oder andere Formen der Steu-
erstraftaten sind keine Kavaliersdelikte. Es sind 
Straftaten, die der Gemeinschaft die finanziellen 
Grundlagen entziehen. Steuereinnahmen sind not-
wendig, damit ein Staat seinen Aufgaben gerecht 
werden und funktionieren kann. Es ist ein Gebot 
der Gerechtigkeit, dass alle nach ihrer Leistungs-
fähigkeit und ihrem Einkommen einen angemes-
senen Anteil an den Steuerzahlungen tragen. Wer 
sich dem auf illegale Weise entzieht, handelt zu-
tiefst unsolidarisch.

Zu den in der Statistik erfassten Steuerstraftaten 
und diesen gleichgestellten Straftaten gehört die 
Steuerhinterziehung nach §  370 der Abgabenord-
nung (AO) genauso wie z. B. die gewerbs- und ban-
denmäßige Schädigung des Umsatzsteueraufkom-
mens nach § 26c des Umsatzsteuergesetzes (UStG). 
Diese Taten werden in der Regel mit einer Geld- 
oder Freiheitsstrafe geahndet.

Steuerordnungswidrigkeiten sind demgegenüber 
Zuwiderhandlungen, die nach den Steuergesetzen 
mit einer Geldbuße geahndet werden können wie 
z. B. die leichtfertige Steuerverkürzung (Leichtfer-
tigkeit) nach § 378 AO oder die Gefährdung von Ab-
zugsteuern nach § 380 AO.

Leichtfertigkeit 
ist eine besondere Form der Fahrlässigkeit 
und liegt vor, wenn jemand in besonders 
großem Maße gegen Sorgfaltspflichten ver-
stößt und ihm dieser Verstoß besonders vor-
zuwerfen ist, weil er die Folgen leicht hätte 
vorhersehen und vermeiden können.

Im Folgenden werden die Ergebnisse der Verfol-
gung von Steuerstraftaten und Steuerordnungs-
widrigkeiten im Jahr  2022 dargestellt. Die Dar-
stellung erfolgt getrennt nach der Arbeit der 
Bußgeld- und Strafsachenstellen der Finanzämter 
auf der einen und der Arbeit der Steuerfahndung 
auf der anderen Seite. In den Statistiken werden die 
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Verfolgung von Steuerstraftaten und Steuerordnungswidrigkeiten im Jahr 2022

von den Ländern verwalteten Besitz- und Verkehr-
steuern erfasst.

Besitzsteuern 
knüpfen an den Ertrag beziehungsweise das 
Einkommen (z. B. Einkommensteuer, Kör-
perschaftsteuer, Gewerbesteuer) oder das 
Vermögen (z. B. Erbschaftsteuer) an.

Verkehrsteuern 
sind Steuern, die Vorgänge des Rechts- 
und Wirtschaftsverkehrs erfassen (z. B. 
Umsatzsteuer).

Arbeitsergebnisse der Buß-
geld- und Strafsachenstellen

Soweit nicht die Staatsanwaltschaft zuständig ist, 
obliegt die Ermittlung und Verfolgung von Steu-
erstraftaten und Steuerordnungswidrigkeiten den 
Bußgeld- und Strafsachenstellen der (Landes-)Fi-
nanzämter. Sie entscheiden über die Einleitung 
oder auch über Einstellung eines Steuerstraf- oder 
Bußgeldverfahrens, können Strafbefehle beantra-
gen, die Strafsache gegebenenfalls an die zustän-
dige Staatsanwaltschaft abgeben und auch Buß-
geldbescheide erlassen.

Verfolgung von Steuerstraftaten

Im Jahr 2022 wurden von den Bußgeld- und Straf-
sachenstellen der Finanzämter bundesweit insge-
samt 45.544 Strafverfahren abgeschlossen.

Anzahl der Strafverfahren der Bußgeld- und Strafsachenstellen

Quelle: Bundesministerium der Finanzen
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Unter den 17.995  eingestellten Steuerstrafverfah-
ren nach § 170 Abs. 2 Strafprozessordnung (StPO) 
sind 5.014  Verfahren nach Selbstanzeigen wegen 
Steuerhinterziehung mit einem hinterzogenen Be-
trag bis 25.000 Euro. In weiteren 198 Fällen erfolgte 
ein Absehen von der Verfolgung in besonderen Fäl-
len, und zwar gegen Zahlung eines Geldbetrags an 
die Staatskasse von insgesamt circa 2,7  Mio.  Euro. 
Die 11.463  Einstellungen der Steuerstrafverfahren 
bei Erfüllung von Auflagen und Weisungen nach 
§ 153a StPO waren mit Geldauflagen in Höhe von 
40,7 Mio. Euro verbunden

Von den Staatsanwaltschaften und Gerichten wur-
den im gleichen Zeitraum 9.837  Strafverfahren 
rechtskräftig abgeschlossen.

Absehen von der Verfolgung in besonde-
ren Fällen 
Hierbei handelt es sich um Selbstanzei-
gen wegen Steuerhinterziehung mit einem 
hinterzogenen Steuerbetrag von mehr als 
25.000 Euro. Von der Strafverfolgung wird 
gemäß § 398a AO abgesehen, wenn der 
Steuerpflichtige – zusätzlich zur Nachent-
richtung der Steuer – einen Geldbetrag in 
folgender Höhe an die Staatskasse zahlt:

 ● 10 Prozent der hinterzogenen Steuer, 
wenn der Hinterziehungsbetrag 100.000 Euro 
nicht übersteigt;

 ● 15 Prozent der hinterzogenen Steuer, 
wenn der Hinterziehungsbetrag 100.000 Euro 
übersteigt und 1 Mio. Euro nicht übersteigt,

 ● 20 Prozent der hinterzogenen Steuer, 
wenn der Hinterziehungsbetrag 1 Mio. Euro 
übersteigt.

Anzahl der von Staatsanwaltschaften und Gerichten abgeschlossenen 
Strafverfahren nach Ergebnissen

Quelle: Bundesministerium der Finanzen
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Verfolgung von Steuerstraftaten und Steuerordnungswidrigkeiten im Jahr 2022

Die 1.265 Fälle der Einstellung der Steuerstrafver-
fahren durch die Staatsanwaltschaften und Ge-
richte bei Erfüllung von Auflagen und Weisun-
gen nach § 153a StPO waren mit Geldauflagen von 
circa 25,5  Mio.  Euro verbunden. In 43  Fällen der 
Selbstanzeige mit einem hinterzogenen Betrag von 
jeweils mehr als 25.000 Euro wurde gegen zusätzli-
che Zahlung eines Geldbetrags in Höhe von insge-
samt circa 3,2 Mio. Euro von den Strafverfolgungen 
abgesehen.

Im Jahr  2022 ergingen 5.968  Urteile und Strafbe-
fehle wegen Steuerhinterziehung nach §  370  AO. 
Den verhängten Freiheitsstrafen in einem Ge-
samtumfang von 1.616 Jahren und Geldstrafen von 
bundesweit 34,9 Mio. Euro lagen 840 Mio. Euro hin-
terzogene Steuern zugrunde.

Verfolgung der 
Steuerordnungswidrigkeiten

Neben den als Steuerstraftaten qualifizierten Delik-
ten haben die Bußgeld- und Strafsachenstellen der 
Finanzämter im Berichtszeitraum bundesweit ins-
gesamt 4.202 Bußgeldverfahren abgeschlossen.

Bußgelder werden insbesondere wegen leichtfer-
tiger Steuerverkürzung (§  378  AO), Steuergefähr-
dung (§  379  AO), Gefährdung der Abzugsteuern 
(§  380  AO), Schädigung des Umsatzsteueraufkom-
mens (§  26b  UStG) sowie wegen Verstößen gegen 
das Steuerberatungsgesetz (StBerG) und das Ge-
setz über Ordnungswidrigkeiten (OWiG) festge-
setzt. Des Weiteren werden Bußgeldbescheide auch 
in Fällen der Einziehung des Werts von Taterträgen 
gemäß § 29a OWiG erlassen.

Anzahl der rechtskräftig gewordenen Bußgeldbescheide
bezogen auf die wichtigsten Tatbestände der Steuerordnungswidrigkeiten

322
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Quelle: Bundesministerium der Finanzen
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Mit den rechtskräftig gewordenen Bußgeldbe-
scheiden bezogen auf diese wichtigsten Tatbe-
stände der Steuerordnungswidrigkeiten wurden 
Bußgelder in Höhe von 11,2 Mio. Euro festgesetzt. 
Der größte Teil  – 4,2  Mio.  Euro  – entfiel auf Ver-
stöße gegen das OWiG. Den Bußgeldverfahren we-
gen leichtfertiger Steuerverkürzung, für die Buß-
gelder von insgesamt 1,8  Mio.  Euro festgesetzt 
wurden, lagen verkürzte Steuerbeträge in Höhe 
von insgesamt 13,7  Mio.  Euro zugrunde. Die Ver-
fahren wegen Schädigung des Umsatzsteuerauf-
kommens führten zu Bußgeldfestsetzungen von 
0,9  Mio.  Euro und basierten auf nicht oder nicht 
vollständig entrichteter Umsatzsteuer in Höhe von 
80,3 Mio. Euro.

Ergebnisse der Steuerfahndung

Tätigkeitsgebiet der 
Steuerfahndung

Nicht jeder Steuerpflichtige kommt seinen steu-
erlichen Pflichten – also der Erklärung seiner Ein-
künfte – in dem gesetzlich vorgeschriebenen Um-
fang nach. Hat der Steuerpflichtige gegenüber der 
Finanzverwaltung vorsätzlich unvollständige oder 
unrichtige Angaben gemacht, sodass Steuern nicht 
in voller Höhe oder nicht rechtzeitig festgesetzt 
werden konnten, kann es sich um Steuerhinter-
ziehung handeln. In diesem sowie in anderen als 
Steuerstraftat definierten Fällen wird die Steuer-
fahndung tätig. Dabei handelt es sich um mit be-
sonderen Befugnissen ausgestattete Beschäftigte 
der Finanzbehörden.

Entsprechend der Verwaltungszuständigkeit sind 
die Länderbehörden für die Aufdeckung und Ver-
folgung von Steuerstraftaten beziehungsweise 
Steuerordnungswidrigkeiten im Bereich der Besitz- 
und Verkehrsteuern zuständig. In einigen Ländern 
ist die Steuerfahndung den Finanzämtern ange-
gliedert, in anderen Ländern wurden eigenstän-
dige Finanzämter für Steuerfahndung eingerichtet.

Die Steuerfahndungsdienste der Länder leisten ei-
nen wichtigen Beitrag zur Sicherung des Steuer-
aufkommens. Im Folgenden werden die Ergebnisse 
der Steuerfahndung der Länder für das Jahr  2022 
vorgestellt. Darin nicht enthalten sind die beson-
deren Verbrauchsteuern, die Einfuhrumsatzsteuer 
und steuerliche Nebenleistungen wie z.  B. Kos-
ten und Zinsen. Mehrergebnisse aufgrund von 
Selbstanzeigen sind in der Statistik ebenfalls nicht 
erfasst.

Anzahl der Ermittlungsfälle

Die Fahndungsstellen der Länder führen haupt-
sächlich Fahndungsprüfungen durch, sind aber 
in den vergangenen Jahren in hohem Maße auch 
mit der Erledigung von Amts- und Rechtshilfeer-
suchen beschäftigt. Amts- und Rechtshilfeersu-
chen werden von anderen Behörden an eine Fahn-
dungsstelle gerichtet, um Amtshandlungen, wie 
z. B. die Beschaffung von Beweismitteln, für die er-
suchende Behörde vornehmen zu lassen.

Im Jahr  2022 erledigten die Steuerfahndungen 
der Länder insgesamt 30.008  Prüfungen, davon 
21.085  Fahndungsprüfungen und 8.923  Prüfun-
gen aufgrund von nationalen und internationalen 
Amts- und Rechtshilfeersuchen.

Festgestellte Mehrsteuern

Die Fahndungsprüfungen werden nach Vorliegen 
eines Anfangsverdachts eingeleitet. In den Fahn-
dungsprüfungen ermittelt die Steuerfahndung 
sämtliche Besteuerungsgrundlagen des betroffe-
nen Steuerpflichtigen, ungeachtet ihrer strafrecht-
lichen Relevanz. Im Strafverfahren werden dann 
die strafrechtlich relevanten Ermittlungsergeb-
nisse der Strafzumessung zugrunde gelegt. Statis-
tisch erfasst wurden für das Jahr 2022 die vorläufig 
festgestellten Mehrergebnisse der Steuerfahndung. 
Die Erfassung der vorläufigen Ergebnisse ermög-
licht eine periodengerechte Betrachtungsweise 
in Bezug auf die im Jahr abgeschlossenen Fahn-
dungsprüfungen. Ausgewiesen werden sämtliche 
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Verfolgung von Steuerstraftaten und Steuerordnungswidrigkeiten im Jahr 2022

Ergebnisse der Steuerfahndung, die in die Steu-
erfestsetzung eingegangen sind, unabhängig da-
von, ob sie auch in die Strafzumessung eingegan-
gen sind.

Im Jahr 2022 wurden durch die Steuerfahndungs-
stellen der Länder Mehrergebnisse von insgesamt 
circa 2,4 Mrd. Euro festgestellt.

Das als Ergebnis der Tätigkeit der Steuerfahndung 
vorläufig festgestellte Mehrergebnis unterschei-
det sich vom kassenmäßig vereinnahmten. Ursa-
che hierfür sind von der Steuerfahndung nicht zu 
beeinflussende Faktoren wie z.  B. Rechtsbehelfs-
verfahren, Insolvenz der Steuerpflichtigen oder 
eine Verschlechterung ihrer Einkommens- und 
Vermögenslage.

Höhe der vorläufig festgestellten Mehrsteuern nach Steuerarten
in Mio. Euro

Quelle: Bundesministerium der Finanzen
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Abbildung 4
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Einleitung und Abschluss von 
Strafverfahren

Auf der Grundlage von Ermittlungen der Steu-
erfahndung wurden im Jahr  2022 bundesweit 
8.690  Strafverfahren eingeleitet. Im Ergebnis der 
abgeschlossenen Strafverfahren haben die Gerichte 
sowohl Freiheitsstrafen von bundesweit 1.180 Jah-
ren als auch Geldstrafen in Höhe von insgesamt 
15,1 Mio. Euro verhängt.

In bestimmten Fällen sieht die Staatsanwaltschaft 
mit Zustimmung des zuständigen Gerichts von 
der Erhebung der öffentlichen Klage ab und er-
teilt dem Beschuldigten die Auflage, einen Geldbe-
trag zu zahlen (§153a StPO). Bundesweit wurden in 
diesen Fällen im vergangenen Jahr Geldbeträge von 
31,5 Mio. Euro festgesetzt.

Leichtfertige Verstöße gegen die Steuergesetze wer-
den mit einer Geldbuße gemäß dem OWiG geahn-
det. Im Jahr 2022 wurden Geldbußen in Höhe von 
5,5 Mio. Euro rechtskräftig festgesetzt.

40



Analysen und Berichte Monatsbericht des BMF 
Oktober 2023

A
na

ly
se

n 
un

d 
Be

ric
ht

e

Multilaterale Entwicklungsbanken stärken für 
globale Herausforderungen

 ● Multilaterale Entwicklungsbanken oder „Multilateral Development Banks“ (MDBs) sind zen-
trale Akteure der internationalen Entwicklungsfinanzierung. Mit bis zu 190 Mitgliedsländern, 
teilweise mit regionalen Schwerpunkten, werden sie global von Geber- und Empfängerländern 
gemeinsam getragen. Sie stellen finanzielle und technische Hilfen sowie Beratung für Ent-
wicklungs- und Schwellenländer bereit und leisten damit wichtige Beiträge zum Erreichen der 
nachhaltigen Entwicklungsziele der Vereinten Nationen.

 ● MDBs sehen sich zunehmend mit Herausforderungen globaler Natur und nicht mehr nur 
nationaler oder regionaler Art wie dem Klimawandel, dem Schutz der Umwelt, der Vorsorge vor 
Pandemien und der Wahrung von Frieden und Sicherheit konfrontiert. Um sie für die neuen 
Anforderungen besser aufzustellen, hat Deutschland im Oktober 2022 gemeinsam mit den Ver-
einigten Staaten von Amerika und weiteren großen Anteilseignern eine tiefgreifende Reform der 
größten der MDBs, der Weltbank, angestoßen. Diese zielt auf eine tiefgreifende Anpassung des 
Geschäftsmodells der Weltbank zum verstärkten Schutz von globalen öffentlichen Gütern ab.

 ● Auch Maßnahmen zur Erhöhung der Ausleihkapazität der Banken werden diskutiert. Mit der 
Ankündigung der Bundesregierung beim G20-Gipfel in Neu-Delhi, Hybridkapital der Welt-
bank in Höhe von 305 Mio. Euro zu zeichnen, nimmt Deutschland eine Vorreiterrolle unter den 
Geberländern ein. Bei der Jahrestagung von Weltbank und Internationalem Währungsfonds 
vom 9. bis 15. Oktober 2023 in Marrakesch, Marokko, wurden wichtige Entscheidungen für den 
Fortgang der Weltbankreform getroffen.

Entstehung und heutige 
Aufgaben der MDBs

Multilaterale Entwicklungsbanken (MDBs) stellen 
finanzielle und technische Hilfen sowie Beratung 
für weniger entwickelte Mitgliedsländer bereit, um 
diese bei der Förderung ihrer ökonomischen, sozi-
alen und ökologischen Entwicklung zu unterstüt-
zen. Als zentrale Akteure in der Entwicklungsfinan-
zierung leisten sie wichtige Beiträge zum Erreichen 
der nachhaltigen Entwicklungsziele der Vereinten 
Nationen und für einen systematischen Umgang 
mit den globalen Herausforderungen unserer Zeit: 
der Bekämpfung von Armut, dem Schutz der Um-
welt und des Klimas, der Vorsorge vor Pandemien, 
der Wahrung von Frieden und Sicherheit.

Die Weltbank wurde als erste und größte Institu-
tion unter den MDBs im Jahr 1944 zusammen mit 
dem Internationalen Währungsfonds als Sonderor-
ganisation der Vereinten Nationen im Rahmen der 
sogenannten Bretton-Woods-Konferenz gegrün-
det. Zusammen bildeten sie eine wichtige Grund-
lage für den wirtschaftlichen Aufschwung und die 
Bekämpfung von Armut nach dem Zweiten Welt-
krieg. Die heutige Weltbankgruppe besteht aus 
fünf Unterorganisationen, die das gemeinsame Ziel 
der weltweiten Armutsminderung und der För-
derung geteilten Wohlstands innerhalb planeta-
rer Grenzen verfolgen: Die Internationale Bank 
für Wiederaufbau und Entwicklung (Internatio-
nal Bank for Reconstruction and Development, 
IBRD) nahm als erster Arm der Weltbankgruppe im 
Jahr 1946 ihre Geschäftstätigkeit auf und hat heute 
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189 Mitglieder. Eine der Hauptaufgaben der IBRD 
ist es, die wirtschaftliche Entwicklung in Ländern 
mit mittlerem Einkommen und in kreditwürdigen 
armen Ländern zu fördern. Dazu vergibt sie Kredite 
zu marktähnlichen Konditionen. Die Internatio-
nale Entwicklungsorganisation (International De-
velopment Association, IDA) wurde  1960 gegrün-
det. Sie ist der konzessionäre Arm der Weltbank 
und vergibt konzessionäre Kredite und Zuschüsse 
an die ärmsten Länder der Welt. Die Internationale 
Finanz-Corporation (International Finance Corpo-
ration, IFC) wurde 1956 gegründet mit dem Ziel, die 
Privatwirtschaft in Entwicklungs- und Schwellen-
ländern zu fördern. Sie vergibt Darlehen, Eigenka-
pitalbeteiligungen, Garantien und innovative Fi-
nanzprodukte zu kommerziellen Bedingungen an 
private Unternehmen. Die Multilaterale Investi-
tions-Garantie-Agentur (Multilateral Investment 
Guarantee Agency, MIGA) fördert seit 1988 auslän-
dische Direktinvestitionen in Entwicklungsländern 
durch die Vergabe von Garantien gegen nicht-kom-
merzielle Risiken. Das Internationale Zentrum zur 
Beilegung von Investitionsstreitigkeiten (Internati-
onal Centre for Settlement of Investment Disputes, 
ICSID) unterstützt seit 1966 Schlichtungsverfahren 
im Bereich grenzüberschreitende Investitionen.

Die im Laufe der Zeit entstandenen regionalen Ent-
wicklungsbanken finanzieren Projekte und Pro-
gramme in ihren regionalen Einsatzländern. Zu 
den größten regionalen MDBs, an denen auch die 
Bundesrepublik Deutschland beteiligt ist, gehören

 ● die Interamerikanische Entwicklungsbank (In-
ter-American Development Bank, IDB),

 ● die Afrikanische Entwicklungsbank (African 
Development Bank, AfDB),

 ● die Asiatische Entwicklungsbank (Asian De-
velopment Bank, ADB),

 ● die Europäische Bank für Wiederaufbau und 
Entwicklung (European Bank for Reconstruc-
tion and Development, EBRD)

 ● und die Asiatische Infrastruktur-Investi-
tions-Bank (Asian Infrastructure Investment 
Bank, AIIB).

Im europäischen Kontext von Bedeutung sind da-
rüber hinaus die Europäische Investitionsbank 
(European Investment Bank, EIB) und die Ent-
wicklungsbank des Europarats (Council of Europe 
Development Bank, CEB), deren Mitgliedschaft 
auf Mitglieder der Europäischen Union (EU) be-
ziehungsweise des Europarats beschränkt ist (s.  a. 
Tabelle 1).
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Multilaterale Entwicklungsbanken stärken für globale Herausforderungen

Geschäftsmodell und 
Finanzierung

MDBs vergeben ihre finanziellen Hilfen zu ver-
günstigten Konditionen für Entwicklungsvorha-
ben an weniger entwickelte Mitgliedsländer. Die 
Mittelvergabe erfolgt für konkrete Investitionspro-
jekte des öffentlichen oder privaten Sektors sowie 
in begrenztem Umfang auch zur Unterstützung 
struktureller Reformen. Dabei kommen sowohl 
Darlehen als auch Eigenkapitalinvestitionen oder 
Anleihebürgschaften zum Einsatz. Aufgrund der 
hohen Kreditwürdigkeit der MDBs und ihres be-
vorzugten Status im Falle von Schuldenrestruktu-
rierungen (Preferred Creditor Status) sind sie fast 
ausschließlich mit der bestmöglichen Kreditein-
stufung der Ratingagenturen bewertet. Dieses er-
möglicht es den MDBs, zinsgünstig Mittel auf den 

internationalen Kapitalmärkten aufzunehmen und 
denjenigen Mitgliedsländern Zugang zu längerfris-
tigen und zinsgünstigen Mitteln zu verschaffen, die 
ansonsten keinen oder nur erschwerten Zugang zu 
den internationalen Kreditmärkten hätten. Für die 
ärmsten Mitgliedsländer verfügen viele MDBs zu-
dem über spezielle Fonds, die konzessionäre Kre-
dite mit langer Laufzeit wie auch nicht zurückzahl-
bare Zuschüsse vergeben.

Grundlage der Finanzierung der multilateralen 
Entwicklungsbanken sind die Kapitaleinzahlun-
gen der Mitglieder, deren Höhe von der wirtschaft-
lichen Leistungskraft des jeweiligen Mitglieds-
lands bestimmt wird. Dieser Kapitalstock dient 
als Sicherheit für die Mittelaufnahme der Ban-
ken auf den internationalen Finanzmärkten. Er-
gänzende Finanzierungsspielräume ergeben sich 

Eckdaten der wichtigsten MDBs

MDB Gründung

Beitritt 
Deutsch-

lands Sitz Mitglieder

Vertretung 
Deutsch-

lands Ressort¹

Kapitalanteil 
Deutschlands

Neu zusagen 
2022²

Gesamt-
portfolio²

in Prozent
in Mrd. 

US-Dollar
in Mrd. 

US-Dollar

Weltbankgruppe

IBRD 1945 1952 Washington, 
D.C.

189 Einzelsitz BMZ, 
BMF

4,3 33,1 227,1

IDA 1960 1960 Washington, 
D.C.

174 Einzelsitz BMZ, 
BMF

9,8 38,3 174,5

IFC 1956 1956 Washington, 
D.C.

186 Einzelsitz BMZ, 
BMF

5,3 22,2 63,8

Regionale MDBs³

EBRD 1991 1991  London 73 Einzelsitz BMF 8,5 14,0 40,8

AfDB 1964 1983 Abidjan 81 Stimm-
rechtsgruppe 

BMZ, 
BMF

4,1 8,2 27,5

ADB 1966 1966 Manila 67 Stimm-
rechtsgruppe 

BMZ, 
BMF

4,3 17,8 146,4

AIIB 2015 2015 Peking 106 Stimm-
rechtsgruppe

BMF 4,6 6,8 13,8

IDB 1959 1976 Washington, 
D.C.

48 Stimm-
rechtsgruppe

BMZ, 
BMF

1,9 14,8 112,8

CEB 1956 1956 Paris 43 Einzelsitz AA, BMF 16,4 4,5 9,8

EIB 1958 1958 Luxemburg 27 Einzelsitz BMF 18,8  77,3 517,2

1 Erstgenanntes Ressort stellt jeweils den Gouverneur, zweitgenannt sind die Stellvertreter; BMF vertritt Deutschland im 
Verwaltungsrat der CEB.

2 Daten jeweils zum Jahresende bzw. zum Ende des jeweiligen Haushaltsjahres (bei Weltbank Juni 2022).
3 Stellvertretend werden hier nur die Banken im engeren Sinne genannt, auch einige regionale MDBs haben konzessionäre Fonds und 

Privatsektorfenster
Quelle: Jahres- und Finanzberichte für das Jahr 2022 der jeweiligen Banken

Tabelle 1
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durch Zins- und Tilgungsrückflüsse aus gewährten 
Darlehen. Die gezeichneten Kapitalanteile sind nur 
zum Teil tatsächlich einzuzahlen (bei der IBRD z. B. 
zu maximal 20 Prozent), der Rest ist Haftungskapi-
tal in Form einer Garantie. Dieses Haftungskapital 
könnte nur in Anspruch genommen werden, wenn 
sonstige Mittel der MDB zur Begleichung von fi-
nanziellen Verpflichtungen erschöpft wären („dro-
hender Verlust der Refinanzierungsfähigkeit“). Bis-
lang musste noch keine MDB auf Haftungskapital 
zurückgreifen.

Kapitalerhöhungen können anlassbezogen aus 
wirtschaftlichen (Erhöhung der Ausleihkapazität) 
oder politischen (relative Veränderung der mit den 
Kapitalanteilen verbundenen Stimmrechte) Erwä-
gungen heraus angestoßen werden. Eine Erhöhung 
der Anteile aller Mitglieder wird dabei als „allge-
meine Kapitalerhöhung“ bezeichnet. Die konzessi-
onären Fonds der MDBs (u. a. IDA bei der Weltbank, 
der African Development Fund der AfDB und der 
Asian Development Fund der ADB) finanzieren sich 
hauptsächlich aus Geberbeiträgen der Mitglieds-
länder, zusätzlich aus einem Teil des Gewinnüber-
schusses aus dem nichtkonzessionären Geschäfts-
bereich und im Fall von IDA aus Rückflüssen aus 
vergebenen IDA-Krediten sowie nichtkonzessionä-
ren Finanzmarktmitteln.

Struktur und Organisation

Bei Gründung beziehungsweise Beitritt erwer-
ben Mitgliedstaaten einen Anteil am Kapitalstock 
der MDB und ein ihrem eingezahlten Anteil ent-
sprechendes Stimmrecht in den Entscheidungs-
gremien. Der Gouverneursrat ist das Gremium mit 
oberster Leitungs- und Aufsichtsfunktion. Es ent-
scheidet über die wichtigsten strategischen Fragen 
und über zentrale finanzielle Belange (z. B. Kapital-
erhöhungen). Das operative Geschäft wird durch 
die Geschäftsleitung der jeweiligen Bank ausge-
führt und durch ein mit Vertretern der Mitglieds-
länder besetztes Exekutivdirektorium überwacht. 
Es ist üblich, dass im Gouverneursrat Ministerin-
nen und Minister oder deren Staatssekretärinnen 
oder Staatssekretäre vertreten sind, während die 
Rolle der Exekutivdirektoren i. d. R. durch ernannte 
Regierungsmitarbeiterinnen und -mitarbeiter 
wahrgenommen wird. In den meisten Banken bil-
den verschiedene kleinere Länder Stimmrechts-
gruppen. Innerhalb der Bundesregierung sind die 
Zuständigkeiten für die MDBs im Wesentlichen 
auf das Bundesministerium für wirtschaftliche Zu-
sammenarbeit und Entwicklung (BMZ) und das 
BMF verteilt (s.  a. Tabelle 1). Wichtige grundsätz-
liche Entscheidungen in den Exekutivdirektorien 
erfordern gegebenenfalls eine qualifizierte Mehr-
heit von  2/3 (EBRD), beziehungsweise 75  Prozent 
(ADB, AfDB, AIIB), 80 Prozent (IDA) oder 85 Prozent 
(IBRD, IFC) der Stimmanteile. Die Vereinigten Staa-
ten besitzen in der IBRD, IFC und IDB allein genug 
Stimmrechtsanteile, um wichtige Politikentschei-
dungen ablehnen zu können. Bei der AIIB gilt die-
ses faktische „Vetorecht“ für China. Die Mitglieds-
staaten der  EU haben bei der Weltbankgruppe, 
der EBRD, der AfDB und der AIIB gemeinsam eine 
Sperrminorität.
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Multilaterale Entwicklungsbanken stärken für globale Herausforderungen

Stimmrechte 
in Prozent der gesamten Stimmrechte

Aktuelle Themen

Um die MDBs für ihre Aufgaben angesichts zuneh-
mender globaler Herausforderungen mit grenz-
überschreitendem Charakter wie Klimawandel, 
dem Verlust von Biodiversität, zunehmender Fra-
gilität und globalen Pandemien besser aufzustel-
len, hat Deutschland im Oktober 2022 gemeinsam 
mit den Vereinigten Staaten und weiteren großen 
Anteilseignern eine tiefgreifende Reform der Welt-
bank als führender Institution unter den MDBs an-
gestoßen. Kernanliegen der Reform ist es, die Welt-
bank und die regionalen Entwicklungsbanken 
noch stärker zu ertüchtigen, um angemessen auf 
globale Herausforderungen reagieren zu können 
und wirksam zum Schutz globaler öffentlicher Gü-
ter beitragen zu können.

Globale öffentliche Güter 
Eines der Hauptziele der MDB-Reform ist es, 
das Geschäftsmodell der Weltbank stärker 
auf den Schutz und die Bereitstellung glo-
baler öffentlicher Güter auszurichten. Hier-
zu zählt insbesondere der Schutz von Klima 
und Biodiversität, Pandemievorsorge und 
die Förderung von Frieden und Sicherheit. 
Als globale öffentliche Güter (Global Public 
Goods, GPG) werden sie bezeichnet, weil sie 
nicht nur für einzelne Länder, sondern für 
die Weltgemeinschaft und den Planeten von 
Nutzen sind. Ihr Schutz gelingt nur mit glo-
balem Engagement. Der Begriff GPG wur-
de erstmals 1999 im Rahmen des Entwick-
lungsprogramms der Vereinten Nationen 
formuliert und zu einer der Prioritäten des 
21. Jahrhunderts erklärt.

Hierzu werden zum einen Anpassungen des Auf-
trags und des Geschäftsmodells der Weltbank an-
gestrebt, damit die Bank effektiver und effizienter 
wirken kann und neben Armutsbekämpfung auch 

Weltbankgruppe MDBs mit regionalem Tätigkeitsbereich

IBRD IDA IFC EBRD AfDB AsDB AIIB IDB

G20 61,8 53,8 66,4 64,8 34,6 59,9 54,7 75,7 

G7 40,1 39,0 46,3 56,5 27,6 39,5 13,5 45,7 

EU 22,9 26,9 25,1 54,4 17,3 15,0 18,0 9,2 

Vereinigte Staaten 15,8 9,7 18,2 10,1 6,1 12,8 - 30,0 

Japan 7,2 8,4 7,6 8,6 5,4 12,8 - 5,0 

China 5,6 2,5 2,8 0,1 1,3 5,4 26,6 0,0 

Deutschland 4,3 5,3 5,1 8,6 4,1 3,7 4,2 1,9 

Frankreich 3,9 3,9 4,5 8,6 3,7 2,2 3,2 1,9 

Vereinigtes Königreich 3,9 6,9 4,5 8,6 1,9 1,9 2,9 1,0 

Indien 3,1 2,9 3,9 0,0 0,3 5,3 7,6 -

Russland 2,9 0,3 3,3 4,0 - - - -

Canada 2,6 2,7 3,4 3,4 3,9 4,5 0,8 4,0 

Saudi Arabien 2,5 3,4 2,2 - 0,2 - - -

Italien 2,5 2,3 3,1 8,6 2,4 1,7 2,5 2,0 

Andere 45,8 51,9 41,5 39,3 70,7 49,7 52,3 54,3 

Total 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

Quelle: Webseiten der jeweiligen MDBs

Tabelle 2
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stärker transformative Investitionen in den Schutz 
globaler öffentlicher Güter in ihre Geschäftstä-
tigkeit mit einbeziehen kann („Better Bank“). Da-
für sollen zum einen die eingesetzten Instrumente 
und Arbeitsweisen verbessert werden und die Zu-
sammenarbeit zwischen den verschiedenen Welt-
bankarmen verstärkt werden, um z. B. wirksamer 
zusätzliche Mittel des Privatsektors sowie natio-
nale öffentliche Mittel in den Empfängerländern 
zu mobilisieren. Zum anderen werden Schritte zur 
Erhöhung der Ausleihkapazität der Weltbank dis-
kutiert („Bigger Bank“).

In diesem Zusammenhang spielt die Befassung der 
Finanzministerinnen und -minister sowie der No-
tenbankgouverneurinnen und -gouverneure der 
G20 mit den Empfehlungen der Expertengruppe 
zu den Kapitaladäquanzrahmen der Entwicklungs-
banken eine zentrale Rolle. Es wurde ein Umset-
zungsplan („Roadmap“) verabschiedet, der Schritte 
hin zu einer effizienteren Nutzung des vorhande-
nen Kapitals und die Ausweitung der Ausleihka-
pazität aufzeigt. Erste Vorschläge aus dem Bericht 
der Expertinnen und Experten werden in den Ban-
ken bereits umgesetzt: z. B. eine Absenkung der Ei-
genkapitaldeckung von 20 Prozent auf 19 Prozent 
(Weltbank), die Ausweitung bilateraler Garantie-
programme (alle), die Pilotierung von Hybridkapi-
tal für den Privatsektor (AfDB und Weltbank), An-
passung bei der Risikobemessung (ADB), Exposure 
Exchange Agreement (AfDB, ADB, IDB).

Bei der Jahrestagung von Internationalem Wäh-
rungsfonds und Weltbank in Marrakesch, Marokko, 
vom 9. bis zum 15. Oktober 2023 fassten die Gou-
verneurinnen und Gouverneure der Weltbank wei-
tere Beschlüsse zu inhaltlichen Schwerpunkten, 
Strukturen und Finanzinstrumenten, die die Re-
form entscheidend voranbringen werden und die 
Weltbank noch stärker als bisher auf die Adres-
sierung globaler Herausforderungen ausrichten. 
So hat Weltbankpräsident Ajay Banga die Erwei-
terung des offiziellen Mandats der Weltbank be-
kanntgegeben  – neben der Bekämpfung von Ar-
mut und der Förderung geteilten Wohlstands geht 
es um den Schutz von Umwelt und Natur („create 
a world free of poverty on a liveable planet“). Die 

Gouverneurinnen und Gouverneure der Weltbank 
haben diese neue Vision in Marrakesch indossiert. 
Zudem wurden neue Finanzierungsinstrumente 
geschaffen, wie eine Plattform für Portfolioga-
rantien der Anteilseigner sowie das sogenannte 
Hybrid kapital, ein spezielles Anleiheprodukt für 
Anteilseigner. Als wichtige noch ausstehende 
Schritte wurden der verstärkte Einsatz des Know-
hows der Weltbank u. a. für die Mobilisierung von 
Investitionen des Privatsektors und die Stärkung 
der einheimischen Ressourcenerhebung (insbe-
sondere Steuern) genannt. Zudem soll ein System 
mit klaren Prinzipien entwickelt werden, das einen 
noch zielgerichteteren Einsatz hochkonzessionä-
rer Mittel sicherstellt. Vertreter der Weltbank und 
der regionalen Entwicklungsbanken diskutierten 
zudem in Marrakesch, wie die MDBs für die Adres-
sierung globaler Herausforderungen ihre jeweili-
gen Stärken komplementär einbringen und besser 
als System zusammenarbeiten können („MDBs as a 
system“).

Deutschland hat mit seiner Ankündigung im Rah-
men des G20-Gipfels der Staats- und Regierungs-
chefs in Neu-Delhi, Indien, Hybridkapital der Welt-
bank in Höhe von 305 Mio. Euro zu zeichnen, eine 
Vorreiterrolle übernommen. Neben Deutsch-
land prüfen weitere Geber die Zeichnung von 
Hybridkapital.

Hybridkapital 
ist eine spezielle Anleiheklasse. Es kombi-
niert Eigenschaften von Fremdkapital (An-
leihen) und Eigenkapital (Aktien). Es steht 
langfristig zur Verfügung, haftet für Ver-
lust und wird im Insolvenzfall erst nachran-
gig nach anderen Gläubigern (jedoch vor Ei-
genkapitalgebern) bedient. Hybridanleihen 
sind nur vonseiten des Emittenten kündbar 
und Zahlungen an die Investoren sind flexi-
bel gestaltbar. Hybridkapital ermöglicht es 
der Weltbank, zusätzliche Kredite zu mobili-
sieren und erhöht somit die Kreditvergabe-
kapazität mit einem Hebel von 1:8. Auf die 
Stimmrechte wirkt es sich nicht aus.
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Multilaterale Entwicklungsbanken stärken für globale Herausforderungen

Fazit

MBDs sind zentrale Pfeiler der internationa-
len Finanzarchitektur, die sich neben der anhal-
tend notwendigen Armutsbekämpfung neuen und 
umfassenden globalen Herausforderungen gegen-
übersieht. Ziel des angestoßenen notwendigen Re-
formprozesses, den Deutschland als wichtiger An-
teilseigner maßgeblich begleitet, muss es sein, die 

MBDs stärker und besser aufzustellen, um den ge-
stiegenen globalen Anforderungen mithilfe eines 
angepassten Geschäftsmodells und durch erwei-
terte Ausleihkapazitäten gerecht zu werden. Erste 
wichtige Schritte wurden unternommen. Im weite-
ren Prozess gilt es insbesondere, Synergien der Zu-
sammenarbeit der verschiedenen MDBs zu nutzen 
und Investitionen des Privatsektors in Entwick-
lungsländern verstärkt zu mobilisieren.
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Entwicklung der öffentlichen Finanzen 
in Deutschland – „Deutsche Haushalts-
planung 2024“

 ● Das BMF hat mit der „Deutschen Haushaltsplanung 2024“ eine aktuelle Projektion der Staatsfi-
nanzen für das Europäische Haushaltsüberwachungsverfahren vorgelegt.

 ● Das gesamtstaatliche Finanzierungsdefizit dürfte im laufenden Jahr 2 ½ Prozent des Bruttoin-
landsprodukts (BIP) betragen. Das projizierte Defizit dürfte sich in den folgenden Jahren schritt-
weise reduzieren. Diese Rückkehr in die finanzpolitische Normalität ist ein Kernelement der 
finanzpolitischen Strategie des BMF.

 ● Die Normalisierung der Finanzpolitik spiegelt sich auch in der Entwicklung der 
Maastricht-Schuldenstandsquote wider, die nach 66,1 Prozent des BIP im Jahr 2022 am Ende des 
Projektionszeitraums bei 64 ¼ Prozent des BIP liegen dürfte.

Einleitung

Das BMF hat mit der „Deutschen Haushaltspla-
nung  2024“ („Draft Budgetary Plan  2024“)1 eine 
aktuelle Projektion der Staatsfinanzen für das Eu-
ropäische Haushaltsüberwachungsverfahren vor-
gelegt. Einen sogenannten Draft Budgetary Plan 
(DBP) müssen gemäß Verordnung der Europä-
ischen Union Nr.  473/2013 alle Mitgliedstaaten 
des Euroraums jährlich bis zum 15.  Oktober an 
die Europäische Kommission und Eurogruppe 
übermitteln. Die DBP der Euro-Mitgliedstaaten 
werden in der Eurogruppe voraussichtlich An-
fang Dezember beraten. Die Haushaltsplanung 
Deutschlands stellt die Projektion der Staatsfi-
nanzen, also der Haushalte von Bund, Ländern, 
Gemeinden und Sozialversicherungen (inklusive 
ihrer jeweiligen Extra haushalte) in Abgrenzung 
der Volkswirtschaftlichen Gesamtrechnungen 
(VGR), auf Grundlage aktueller Entwicklungen 
und Planungen dar. Stand der Projektion ist der 
28. September 2023.

1 Link zur „Deutschen Haushaltsplanung 2024“: 
https://www.bundesfinanzministerium.de/mb/20231051

Die Volkswirtschaftlichen 
Gesamtrechnungen 
bilden im Unterschied zur Finanzstatistik 
die in einer Periode geschaffenen 
wirtschaftlichen Werte ab und nicht 
die Zahlungsströme in einer Periode. 
Basis ist das Europäische System 
Volkswirtschaftlicher Gesamtrechnungen. 
Weitere methodische Unterschiede 
zur Finanzstatistik bestehen bei der 
Staatsabgrenzung sowie bei der 
Saldenwirksamkeit von Transaktionen. 
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Entwicklung der öffentlichen Finanzen in Deutschland – „Deutsche Haushalts planung 2024“

Eingegangen in die Projektion der Staatsfinanzen 
für das DBP ist die BMF-Projektion der öffentlichen 
Haushalte, bestehend aus Haushalten von Bund, 
Ländern und Gemeinden (inklusive ihrer jeweili-
gen Extrahaushalte) in finanzstatistischer Abgren-
zung, die für die haushaltspolitische Koordinierung 
im Stabilitätsrat im Arbeitskreis Stabilitätsrat am 
7. September 2023 mit Vertreterinnen und Vertre-
tern der Länder, der kommunalen Spitzenverbände 
sowie der Bundesbank erörtert wurde. Die Projek-
tion der Sozialversicherungen wurde vom Bundes-
ministerium für Arbeit und Soziales zugeliefert. 
Grundlage für die Projektion der Staatsfinanzen ist 
der Bundeshaushalt 2023 vom Dezember 2022 so-
wie der von der Bundesregierung am 5.  Juli  2023 
beschlossene Entwurf des Bundeshaushalts  2024 
und des Finanzplans bis zum Jahr 2027. Der Haus-
halts- und Finanzplanung der Bundesregierung lie-
gen die Ergebnisse der 164. Sitzung des Arbeitskrei-
ses „Steuerschätzungen“ vom 9.  bis 11.  Mai  2023 
zugrunde. Grundlage für die Steuerschätzung im 
Mai war die Frühjahrsprojektion der Bundesregie-
rung zur gesamtwirtschaftlichen Entwicklung vom 
26. April 2023.

Die finanzstatistische Abgrenzung 
umfasst Daten zur Haushaltsentwicklung 
der Gebietskörperschaften, bei denen die 
Einnahmen und Ausgaben periodisch zu-
meist entsprechend ihrer Kassenwirksam-
keit verbucht werden.

Projektion der Staatsfinanzen 
in Abgrenzung der VGR

Finanzierungssalden des Staats

Nachdem der gesamtstaatliche Finanzierungssaldo 
(Maastricht-Finanzierungssaldo) gemäß der Pro-
jektion im Jahr 2023 mit -2 ½ Prozent des Bruttoin-
landsprodukts (BIP) ungefähr auf dem Niveau des 
Jahres 2022 verbleiben dürfte, zeigt sich in den fol-
genden Jahren eine schrittweise Reduktion des De-
fizits. Diese Rückkehr in die finanzpolitische Nor-
malität ist ein Kernelement der finanzpolitischen 
Strategie des BMF. Im Jahr  2024 würde der Saldo 
gemäß der Projektion -2 Prozent des BIP betragen 
und sich dann bis zum Ende des Projektionszeit-
raums auf -1 ¼ Prozent des BIP verbessern. Damit 
entspricht die Projektion dem Ziel einer schrittwei-
sen und nachhaltigen Konsolidierung.

Finanzierungssalden und Schuldenstand des Staats1

in Prozent des BIP

Abgrenzung Volkswirtschaftliche Gesamtrechnungen 2022 2023 2024 2025 2026 2027

Finanzierungssaldo -2,5 -2 ½ -2 -1 ½ -1 ¼ -1 ¼

Struktureller Finanzierungssaldo -1,8 -2 -1 ¾ -1 ½ -1 ¼ -1 ¼

Maastricht-Schuldenstand 66,1 65 ¼ 64 ¾ 64 ¾ 64 ¾ 64 ¼

Werte im Projektionszeitraum auf ¼ Prozent des BIP gerundet.
1 Bund, Länder, Gemeinden und Sozialversicherung jeweils einschließlich ihrer Extrahaushalte.
Quelle: Bundesministerium der Finanzen

Tabelle 1

49



Analysen und Berichte Monatsbericht des BMF 
Oktober 2023Entwicklung der öffentlichen Finanzen in Deutschland – „Deutsche Haushalts planung 2024“

Gegenüber der vorangegangenen Projektion im 
Rahmen der Europäischen Haushaltsüberwachung 
aus dem April für das Stabilitätsprogramm 2023 hat 
sich die Einschätzung des Saldos für das Jahr 2023 
deutlich von -4 ¼ Prozent des BIP auf -2 ½ Prozent 
des BIP verbessert. Dies geht insbesondere auf eine 
veränderte Einschätzung der Ausgaben des Wirt-
schaftsstabilisierungfonds Energie (WSF-E) zurück. 
Der WSF-E finanziert Maßnahmen zur Abfederung 
der wirtschaftlichen Folgen hoher Energiekos-
ten für Haushalte und Unternehmen infolge des 
russischen Angriffskrieges in der Ukraine. Diese 
Maßnahmen des WSF-E wurden bewusst so kon-
zipiert, dass sie sich automatisch an die Entwick-
lung der kontrahierten Energiepreise für Endver-
braucherinnen und Endverbraucher und damit an 
das jeweilige wirtschaftliche Umfeld anpassen. Da 
die Energiepreise sich deutlich vorteilhafter ent-
wickelt haben als ursprünglich erwartet, dürften 
auch die Ausgaben des WSF-E entsprechend ge-
ringer ausfallen als zunächst angenommen. Wäh-
rend allein diese Ausgaben im April noch entspre-
chend dem Wirtschaftsplan auf rund 3 Prozent des 
BIP für das Jahr  2023 geschätzt wurden, geht die 
neue Projektion von rund 1 ¼ Prozent des BIP aus. 
Da die weitere Energiepreisentwicklung Unsicher-
heiten unterliegt, bleibt  – aufgrund der dynami-
schen Konzeption der Entlastungsmaßnahmen  – 
die Schätzunsicherheit bezüglich der Ausgaben des 
WSF-E und damit auch der Finanzierungssalden 
für die Jahre 2023 und 2024 weiter hoch.

Die Finanzplanung des Bundes, die der Projek-
tion zugrunde liegt, hält in allen Jahren die natio-
nale Schuldenregel ein. Die Einhaltung der regu-
lären Kreditobergrenze der Schuldenregel ab dem 
Jahr 2025 ist allerdings derzeit nur unter der Maß-
gabe eines verbleibenden finanzpolitischen Hand-
lungsbedarfs darstellbar. Dieser beträgt in der Fi-
nanzplanung des Bundes in den Jahren  2025 
bis 2027 jeweils rund 0,1 Prozent des BIP. Ohne Um-
setzung dieses Handlungsbedarfs würden die ge-
samtstaatlichen projizierten Defizite in den betrof-
fenen Jahren entsprechend leicht höher ausfallen.

Zur Ermittlung des strukturellen Finanzierungs-
saldos wird der nominale Saldo um konjunktu-
relle Einflussfaktoren und Einmaleffekte bereinigt. 
Im laufenden Jahr wird sich der strukturelle Finan-
zierungssaldo laut der Projektion mit rund -2 Pro-
zent des BIP gegenüber 2022 leicht verschlechtern. 
Diese Verschlechterung des strukturellen Saldos – 
bei einem, wie oben beschrieben, ungefähr kon-
stanten unbereinigten Saldo – geht darauf zurück, 
dass der strukturelle Saldo  2022 um die Kapital-
zuführungen an die Energieunternehmen Uniper 
und SEFE bereinigt wurde. Dieser Effekt in Höhe 
von über 20 Mrd. Euro entfällt im Jahr 2023.

Im Jahr 2024 zeigt die Projektion dagegen eine Ver-
besserung des strukturellen Saldos auf -1  ¾  Pro-
zent des BIP. Auch in den Jahren 2025 und 2026 er-
gäbe sich eine schrittweise Normalisierung; das 
strukturelle Defizit würde kontinuierlich abgebaut. 
In den Jahren 2026 und 2027 läge der strukturelle 
Saldo dann bei -1 ¼ Prozent des BIP.

Maastricht-Schuldenstandsquote 
des Staats

Die Normalisierung der Finanzpolitik spiegelt sich 
auch in der Entwicklung der Maastricht-Schul-
denstandsquote wider. Nach 66,1  Prozent im 
Vorjahr würde sie gemäß Projektion im laufen-
den Jahr auf 65 ¼ Prozent des BIP sinken. Für das 
Jahr 2024 sieht die Projektion einen weiteren Rück-
gang und anschließend eine Stabilisierung bei 
rund 64 ¾ Prozent. Am Ende des Projektionszeit-
raums liegt die erwartete Schuldenquote bei rund 
64 ¼ Prozent des BIP.

Vorgaben des Stabilitäts- und 
Wachstumspakts werden 
eingehalten

In den Jahren 2020 bis 2023 waren die quantitativen 
Vorgaben des präventiven Arms des Stabilitäts- und 
Wachstumspakts (SWP) aufgrund der allgemeinen 
Ausweichklausel ausgesetzt. Für das Jahr 2024 wur-
den mit den Länderspezifischen Empfehlungen 
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Entwicklung der öffentlichen Finanzen in Deutschland – „Deutsche Haushalts planung 2024“

wieder quantitative Vorgaben formuliert. Zur Ab-
leitung ihrer Empfehlung an Deutschland hat die 
Europäische Kommission hierbei einen Zielwert 
für die Verbesserung im strukturellen Saldo von 
0,3  Prozent des BIP angesetzt. Dieses Ziel würde 
Deutschland nach der hier vorgelegten Projektion 
ungefähr einhalten, da sich das strukturelle Defizit 
im Jahr  2024 um rund ¼  Prozent des BIP verrin-
gern würde.

Aus dem Zielwert für die strukturelle Verbesse-
rung wurde eine Vorgabe für die Nettoprimäraus-
gaben2 abgeleitet. Diese sollen laut den Länderspe-
zifischen Empfehlungen im Jahr  2024 gegenüber 
dem Vorjahr nominal um maximal 2,5 Prozent stei-
gen. Auch diese Vorgabe dürfte Deutschland ein-
halten; die Projektion lässt ein Nettoprimärausga-
benwachstum von rund 2 ¼ Prozent im Jahr 2024 
erwarten. Damit wird eine vorsichtige Haushalts-
politik entsprechend den Länderspezifischen Emp-
fehlungen erreicht.

Wachstum der Nettoprimärausgaben 
des Staats
in Prozent

Zukunftsausgaben werden weiter 
gestärkt

Das Investitionsniveau des Gesamtstaats wurde 
über die vergangenen Jahre hinweg erheblich ge-
steigert: Die gesamtstaatlichen Bruttoanlageinves-
titionen lagen nach den Volkswirtschaftlichen Ge-
samtrechnungen im Jahr 2022 um 8,5 Prozent über 
dem Niveau des Vorjahres und mehr als 20 Prozent 
über dem Vorkrisenwert des Jahres  2019. In den 
kommenden Jahren ist mit weiteren Steigerungen 

2 Ausgaben des Staats, insbesondere bereinigt um Zinsausgaben 
und angepasst für diskretionäre einnahmeseitige Maßnahmen.

zu rechnen: In den Jahren  2022 bis  2027 beträgt 
die erwartete jährliche Steigerungsrate der ge-
samtstaatlichen Investitionen im geometrischen 
Durchschnitt rund 6  Prozent. Die gesamtstaatli-
chen Investitionszuschüsse fördern die privaten 
Investitionen, die rund 90  Prozent der Investitio-
nen insgesamt ausmachen. Die gesamtstaatlichen 
Investitionszuschüsse lagen im Jahr  2022 mehr 
als 80 Prozent über dem Vorkrisenniveau des Jah-
res 2019. In den kommenden Jahren sind im geo-
metrischen Durchschnitt Steigerungsraten von 
mehr als 5 Prozent jährlich zu erwarten.

Projektion der öffentlichen 
Haushalte in finanz statistischer 
Abgrenzung

Die Projektion der Staatsfinanzen im DBP basiert 
auf der BMF-Projektion der öffentlichen Haushalte, 
bestehend aus Haushalten von Bund, Ländern und 
Gemeinden (inklusive ihrer jeweiligen Extrahaus-
halte) in finanzstatistischer Abgrenzung, die im Ar-
beitskreis Stabilitätsrat am 7.  September  2023 mit 
Vertreterinnen und Vertretern der Länder, der 
kommunalen Spitzenverbände sowie der Bundes-
bank erörtert wurde. Für das laufende Jahr wird ge-
mäß BMF-Projektion der öffentlichen Haushalte 
mit einem Finanzierungsdefizit von 161 Mrd. Euro 
gerechnet. Damit wäre der Finanzierungssaldo um 
rund 107  Mrd.  Euro besser als in der Projektion, 
die Grundlage für das Stabilitätsprogramm im Ap-
ril  2023 und für den Stabilitätsrat am 2.  Mai  2023 
war. Die Verbesserung ist auf eine günstigere Ein-
schätzung der Entwicklung der Extrahaushalte des 
Bundes, insbesondere des WSF-E, zurückzufüh-
ren, während der Saldo der Länder und Gemein-
den zusammengenommen um rund 5  Mrd.  Euro 
niedriger sein dürfte als im April projiziert. Im Ver-
gleich zum vergangenen Jahr dürfte das Defizit der 
öffentlichen Haushalte um rund 26  ½  Mrd.  Euro 
höher ausfallen. In den Folgejahren würde gemäß 
Projektion das kassenmäßige Finanzierungsdefizit 
deutlich sinken. Für das Ende des Projektionszeit-
raums wird ein Defizit des Gesamthaushalts von 
44 Mrd. Euro erwartet.

2023 2024 2025 2026 2027

Wachstumsrate 
Nettoprimärausgaben

5 ¾ 2 ¼ 2 ¼ 2 ¾ 2 ¾

Werte auf ¼ Prozent gerundet.
Quelle: Bundesministerium der Finanzen

Tabelle 2
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Finanzierungssaldo Öffentlicher Gesamthaushalt¹ 2022 bis 2027 
in Mrd. Euro

Das Finanzierungsdefizit des Bundes insge-
samt dürfte nach der Projektion im Jahr  2023 auf 
156  ½  Mrd.  Euro steigen, nach einem Defizit im 
Vorjahr von 149,5 Mrd. Euro. Dabei zeigen sich ge-
genläufige Bewegungen: Im Vergleich zum Vorjahr 
dürfte sich der Saldo des Bundeshaushalts (Soll) um 
29 ½ Mrd. Euro verbessern, während sich der Saldo 
der Extrahaushalte um 37  Mrd.  Euro verschlech-
tern dürfte. Zur Saldoverschlechterung tragen vor 
allem die Ausgaben des Klima- und Transforma-
tionsfonds, des Sondervermögens „Bundeswehr“ 
und des WSF-E bei. Im Jahr 2024 dürfte sich der Fi-
nanzierungssaldo des Bundes gegenüber dem Vor-
jahr deutlich um 81  Mrd.  Euro verbessern, was 
hauptsächlich auf ein geringeres Defizit im Bun-
deshaushalt zurückzuführen ist. Im Regierungsent-
wurf für den Bundeshaushalt  2024 sind um rund 
30  ½  Mrd.  Euro geringere Ausgaben und gleich-
zeitig um 38 Mrd. Euro höhere Einnahmen veran-
schlagt als für den Bundeshaushalt  2023. Bei den 
Ausgaben wirken sich insbesondere das Auslau-
fen von Stützungsmaßnahmen im Zusammenhang 
mit der Bekämpfung der Corona-Pandemie und der 
Wegfall des Sondereffekts eines Darlehens an den 
Resilience and Sustainability Trust des Internatio-
nalen Währungsfonds aus. Bei den Einnahmen tra-
gen eine höhere Veranschlagung insbesondere von 
Steuereinnahmen, Einnahmen aus der strecken-
bezogenen Lkw-Maut und die vereinnahmte Zu-
weisung aus der Auflösung des Sondervermögens 

„Digitale Infrastruktur“ zum Plus bei. In den Jah-
ren  2025 bis  2027 könnte sich das Defizit des 
Bundes von 57  Mrd.  Euro auf 35  Mrd.  Euro ver-
ringern. Darin enthalten ist für den Bundeshaus-
halt  – wie bereits erwähnt  – ein Handlungsbedarf 
(2025: 5,2 Mrd. Euro, 2026: 4,4 Mrd. Euro und 2027: 
4,8  Mrd.  Euro), den es in den zukünftigen Haus-
haltsaufstellungsverfahren aufzulösen gilt.

Die Länder dürften gemäß der Projektion im lau-
fenden Jahr ein Finanzierungsdefizit von rund 
4 Mrd. Euro aufweisen. Das Defizit fiele damit um 
rund 16 Mrd. Euro höher aus als im Vorjahr, in dem 
ein kräftiger Überschuss zu verzeichnen war. Im 
Jahr 2024 wird mit einem Anstieg des Defizits der 
Länder um rund 4 Mrd. Euro auf 8 Mrd. Euro ge-
rechnet. In den Folgejahren bis  2027 würden sich 
die Defizite zwischen 4 Mrd. Euro und 6 Mrd. Euro 
bewegen, wobei diese nahezu vollständig aus der 
Gesamtheit der Kernhaushalte resultierten.

Im Jahr  2023 wird für die Gemeinden ein nahezu 
ausgeglichener Haushalt erwartet. Damit würde 
der Finanzierungssaldo um rund 3 Mrd. Euro nied-
riger ausfallen als im Vorjahr. Im kommenden 
Jahr könnte sich das Finanzierungsdefizit gegen-
über dem Vorjahresniveau weiter verschlechtern. 
In den Jahren 2025 bis 2027 würde das Defizit bei 
3 ½ Mrd. Euro pro Jahr liegen.

2022 2023 2024 2025 2026 2027

Öffentlicher Gesamthaushalt -134,5 -161 -89 -64 ½ -62 ½ -44

Bund -149,5 -156 ½ -75 ½ -57 -54 -35

Länder 12,4 -4 -8 -4 -5 -6

Gemeinden 2,6 -½ -5 ½ -3 ½ -3 ½ -3 ½

Abweichungen in den Summen durch Rundung der Zahlen möglich. 
Werte im Projektionszeitraum auf ½ Mrd. Euro gerundet. 
1 Öffentlicher Gesamthaushalt: Kern- und Extrahaushalte der Gebietskörperschaften ohne Sozialversicherung;  

Bund, Länder und Gemeinden: Kern- und Extrahaushalte.
Stand: Arbeitskreis Stabilitätsrat am 7. September 2023.
Quelle: Bundesministerium der Finanzen

Tabelle 3
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Fazit und Ausblick

Die dargestellte Projektion zeigt eine Rückkehr in 
die finanzpolitische Normalität als ein Kernele-
ment der finanzpolitischen Strategie des BMF3, 
die angesichts realer Knappheiten inflationäre Im-
pulse vermeidet, durch zunehmend investiven und 
effizienten Mitteleinsatz das Wachstumspotenzial 
stärkt und die Tragfähigkeit der Staatsverschul-
dung gewährleistet. Die Rückkehr zur finanzpoli-
tischen Normalität ist notwendig, um fiskalische 
Puffer wiederaufzubauen und die Solidität der öf-
fentlichen Finanzen zu gewährleisten. Das sichert 
sowohl das Vertrauen von Bürgerinnen und Bür-
gern sowie Unternehmen in die umfassende Hand-
lungsfähigkeit des Staats als auch das Vertrauen 
von Investorinnen und Investoren in Bundeswert-
papiere und somit die Tragfähigkeit der Staatsver-
schuldung. Dabei werden die quantitativen Vorga-
ben des SWP im Jahr 2024 eingehalten, womit auch 
die Länderspezifische Empfehlung des Rats einer 
vorsichtigen Haushaltspolitik erreicht wird.

3 Link zur finanzpolitischen Strategie: 
www.bundesfinanzministerium.de/MB/20231053

Am 11.  Oktober  2023 veröffentlichte die Bundes-
regierung ihre Herbstprojektion zur gesamtwirt-
schaftlichen Entwicklung. Diese konnte in der 
„Deutschen Haushaltsplanung  2024“ noch nicht 
berücksichtigt werden. Sie wird die Grundlage für 
die nächste Steuerschätzung darstellen, deren Er-
gebnisse am 26.  Oktober  2023 veröffentlicht wer-
den. Die Herbstprojektion und die Steuerschät-
zung vom Oktober finden Berücksichtigung in 
den abschließenden parlamentarischen Beratun-
gen zum Bundeshaushalt  2024. Nach der Bereini-
gungssitzung des Haushaltsausschusses am 16. No-
vember  2023 soll der Bundeshaushalt  2024 dann 
nach aktueller Planung am 1. Dezember 2023 vom 
Deutschen Bundestag beschlossen werden. Alle 
diese neuen Informationen sind Grundlage für die 
nächste Projektion der Staatsfinanzen, die im Rah-
men der nationalen Haushaltsüberwachung ge-
mäß Stabilitätsratsgesetz am 18. Dezember 2023 im 
Stabilitätsrat erörtert und an diesem Tag veröffent-
licht werden wird.
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Überblick zur aktuellen Lage

Steuereinnahmen und konjunkturelles Umfeld

 ● Die Steuereinnahmen insgesamt (ohne Gemeindesteuern) stiegen im September 2023 um mehr als 
13 Prozent im Vergleich zum September 2022.

 ● Das kräftige Plus basierte vor allem auf einem starken Anstieg der Lohnsteuereinnahmen aufgrund der 
durch die Auszahlung der Energiepreispauschale geminderten Vorjahresbasis.

 ● Ein kräftiger Anstieg war auch bei der Energiesteuer zu verzeichnen, der ebenfalls überwiegend auf einer 
geschwächten Vergleichsbasis im Jahr 2022 (durch die temporäre Steuersatzsenkung) beruhte.

 ● Die Bundesregierung erwartet angesichts der derzeit schwachen konjunkturellen Entwicklung in ihrer 
aktuellen Herbstprojektion für das laufende Jahr einen Rückgang des preisbereinigten Bruttoinlands-
produkts um 0,4 Prozent. Für das nächste Jahr wird eine Erholung mit einem Anstieg um 1,3 Prozent er-
wartet.

Bundeshaushalt

 ● Die Einnahmen des Bundeshaushalts beliefen sich im Zeitraum Januar bis September 2023 auf 
278,8 Mrd. Euro. Damit waren die Einnahmen um 8,6 Prozent (+22,1 Mrd. Euro) höher als im gleichen 
Zeitraum des Vorjahres. Die Ausgaben des Bundeshaushalts betrugen von Januar bis September 2023 
insgesamt 336,4 Mrd. Euro und lagen damit um 3,2 Prozent (-11,1 Mrd. Euro) unter dem entspre-
chenden Vorjahresniveau. Ende September 2023 wies der Bundeshaushalt ein Finanzierungsdefizit von 
57,6 Mrd. Euro auf.

Europa

 ● Am 15. und 16. September 2023 fanden in Santiago de Compostela die Sitzungen der Eurogruppe und die 
informellen Sitzungen der ECOFIN-Ministerinnen und -Minister statt. Im Fokus der Diskussion der Eu-
rogruppe standen die makroökonomischen Entwicklungen in Europa einschließlich eines Meinungsaus-
tausches mit der Vorsitzenden des ECON-Ausschusses des Europäischen Parlaments. Wesentliche Inhalte 
der informellen Sitzungen der ECOFIN-Ministerinnen und-Minister waren das Treffen der Ministe-
rinnen und Minister mit ihren Amtskolleginnen und -kollegen aus Lateinamerika und der Karibik, die 
Reform der EU-Fiskalregeln, das Zusammenwirken von Fiskalpolitik und Geldpolitik in Europa und der 
Austausch zur strategischen Autonomie, wirtschaftlichen Sicherheit und der Bereitstellung öffentlicher 
Güter in der Europäischen Union.

 ● Über die Sitzungen der Eurogruppe und des ECOFIN-Rats am 16. und 17. Oktober 2023 wird in der No-
vember-Ausgabe des Monatsberichts berichtet.
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Entwicklung des 
Steueraufkommens

Steueraufkommen insgesamt

Die Steuereinnahmen insgesamt (ohne Gemeinde-
steuern) lagen im September 2023 mit einem Plus 
von mehr als 13 Prozent spürbar über dem Ergeb-
nis im Vorjahresmonat (s.  a. Tabelle „Entwicklung 
der Steuereinnahmen“). Die Gemeinschaftsteu-
ern verzeichneten einen Zuwachs um 15  Prozent. 
Zum überwiegenden Teil wurde dies durch den 
Anstieg der Einnahmen aus der Lohnsteuer um 
rund 125  Prozent gegenüber dem durch Entlas-
tungsmaßnahmen geminderten Vergleichswert 
vom September  2022 verursacht (s.  a. Anmerkun-
gen zur Lohnsteuer). Auch die Abgeltungsteuer auf 
Zins- und Veräußerungserträge verzeichnete ei-
nen kräftigen Einnahmeanstieg, damit setzt sich 
hier die Aufwärtsentwicklung der vergangenen 
drei Monate fort. Bei der veranlagten Einkommen-
steuer sowie bei der Körperschaftsteuer waren in 
diesem Monat die dritten Vorauszahlungen für das 
Jahr  2023 fällig. Dies brachte für die Einnahme-
entwicklung beider Steuerarten jedoch kaum Im-
pulse (s.  a. Anmerkungen zu den Ertragsteuern). 
Die Einnahmen aus den nicht veranlagten Steu-
ern vom Ertrag verzeichneten nach den kräftigen 
Zuwächsen der Vormonate einen Rückgang um 
rund 10 Prozent. Allerdings gehört der September 
hier zu den aufkommensschwachen Monaten, so-
dass sich hieraus keine spürbaren Auswirkungen 
auf das Gesamtjahr ergaben (Ergebnis 2023 kumu-
liert bislang rund +14  Prozent). Das Aufkommen 
der Steuern vom Umsatz stagnierte dagegen im 
September 2023.

Auch bei den Bundessteuern war mit einem Plus 
von rund 13  Prozent gegenüber dem Vorjahr ein 
deutlicher Zuwachs zu verzeichnen. Dies war vor 
allem auf den Basiseffekt bei der Energiesteuer aus 
der temporären Senkung der Energiesteuersätze 

auf Kraftstoffe zurückzuführen (s. a. Anmerkungen 
zur Energiesteuer). Einnahmezuwächse verbuch-
ten darüber hinaus unter den aufkommensstärke-
ren Bundessteuern auch die Versicherungsteuer, 
die Kraftfahrzeugsteuer sowie die Stromsteuer. 
Rückläufig waren dagegen die Einnahmen aus der 
Tabaksteuer und dem Solidaritätszuschlag.

Die Ländersteuern verzeichneten einen weiterhin 
anhaltenden Rückgang gegenüber dem Vorjahres-
monat, der mit einem Minus von rund 21 Prozent 
wieder etwas kräftiger ausfiel als in den Vormona-
ten. Dahinter stand, dass die Einnahmen aus der 
Grunderwerbsteuer weiterhin merklich gegenüber 
dem Vorjahr zurückgingen, im September wieder 
etwas kräftiger als zuletzt. Dazu gab es, nach An-
stiegen in den Vormonaten, wieder ein Minus bei 
den Einnahmen aus der Erbschaftsteuer. Bei dieser 
Steuerart sind starke Schwankungen des Aufkom-
mens gegenüber dem Vorjahreszeitraum allerdings 
üblich.

Verteilung auf die 
Gebietskörperschaften

Der kräftige Anstieg bei den Einnahmen aus den 
Gemeinschaftsteuern wirkt sich unmittelbar auch 
für Bund und Länder in erheblichen Einnahmezu-
wächsen gegenüber dem Vorjahr aus. Die Steuerein-
nahmen des Bundes nach Umsatzsteuerverteilung 
und Verrechnung von Bundesergänzungszuwei-
sungen erhöhten sich im September um mehr als 
16 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum, wäh-
rend der Anstieg bei den Ländern mehr als 10 Pro-
zent betrug. Der kräftigere Anstieg beim Bund ge-
genüber den Ländern war insbesondere auf das 
steigende Aufkommen der Bundessteuern sowie 
den Rückgang der Ländersteuern (s.  o.) zurückzu-
führen. Die Zahlung von Regionalisierungsmitteln 
an die Länder erhöhte sich im laufenden Monat ge-
genüber dem Vergleichszeitraum September 2022. 

Steuereinnahmen im September 2023 und 
konjunkturelles Umfeld
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Bund Länder Gemeinden

USt-Anteil gemäß § 1 FAG
am Aufkommen (23.747 Mio. Euro)

52,81398351 Prozent
12.542 Mio. Euro

45,19007254 Prozent
10.731 Mio. Euro

1,99594395 Prozent
474 Mio. Euro

Hinzu (+)/ab (-):
1/12 der Festbeträge gemäß § 1 Abs. 2 und 
2a FAG (9.659 Mio. Euro)

-805 Mio. Euro +605 Mio. Euro +200 Mio. Euro

1/5 des Festbetrags gemäß § 1 Abs. 5 FAG 
(1.884 Mio. Euro)

-377 Mio. Euro +377 Mio. Euro

Anteil nach Festbeträgen: 47,84 Prozent
11.360 Mio. Euro

49,32 Prozent
11.713 Mio. Euro

2,83 Prozent
674 Mio. Euro

Abweichungen in den Summen durch Rundung der Zahlen möglich. 
FAG = Finanzausgleichsgesetz.
Quelle: Bundesministerium der Finanzen 

Die Einnahmen der Gemeinden aus den Gemein-
schaftsteuern erhöhten sich im Berichtszeitraum 
um fast 34 Prozent. Der Anteil von Bund, Ländern 
und Gemeinden am Aufkommen der Steuern vom 
Umsatz berechnet sich für den Monat Septem-
ber  2023 wie in der Tabelle „Umsatzsteuervertei-
lung im September 2023“ dargestellt.

Konjunkturelles Umfeld

Die deutsche Wirtschaft zeigte sich im 3.  Quar-
tal nach den derzeit vorliegenden Daten deutlich 
gebremst (s.  a. Tabelle „Aktuelle Konjunkturindi-
katoren“). Im Zuge einer abgekühlten Weltkon-
junktur mussten die deutschen Warenexporte im 
August 2023 zum zweiten Mal in Folge einen merk-
lichen Dämpfer hinnehmen. Auch die Binnennach-
frage war verhalten. So gingen die Warenimporte 
zuletzt weiter zurück. In rückläufigen Umsät-
zen in Gastgewerbe und Einzelhandel zeigt sich 
eine anhaltende Konsumzurückhaltung der priva-
ten Haushalte. Laut Umfragen der Gesellschaft für 
Konsumforschung bleibt die Sparneigung bei den 
Verbraucherinnen und Verbrauchern nach wie vor 
deutlich erhöht. Im Produzierenden Gewerbe kam 
es im August zu gegenläufigen Entwicklungen in 
den Wirtschaftsbereichen: Im Bauwesen und in 
der Energieerzeugung gab es spürbare Rückgänge, 
dagegen war bei der Industrieproduktion insge-
samt ein leichter Wiederanstieg zu verzeichnen. 
Die schwache konjunkturelle Entwicklung hinter-
ließ auch am grundsätzlich robusten Arbeitsmarkt 

Spuren: Um saisonale Muster bereinigt stieg die Ar-
beitslosigkeit im September 2023 erneut etwas an. 
Die Erwerbstätigkeit befand sich aber auf historisch 
hohem Niveau und nahm am aktuellen Rand wei-
ter zu.

Die Inflationsrate ging im September um 1,6 Pro-
zentpunkte auf 4,5 Prozent zurück. Ein deutlicher 
Rückgang war angesichts des Wegfalls der Basisef-
fekte aus der temporären Senkung der Energiesteu-
ersätze auf Kraftstoffe sowie aus dem 9-Euro-Ticket 
antizipiert worden. Angesichts der Entwicklung 
der Preise auf den vorgelagerten Wirtschaftsstu-
fen (Importpreise, Erzeugerpreise) sowie der rück-
läufigen Preiserwartungen der Unternehmen für 
die kommenden Monate ist mit einem weiteren 
schrittweisen Rückgang der Inflation zu rechnen.

Der kurzfristige konjunkturelle Ausblick bleibt ge-
mäß umfragebasierten Frühindikatoren weiter-
hin spürbar eingetrübt. Die ifo Exporterwartungen 
sanken im September deutlich, da u.  a. die Che-
mieunternehmen sowie die Automobilhersteller 
die Aussichten pessimistischer einschätzten. Beim 
ifo  Geschäftsklima befinden sich die Geschäftser-
wartungen per saldo im negativen Bereich. Auch 
am Arbeitsmarkt sind die kurzfristigen Aussichten 
verhalten: Die Arbeitsagenturen rechnen mit wei-
teren moderaten Zuwächsen bei der Arbeitslosig-
keit und einem geringeren Beschäftigungsaufbau 
in den kommenden Monaten.

Umsatzsteuerverteilung im September 2023
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Vor diesem Hintergrund erwartet die Bundesre-
gierung in ihrer am 11.  Oktober  2023 veröffent-
lichten Herbstprojektion, dass das preisbereinigte 
Bruttoinlandsprodukt im laufenden Jahr gegen-
über dem Vorjahr um 0,4 Prozent zurückgeht. Für 
das nächste Jahr wird – vor allem durch eine Erho-
lung des privaten Konsums angesichts weiter nach-
lassender Inflation und spürbar steigender Löhne – 
mit einem Anstieg von 1,3 Prozent gerechnet. Der 
staatliche Konsum dürfte im laufenden Jahr zwar 
u. a. durch ausgelaufene Corona-Maßnahmen sin-
ken. Die Investitionen in Ausrüstungen profitieren 
aber im laufenden und den kommenden Jahren 
nicht zuletzt vom Sondervermögen der Bundes-
wehr. Auch die Maßnahmen des Klima- und Trans-
formationsfonds dürften die Investitionstätigkeit 
erhöhen. Die Prognoseunsicherheit ist aktuell wei-
terhin deutlich erhöht und es bestehen Abwärts-
risiken, insbesondere mit Blick auf geopolitische 
Konflikte.

Zur aktuellen Entwicklung der Bauinves-
titionen

Zu Beginn des laufenden Jahres waren 
die Bauinvestitionen bei milder Witte-
rung noch kräftig expandiert und konn-
ten im 1. Quartal 2023 gegenüber dem 
Schlussquartal 2022 in preis-, saison- und 

kalenderbereinigter Rechnung um 2,7 Pro-
zent zulegen. Auch im 2. Quartal 2023 
konnte gestützt durch hohe Auftragsbe-
stände noch ein leichter Zuwachs ver-
zeichnet werden. Hohe Baukosten und ver-
schlechterte Finanzierungsbedingungen 
wirkten sich jedoch bereits spürbar aus: Die 
Auftragseingänge im Bauhauptgewerbe 
waren seit Anfang 2022 stark rückläufig. 
Zuletzt stabilisierten sie sich zwar, lagen 
jedoch immer noch über 30 Prozent unter-
halb ihres Werts im letzten Quartal 2021. 
(s. a. Abbildung „Entwicklung der Bauauf-
träge und -preise“). Vor allem der Hochbau 
ist betroffen. Die Zahl der Baugenehmigun-
gen für Wohnungen fiel im selben Zeit-
raum sogar um fast 28 Prozent. Das ifo Ge-
schäftsklima in der Baubranche sackte im 
Verlauf des 3. Quartals weiter ab; insbeson-
dere im Wohnungsbau verdüsterten sich die 
Aussichten. 44 Prozent der Firmen beklag-
ten einen Auftragsmangel, was einem An-
stieg um 30 Prozentpunkte gegenüber dem 
Vorjahr entsprach. Vor diesem Hintergrund 
erwartet die Bundesregierung in ihrer ak-
tuellen Herbstprojektion einen deutlichen 
Rückgang der Bauinvestitionen im 2. Halb-
jahr 2023. Ab Mitte 2024 wird bei dann 
deutlich moderaterer Baupreisentwicklung 
wieder eine Belebung projiziert.
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Anmerkungen zu einzelnen 
Steuerarten

Lohnsteuer

Das Bruttoaufkommen der Lohnsteuer lag im Sep-
tember 2023 um rund 87 Prozent über dem Aufkom-
men im Vorjahresmonat. Der hohe Aufkommens-
zuwachs basierte auf einem durch die Auszahlung 
der Energiepreispauschale geminderten Aufkom-
men im Vergleichsmonat. Im September 2022 wur-
den rund 9,8 Mrd. Euro Energiepreispauschale aus 
dem Lohnsteueraufkommen gezahlt. Andererseits 
minderten unverändert die umfangreichen steu-
erlichen Entlastungsmaßnahmen durch das Infla-
tionsausgleichsgesetz in diesem Jahr das Aufkom-
men. Die Zahlungen für Kindergeld lagen zudem 
aufgrund der Erhöhung um mehr als 13  Prozent 
höher als im Vorjahresmonat. Im Ergebnis ist der 
Zuwachs des Kassenaufkommens im laufenden 

Jahr mit knapp 125 Prozent nochmals kräftiger als 
der Zuwachs des Bruttoaufkommens.

Mit Blick auf die gesamtwirtschaftlichen Rahmen-
bedingungen war die Entwicklung am Arbeits-
markt angesichts der schwachen Konjunktur zwar 
verhalten (s.  o.), die Erwerbstätigkeit entwickelte 
sich zuletzt jedoch weiterhin robust und lag im Au-
gust knapp 1 Prozent oberhalb des Niveaus im Vor-
jahresmonat. Dies sollte für sich genommen die 
Aufkommensentwicklung der Lohnsteuer stützen. 
Dazu erhöhen Lohn- und Gehaltszuwächse die Be-
messungsgrundlage der Lohnsteuern, auch wenn 
die Nutzung der steuer- und abgabenfreien Infla-
tionsausgleichsprämie den Aufkommenszuwachs 
dämpft. Die konjunkturelle Kurzarbeit bewegte 
sich zuletzt dagegen anhaltend seitwärts, sodass 
sich hieraus keine wesentlichen Auswirkungen für 
die Lohnsteuer ergeben sollten.

60

Entwicklung der Bauaufträge und -preise 
Index, 2015 = 100

Quelle: Statistisches Bundesamt
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Aktuelle Konjunkturindikatoren

Letzter 
Beobachtungs-

zeitpunkt

Letzter 
Datenstand, 

saisonbereinigt

 Gegenüber  
Vorperiode,  

saisonbereinigt
Gegenüber 

Vorjahr¹

Gesamtwirtschaft Veränderung in Prozent

Reales BIP (Index: 2015=100) 2. Quartal 23 107,8 → +0,0 ↓ -0,6

Nominales BIP in Mrd. Euro 2. Quartal 23 1.027,5 ↑ +1,9 ↑ +6,5

Industrie/Verarbeitendes Gewerbe Veränderung in Prozent

Produktion (Index: 2015=100)2,3 August 23 95,7 ↓ -0,2 ↓ -2,0

Industrieproduktion (Index: 2015=100)2,3 August 23 95,6 ↑ +0,5 ↓ -0,7

Umsätze (Index: 2015=100)2,3 August 23 101,4 ↑ +0,4 ↑ +0,5

Auftragseingänge (Index: 2015=100)2,3 August 23 100,4 ↑ +3,9 ↓ -4,2

Handel und Dienstleistungen Veränderung in Prozent

Umsätze im Einzelhandel (Index: 2015=100)2,3 August 23 111,6 ↓ -1,2 ↓ -2,3

Umsätze im Gastgewerbe (Index: 2015=100)2,3 Juli 23 92,8 ↓ -1,5 ↓ -4,3

Außenhandel Veränderung in Prozent

Warenexporte in Mrd. Euro August 23 128 ↓ -1,2 ↓ -5,8

Warenimporte in Mrd. Euro August 23 111 ↓ -0,4 ↓ -16,7

Preisentwicklung, nicht saisonbereinigt Veränderung in Prozent

Verbraucherpreisindex (2020=100) September 23 117,8 ↑ +0,3 ↑ +4,5

darunter Energie September 23 154,7 ↑ +0,8 ↑ +1,0

darunter Nahrungsmittel September 23 131,3 ↑ +0,5 ↑ +7,5

darunter Dienstleistungen September 23 110,8 → -0,1 ↑ +4,0

Erzeugerpreisindex (2015=100) August 23 147,4 → +0,0 ↓ -12,6

Arbeitsmarkt Veränderung in 1.000 Personen, 
Personen oder Prozentpunkten

Arbeitslosigkeit (1.000 Personen)4 September 23 2.641,6 ↑ +9,9 ↑ +141,4

Erwerbstätige (1.000.Personen)4 August 23 45.981,0 ↑ +35,0 ↑ +347,0

Kurzarbeit (Personen in neuen Anzeigen)5, 6 September 23 51.273 ↑ +12,3 ↓ -6,4

Arbeitslosenquote BA (in Prozent)7 September 23 5,7 → +0,0 ↑ +0,3

Umfragen Veränderung in Salden- beziehungsweise 
Indexpunkten

ifo Geschäftsklima (Salden)8 September 23 -12,6 ↑ +9,9 ↑ +1,0

darunter Lage8 September 23 2,0 ↓ -0,7 ↓ -14,0

darunter Erwartungen8 September 23 -26,2 ↑ +0,3 ↑ +13,0

GfK-Konsumklima (Index) September 23 -25,6 ↓ -1,0 ↑ +11,2

1 Produktion arbeitstäglich; Umsatz und Auftragseingang Industrie jeweils kalenderbereinigt; ifo Geschäftsklima und GfK-
Konsumklima jeweils saisonbereinigt.

2 Kalenderbereinigt.
3 Preisbereinigt.
4 Veränderung in 1.000 Personen.
5 Veränderung in Personen.
6 Nicht saisonbereinigt.
7 Veränderung in Prozentpunkten.
8 Veränderung in Saldenpunkten.
Quelle: Bundesministerium der Finanzen
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Ertragsteuern

Im September waren bei der veranlagten Ein-
kommensteuer sowie bei der Körperschaftsteuer 
die dritten Vorauszahlungen für das Jahr 2023 fäl-
lig. Das Aufkommen aus diesen Vorauszahlungen 
lag sowohl bei der veranlagten Einkommensteuer 
(+2  Prozent) als auch bei der Körperschaftsteuer 
(+4 Prozent) etwas über dem Niveau der Vorauszah-
lungen im September  2022. Der im Vergleich zur 
Körperschaftsteuer niedrigere Anstieg der Voraus-
zahlungen zur veranlagten Einkommensteuer war 
insbesondere auch auf die Steuertarifänderungen 
durch das Inflationsausgleichsgesetz zurückzufüh-
ren. Bei beiden Steuerarten reduzierte aber die Ver-
anlagungstätigkeit der Finanzverwaltung für die 
Jahre bis 2022 im Saldo aus Nachzahlungen, Erstat-
tungen sowie nachträglicher Anpassung der Vor-
auszahlungen für Vorjahre das Aufkommen.

Für die Körperschaftsteuer ergab sich insgesamt in 
diesem Monat im Bruttoaufkommen ein Rückgang 
um 5,8  Prozent. Dieses wurde durch die Auszah-
lung von Forschungszulage und Investitionszulage 
gemindert. Im Ergebnis lag das Kassenaufkommen 
um 6 Prozent niedriger als im Vergleichszeitraum 
September 2022.

Bei der veranlagten Einkommensteuer stieg das 
Bruttoaufkommen im Ergebnis um knapp 2  Pro-
zent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Nach 
Abzug der Erstattungen an veranlagte Arbeit-
nehmerinnen und Arbeitnehmer sowie von ver-
hältnismäßig geringen Beträgen an Forschungs-
zulage, Investitionszulage und Eigenheimzulage 
ergab sich im Kassenaufkommen ein Anstieg um 
knapp 1 Prozent.

Steuern vom Umsatz

Das Aufkommen der Steuern vom Umsatz lag im 
September 2023 auf dem Niveau des Vorjahresmo-
nats. Während die Einfuhrumsatzsteuer kräftig um 
knapp 14  Prozent gegenüber September  2021 zu-
rückging, verzeichnete die (Binnen-)Umsatzsteuer 
einen Zuwachs von fast 6  Prozent. Das Aufkom-
men der Einfuhrumsatzsteuer hängt dabei maß-
geblich mit der Entwicklung der Einfuhren aus 
Nicht-EU-Staaten zusammen. Für das Aufkommen 
der Steuern vom Umsatz insgesamt ist dagegen der 
heimische Verbrauch die einschlägige Größe (s.  a. 
Fokusthema). Hier war die aktuelle Entwicklung 
mit Blick auf die Konjunktur gedämpft: So lagen 
die Einzelhandelsumsätze (ohne Kfz) nach aktu-
ellen Zahlen im August nominal infolge der star-
ken Preissteigerungen nur rund 2 ½ Prozent über 
denen des Vorjahres. Auch beim Gastgewerbe und 
im Dienstleistungsbereich waren im Juli gegen-
über den Vormonaten  – gemessen an der Inflati-
onsentwicklung  – nur eher moderate nominale 
Steigerungsraten zu verzeichnen. Kumuliert für 
den Zeitraum Januar bis September 2023 war nun-
mehr lediglich ein Zuwachs des Aufkommens der 
Steuern vom Umsatz von knapp über 2 Prozent zu 
verzeichnen.

Energiesteuer

Das Aufkommen aus der Energiesteuer erhöhte 
sich um rund 45  Prozent gegenüber dem Vorjah-
resmonat. Dahinter stand, wie schon im August, 
dass die Energiesteuersätze für Kraftstoffe im ver-
gangenen Jahr im Zeitraum Juni bis August abge-
senkt gewesen waren. Zwischen Entstehung des 
Aufkommens und Kassenwirksamkeit besteht bei 
der Energiesteuer in der Regel ein Abstand von 
zwei Monaten, sodass sich die Steuersatzsenkung 
von August  2022 bis Oktober  2022 im Kassenauf-
kommen niederschlug.

62



A
kt

ue
lle

 W
irt

sc
ha

ft
s-

 u
nd

 F
in

an
zl

ag
e

63

Aktuelle Wirtschafts- und Finanzlage
Steuereinnahmen im September 2023 und konjunkturelles Umfeld

Monatsbericht des BMF 
Oktober 2023

Entwicklung der Steuereinnahmen (ohne reine Gemeindesteuern) im laufenden Jahr¹ 

2023

September

Veränderung 
gegenüber 

Vorjahr 
Januar bis 
September

Veränderung 
gegenüber 

Vorjahr 
Schätzungen 

für 20234

Veränderung 
gegenüber 

Vorjahr

in Mio. Euro in Prozent in Mio. Euro in Prozent in Mio. Euro in Prozent

Gemeinschaftsteuern

Lohnsteuer² 17.382 +124,5 171.576 +7,2 241.000 +6,1

Veranlagte Einkommensteuer 16.976 +0,7 52.205  -6,3 78.000 +0,8

Nicht veranlagte Steuern vom Ertrag 1.106  -10,1 29.757 +13,8 36.800 +12,9

Abgeltungsteuer auf Zins- und 
Veräußerungserträge

665 +51,8 5.656 +3,9 6.250  -4,7

Körperschaftsteuer 9.906  -6,0 33.008  -0,4 46.500 +0,4

Steuern vom Umsatz 23.747 +0,0 216.875 +2,1 289.400 +1,6

Gemeinschaftsteuern insgesamt 69.781 +15,3 509.077 +3,3 697.950 +3,4

Gewerbesteuerumlagen

Gewerbesteuerumlage 2 +102,2 3.452  -4,3 6.252  -1,5

Erhöhte Gewerbesteuerumlage 0 -0 0

Gewerbesteuerumlagen insgesamt 2 +102,2 3.452  -4,3 6.252  -1,5

Bundessteuern

Energiesteuer 3.077 +45,3 22.635 +9,6 36.050 +7,1

Tabaksteuer 1.260  -9,1 10.378 +6,3 15.020 +5,6

Alkoholsteuer 167  -7,6 1.579  -0,4 2.200 +0,4

Versicherungsteuer 875 +7,9 14.037 +7,1 16.600 +5,9

Stromsteuer 583 +7,8 5.167 +1,2 6.770  -0,9

Kraftfahrzeugsteuer 773 +11,2 7.446 +1,3 9.470  -0,3

Luftverkehrsteuer 149 +16,7 1.079 +35,5 1.500 +31,6

Solidaritätszuschlag 1.572  -2,0 9.144 +2,4 12.300 +2,7

Übrige Bundessteuern 116  -0,5 1.050  -1,6 1.469 +1,6

Bundessteuern insgesamt 8.571 +13,1 72.515 +6,1 101.379 +4,9

Ländersteuern

Erbschaftsteuer 656  -8,7 6.994  -2,9 9.000  -2,5

Grunderwerbsteuer 892  -34,1 9.296  -31,5 13.000  -24,1

Rennwett- und Lotteriesteuer 203 +7,5 1.857  -5,2 2.560  -0,4

Biersteuer 53  -8,9 438  -3,2 615 +2,5

Übrige Ländersteuern 51 +14,8 532 +12,4 630 +8,7

Ländersteuern insgesamt 1.856  -21,5 19.118  -19,2 25.805  -14,3
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noch: Entwicklung der Steuereinnahmen (ohne reine Gemeindesteuern) im laufenden Jahr¹

2023

September

Veränderung 
gegenüber 

Vorjahr 
Januar bis 
September

Veränderung 
gegenüber 

Vorjahr 
Schätzungen 

für 20234

Veränderung 
gegenüber 

Vorjahr

in Mio. Euro in Prozent in Mio. Euro in Prozent in Mio. Euro in Prozent

EU-Eigenmittel

Zölle 387  -42,2 4.317  -10,8 6.800  -0,4

Mehrwertsteuer-Eigenmittel 425 +7,6 3.825 +7,6 5.100 +5,4

BNE-Eigenmittel 2.065  -9,2 18.123  -11,5 27.470 +7,4

Kunststoff-Eigenmittel 115  -0,8 1.035  -0,8 1.380 +0,2

EU-Eigenmittel insgesamt 2.992  -13,4 27.300  -8,7 40.750 +5,5

Bund³ 35.102 +16,3 261.181 +7,2 359.929 +6,7

Länder³ 36.596 +10,5 279.624  -0,5 380.731  -1,0

EU 2.992  -13,4 27.300  -8,7 40.750 +5,5

Gemeindeanteil an der Einkommen- 
und Umsatzsteuer

5.907 +33,8 40.375 +3,4 56.776 +4,1

Steueraufkommen insgesamt  
(ohne Gemeindesteuern)

80.597 +13,3 608.479 +2,5 838.186 +2,9

1 Methodik: Kassenmäßige Verbuchung der Einzelsteuer insgesamt und Aufteilung auf die Ebenen entsprechend den gesetzlich 
festgelegten Anteilen. Aus kassentechnischen Gründen können die tatsächlich von den einzelnen Gebietskörperschaften im 
laufenden Monat vereinnahmten Steuerbeträge von den Sollgrößen abweichen.

2 Nach Abzug der Kindergelderstattung durch das Bundeszentralamt für Steuern.
3 Nach Ergänzungszuweisungen, Abweichung zu Tabelle „Einnahmen des Bundes“ ist methodisch bedingt (vergleiche Fußnote 1).
4 Ergebnis Arbeitskreis „Steuerschätzungen“ vom Mai 2023.
Quelle: Bundesministerium der Finanzen
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Im Fokus: Entwicklung der 
Einfuhrumsatzsteuer

Die Einfuhrumsatzsteuer in der 
Statistik der kassenmäßigen 
Steuereinnahmen

Die Statistik der kassenmäßigen Steuereinnahmen 
verzeichnet die Steuereinnahmen, die auf Grund-
lage des Umsatzsteuergesetzes (UStG) erzielt wer-
den, als Steuern vom Umsatz (oft auch als Mehr-
wertsteuer bezeichnet). Die Steuern vom Umsatz 
werden in der Statistik weiter unterschieden in 
Umsatzsteuer und Einfuhrumsatzsteuer. Diese 
Unterscheidung hat insbesondere verwaltungs-
technische Gründe: Die Umsatzsteuer fällt beim 
Verbrauch oder Verkauf von Waren und bei der 
Erbringung von Dienstleistungen im Inland be-
ziehungsweise bei Lieferungen innerhalb der Eu-
ropäischen Union (EU) an. Die Steuer wird nach 
Art.  108 Abs.  2 Grundgesetz (GG) durch die Lan-
desfinanzbehörden verwaltet. Die Einfuhrum-
satzsteuer entsteht neben Zöllen und besonderen 
Verbrauchsteuern bei der Einfuhr von Waren aus 
Drittländern, also Ländern außerhalb der EU (§  1 
Abs. 1 Nr. 4 UStG). Die Verwaltung der Einfuhrum-
satzsteuer wird durch das Grundgesetz den Bun-
desfinanzbehörden (Zollverwaltung) zugewiesen 
(Art. 108 Abs. 1 GG). Durch die Einfuhrumsatzsteuer 
wird die erstmalige Besteuerung eingeführter Wa-
ren im Rahmen des in Deutschland geltenden Sys-
tems der Allphasen-Nettoumsatzsteuer sicher-
gestellt. Sie ist als Vorsteuer bei der Anmeldung 
der Umsatzsteuer abzugsfähig. Die Einfuhrum-
satzsteuer garantiert damit gleiche Wettbewerbs-
voraussetzungen zwischen Unternehmen im 
gemeinsamen EU-Binnenmarkt und außerhalb be-
ziehungsweise schützt Unternehmen im Binnen-
markt vor Wettbewerbsverzerrungen.

Einnahmen aus der 
Einfuhrumsatzsteuer und Importe

Aufgrund ihrer Bemessungsgrundlage ist ein 
grundsätzlicher Gleichlauf zwischen den Einnah-
men aus der Einfuhrumsatzsteuer und den (no-
minalen) Warenimporten aus Drittländern zu er-
warten. Dabei ist allerdings zu bedenken, dass bei 
der Einfuhrumsatzsteuer – wie bei vielen Steuern – 
der Zeitpunkt, zu dem die Steuer beim Staat in die 
Kasse gebucht wird, nicht mit dem Entstehungs-
zeitpunkt der Steuerschuld (hier der Einfuhr) über-
einstimmt. Die hierbei auftretende sogenannte 
Phasenverschiebung betrug bei der Einfuhrum-
satzsteuer aufgrund der Fälligkeit der Zahlungs-
frist lange Zeit grundsätzlich einen Monat. Mit dem 
Zweiten Corona-Steuerhilfegesetz wurde die Fäl-
ligkeit der Einfuhrumsatzsteuer für den überwie-
genden Teil der Steuerschuldner mit Beginn im Ja-
nuar 2021 auf den 26. des zweiten auf die Einfuhr 
folgenden Monats verschoben. Dadurch hat sich 
die Phasenverschiebung von einem auf zwei Mo-
nate erhöht.

Die Abbildung „Einfuhrumsatzsteueraufkommen 
und Importe“ zeigt, dass in der Tat ein enger Zu-
sammenhang zwischen den Warenimporten aus 
Drittstaaten und der Aufkommensentwicklung der 
Einfuhrumsatzsteuer besteht. In der Abbildung ist 
einerseits die Entwicklung der Importe aus den 
Staaten außerhalb der EU-28 dargestellt. Dagegen 
abgetragen ist das Aufkommen der Einfuhrum-
satzsteuer, phasenverschoben zunächst um einen, 
ab Januar 2021 dann um zwei Monate. Dazu wurde 
das Aufkommen schätzungsweise um kassentech-
nische Effekte bereinigt, die sich seit der Verlegung 
des Fälligkeitstermins zwischenzeitlich einige Male 
ergeben hatten, weil Einnahmen aufgrund des spä-
ter im Monat liegenden Fälligkeitstermins erst im 
Folgemonat gebucht werden konnten.
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Einfuhrumsatzsteueraufkommen und Importe 
in Mio. Euro

Quelle: Statistisches Bundesamt, eigene Berechnungen
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Importe außer aus den EU-27 Einfuhrumsatzsteuer (angepasst und phasenverschoben, rechte Achse)

Die Entwicklung der Einnahmen aus der Einfuhr-
umsatzsteuer spiegelt die Entwicklung der nomi-
nalen Importe wider, mit Rückgängen im Jahr 2020, 
gefolgt von starken Anstiegen seit dem Früh-
jahr  2021 bis in den Herbst des vergangenen Jah-
res und seitdem erneuten merklichen Rückgängen. 
Die Importe waren zunächst infolge der Pandemie 
zurückgegangen, hatten sich dann aber schnell er-
holt, um – vor allem durch stark gestiegene Preise 
(insbesondere, aber nicht nur für Energieträger)  – 
nominal erhebliche Höhen zu erreichen. Seit dem 
Herbst des vergangenen Jahres sind die Importe 
wieder rückläufig, was vor allem die wieder gesun-
kenen Preise für Energie und andere Güter (u.  a. 
auch wegen nachlassender Lieferengpässe) reflek-
tiert. Daneben waren aber auch die preisbereinig-
ten Importe infolge der gedämpften Inlandsnach-
frage in der ersten Jahreshälfte 2023 rückläufig.

Weiterhin ist in der Entwicklung der Einfuhrum-
satzsteuer in den vergangenen Jahren insbesondere 
der Brexit für die Aufkommensentwicklung von 
Bedeutung gewesen. In dessen Folge werden Ein-
fuhren aus dem Vereinigten Königreich seit dem 

1. Januar 2021 grundsätzlich nicht mehr als inner-
gemeinschaftliche Erwerbe (§ 1 Abs. 1 Nr. 5 UStG) 
besteuert, sondern sind der Einfuhrumsatzsteuer 
unterworfen. Dies hat für sich genommen das Auf-
kommen der Einfuhrumsatzsteuer im Jahr 2021 ge-
genüber dem Vorjahr erhöht.

Durch die befristete Senkung der Umsatzsteuer-
sätze in der 2.  Jahreshälfte  2020 wurde das Auf-
kommen der Einfuhrumsatzsteuer zeitweilig ge-
mindert. Damit ergab sich auch eine temporäre 
Verschiebung im Verhältnis von Warenimporten 
und Aufkommen.

Einfuhrumsatzsteuer und Steuern 
vom Umsatz

Die deutlichen Schwankungen im Aufkommen 
der Einfuhrumsatzsteuer in den vergangenen Jah-
ren haben sich allerdings nicht in gleich starken 
Einnahmeänderungen bei den Steuern vom Um-
satz insgesamt niedergeschlagen. Dies liegt daran, 
dass die Umsatzsteuer – systembedingt – nur den 
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Endverbrauch, also vor allem den Konsum der pri-
vaten Haushalte in Deutschland, besteuert. Dies 
wird durch den Vorsteuerabzug erreicht. Dadurch 
wird im Ergebnis bei jedem steuerpflichtigen Um-
satz, z. B. Weiterverkauf einer Ware, nur der bei dem 
jeweiligen Umsatz erzielte Mehrwert der Ware mit 
der Umsatzsteuer besteuert. Die Einfuhrumsatz-
steuer stellt dabei eine Komponente in diesem Sys-
tem dar. Eine Erhöhung der Importpreise und die 
damit verbundene Erhöhung des Aufkommens 
der Einfuhrumsatzsteuer schlägt sich somit nur in 
dem Umfang in einem Zuwachs des Aufkommens 
der Steuern vom Umsatz nieder, in dem impor-
tierte Güter zur Wertschöpfung beitragen und die 
Preiserhöhung über die Wertschöpfungskette an 
die Endverbraucherinnen und -verbraucher wei-
tergegeben wird. Unmittelbar betroffen von den 
Schwankungen des Einfuhrumsatzsteueraufkom-
mens ist jedoch die von den Ländern verwaltete 
Umsatzsteuer, da die Einfuhrumsatzsteuer bei die-
ser als Vorsteuer abgezogen wird.

Da der Verbrauch der privaten Haushalte in 
Deutschland in den vergangenen zwei Jahren deut-
lich weniger stark gestiegen ist, als die nomina-
len Importe gestiegen sind, vor allem auch, weil 
die Preise für den Endverbrauch deutlich weni-
ger stark gestiegen sind als für importierte Güter, 
haben auch die Einnahmen aus den Steuern vom 
Umsatz insgesamt spürbar weniger stark zugelegt 
als die Einfuhrumsatzsteuer. Der starke Anstieg 
der Einfuhrumsatzsteuer zeigt sich dagegen – über 
den Vorsteuerabzug  – darin, dass diese relativ zur 
(Binnen-)Umsatzsteuer im vergangenen Jahr einen 
deutlich höheren Anteil am Aufkommen der Steu-
ern vom Umsatz insgesamt ausgemacht hat als in 
der Vergangenheit (s. a. Abbildung „Anteil der Ein-
fuhrumsatzsteueraufkommen am Aufkommen 
der Steuern vom Umsatz insgesamt“). Am aktuel-
len Rand ist durch die deutlichen Rückgänge bei 
der Einfuhrumsatzsteuer aber eine spürbare Bewe-
gung in Richtung der Durchschnittswerte aus der 
Vergangenheit zu verzeichnen.

Anteil der Einfuhrumsatzsteueraufkommen am Aufkommen der Steuern vom 
Umsatz insgesamt 
in Prozent

1 Daten für 2023 liegen bis einschließlich September vor.
Quelle: eigene Berechnungen
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Entwicklung des Bundeshaushalts bis 
einschließlich September 2023

Einnahmen

Die Einnahmen des Bundeshaushalts beliefen 
sich im Zeitraum Januar bis September  2023 auf 
278,8 Mrd. Euro. Damit waren die Einnahmen um 
8,6  Prozent (+22,1  Mrd.  Euro) höher als im glei-
chen Zeitraum des Vorjahres. Die Steuereinnah-
men betrugen 258,6  Mrd.  Euro und überschritten 
das entsprechende Vorjahresniveau um 8,1  Pro-
zent (+19,4  Mrd.  Euro). Weitere Informationen zu 
den Steuereinnahmen finden sich auch im Arti-
kel „Steuereinnahmen und konjunkturelles Um-
feld im September  2023“ in dieser Ausgabe des 
Monatsberichts.

Die sonstigen Einnahmen lagen im Berichts-
zeitraum um 15,6  Prozent beziehungsweise 
2,7  Mrd.  Euro über dem entsprechenden Vorjah-
resergebnis. Dabei stiegen neben den Einnahmen 
aus Gewährleistungsmaßnahmen (+1,0 Mrd. Euro) 
auch die Zinseinnahmen aus dem Kassenmanage-
ment des Bundes (+1,0 Mrd. Euro) an. Darüber hi-
naus erhielt Deutschland aus dem EU-Solidaritäts-
fonds 0,6  Mrd.  Euro als Katastrophenhilfe für die 
Behebung von Schäden, die durch die schweren 
Überschwemmungen im Sommer 2021 verursacht 
wurden.

Ausgaben

Die Ausgaben des Bundeshaushalts betru-
gen von Januar bis September  2023 insgesamt 
336,4  Mrd.  Euro und lagen damit um 3,2  Prozent 
(-11,1 Mrd. Euro) unter dem entsprechenden Vor-
jahresniveau. Nach ökonomischen Arten gegliedert 
stiegen die investiven Ausgaben (+27,8 Prozent be-
ziehungsweise +6,9  Mrd.  Euro), während die kon-
sumtiven Ausgaben im betrachteten Zeitraum um 
5,6 Prozent beziehungsweise 18,0 Mrd. Euro gegen-
über dem Vorjahresniveau zurückgingen.

Der signifikante Anstieg der investiven Ausga-
ben war weiterhin auf das im Januar  2023 ge-
währte Darlehen an den „Resilience and Sustain-
ability Trust“ des Internationalen Währungsfonds 
in Höhe von 6,3  Mrd.  Euro zurückzuführen. Aber 
auch nach Bereinigung um diesen Sondereffekt la-
gen die investiven Ausgaben über dem Niveau des 
Vorjahreszeitraums (+2,5 Prozent beziehungsweise 
+0,6 Mrd. Euro). Dabei gab es bei näherer Betrach-
tung gegenläufige Effekte: Für unterjährige Liquidi-
tätshilfen an die Bundesagentur für Arbeit wurden 
im Zeitraum Januar bis September 2,3  Mrd.  Euro 
weniger als im Vorjahr aufgewendet. Zudem wur-
den im Vorjahr dem Ausgleichsfonds der sozialen 
Pflegeversicherung unterjährige Liquiditätshilfen 
in Höhe von 1,0  Mrd.  Euro gewährt. Das Darle-
hen an den Poverty Reduction and Growth Trust 
war in diesem Jahr um 0,7 Mrd. Euro geringer als 
im Vorjahr. Des Weiteren unterschritten die Sach-
investitionen das Niveau des Vorjahres leicht um 
0,1  Mrd.  Euro. Gleichzeitig erhöhten sich die Zu-
schüsse für Investitionen an sonstige Bereiche um 
3,3 Mrd. Euro, die sich auf viele verschiedene Titel 
des Bundeshaushalts verteilen, insbesondere Fi-
nanzierungen für den Betrieb von schwimmen-
den LNG-Terminals (+0,5 Mrd. Euro), Zuschüsse für 
Investitionen an die Autobahn GmbH des Bundes 
(+0,5 Mrd. Euro) sowie Baukostenzuschüsse für ei-
nen Infrastrukturbeitrag zur Erhaltung der Schie-
nenwege (+0,4 Mrd. Euro). Dem Gesundheitsfonds 
wurde im August 2023 ein überjähriges Darlehen in 
Höhe von 1,0 Mrd. Euro gewährt.

Bei den konsumtiven Ausgaben gab es ebenfalls ge-
genläufige Effekte: Während infolge des allgemei-
nen Anstiegs des Zinsniveaus die Zinsausgaben 
(+19,8 Mrd. Euro) stark anstiegen, gingen die laufen-
den Zuweisungen und Zuschüsse um 16,0 Prozent 
beziehungsweise 40,0 Mrd. Euro zurück. Ausschlag-
gebend für die Verringerung der Ausgaben war, 
dass in deutlich geringerem Maße als im Vorjahr 
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Entwicklung des Bundeshaushalts

Ist 2022 Soll 2023
Ist-Entwicklung 
September 2023¹

Ausgaben (Mrd. Euro)² 480,7 476,3 336,4

Unterjährige Veränderung gegenüber Vorjahr in Prozent -3,2

Einnahmen (Mrd. Euro)³ 364,7 389,9 278,8

Unterjährige Veränderung gegenüber Vorjahr in Prozent +8,6

Steuereinnahmen (Mrd. Euro) 337,2 358,1 258,6

Unterjährige Veränderung gegenüber Vorjahr in Prozent +8,1

Saldo der durchlaufenden Mittel (Mrd. Euro) 0,0 0,0 0,0

Finanzierungssaldo (Mrd. Euro) -116,0 -86,4 -57,6

Deckung/Verwendung: 116,0 86,4 57,6

Kassenmittel (Mrd. Euro) - - 161,7

Münzeinnahmen (Mrd. Euro) 0,1 0,2 0,1

Saldo der Rücklagenbewegungen4 0,5 40,5 0,0

Nettokreditaufnahme/unterjähriger Kapitalmarktsaldo5 (Mrd. Euro) 115,4 45,6 - 104,2

Abweichungen durch Rundung der Zahlen möglich.
1 Buchungsergebnisse.
2 Mit Ausnahme der Ausgaben zur Schuldentilgung am Kreditmarkt, der Zuführungen an Rücklagen und der Ausgaben zur Deckung 

eines kassenmäßigen Fehlbetrags. Ohne Ausgaben aus haushaltstechnischen Verrechnungen.
3 Mit Ausnahme der Einnahmen aus Krediten vom Kreditmarkt, der Entnahme aus Rücklagen und der Einnahmen aus kassenmäßigen 

Überschüssen sowie der Münzeinnahmen. Ohne Einnahmen aus haushaltstechnischen Verrechnungen.
4 Negative Werte stellen Rücklagenbildung dar.
5 (-) Tilgung, (+) Kreditaufnahme.
Quelle: Bundesministerium der Finanzen

Mittel für die Bekämpfung und Abmilderung ne-
gativer Folgen der COVID-19-Pandemie bereitge-
stellt werden mussten. So gingen die Leistungen 
des Bundes an den Gesundheitsfonds für durch die 
SARS-CoV-2-Pandemie bedingte Belastungen um 
24,8  Mrd.  Euro auf 1,3  Mrd.  Euro zurück. Für Co-
rona-Unternehmenshilfen wurden 0,4  Mrd.  Euro 
verausgabt und damit 9,6  Mrd.  Euro weniger als 
vor einem Jahr. Die Zuschüsse zur zentralen Be-
schaffung von Impfstoffen gegen SARS-CoV-2 gin-
gen um 5,3 Mrd. Euro auf 0,9 Mrd. Euro zurück. Für 
Ausgleichszahlungen nach § 21 des Krankenhaus-
finanzierungsgesetzes wurden kumuliert bis Sep-
tember 2023 4,1 Mrd. Euro weniger als im entspre-
chenden Vorjahreszeitraum verausgabt. Außerdem 
wurden dem Klima- und Transformationsfonds 
im Vorjahr 5,9  Mrd.  Euro aus dem Bundeshaus-
halt zugewiesen, was in diesem Jahr unterbleibt. 
Der Rückgang der laufenden Zuweisungen und Zu-
schüsse wurde durch den Anstieg der Ausgaben für 
das Bürgergeld um 2,9 Mrd. Euro, den Zuschuss des 
Bundes an die allgemeine Rentenversicherung und 

den ergänzenden Bundeszuschuss an den Gesund-
heitsfonds (jeweils +1,5 Mrd. Euro) etwas gedämpft. 
Darüber hinaus erhöhten sich insbesondere im Zu-
sammenhang mit dem Ukraine-Krieg die Ausga-
ben für die Ertüchtigung von Partnerstaaten im 
Bereich Sicherheit, Verteidigung und Stabilisierung 
um 2,6 Mrd. Euro.

Finanzierungssaldo

Ende September 2023 wies der Bundeshaushalt ein 
Finanzierungsdefizit von 57,6 Mrd. Euro auf.

Die Einnahmen und Ausgaben unterliegen im 
Laufe des Haushaltsjahres starken Schwankungen 
und beeinflussen somit die eingesetzten Kassen-
mittel in den einzelnen Monaten in unterschiedli-
chem Maße. Auch der Kapitalmarktsaldo zeigt im 
Jahresverlauf in der Regel starke Schwankungen. 
Die unterjährige Entwicklung des Finanzierungs-
saldos und des jeweiligen Kapitalmarktsaldos sind 
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Entwicklung der Bundesausgaben nach Aufgabenbereichen

Ist 2022 Soll 2023

Ist-Entwicklung Unterjährige 
Veränderung 
ggü. Vorjahr

September 
2022

September 
2023

in Mio. 
Euro

Anteil in 
Prozent

in Mio. 
Euro

Anteil in 
Prozent in Mio. Euro in Prozent

Allgemeine Dienste 108.785 22,6 108.723 22,8 70.756 76.229 +7,7

Wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung 13.615 2,8 12.005 2,5 6.280 6.673 +6,3

Verteidigung 51.608 10,7 52.027 10,9 34.075 38.739 +13,7

Politische Führung, zentrale Verwaltung 22.069 4,6 22.471 4,7 16.463 16.658 +1,2

Finanzverwaltung 6.150 1,3 6.766 1,4 4.392 4.654 +6,0

Bildung, Wissenschaft, Forschung, Kulturelle 
Angelegenheiten

28.009 5,8 33.483 7,0 15.944 17.666 +10,8

Förderung für Schülerinnen und Schüler, 
Studierende, Weiterbildungsteilnehmende

4.127 0,9 5.646 1,2 2.845 3.870 +36,0

Wissenschaft, Forschung, Entwicklung außerhalb 
der Hochschulen

16.638 3,5 20.273 4,3 8.582 9.073 +5,7

Soziale Sicherung, Familie und Jugend, 
Arbeitsmarktpolitik

253.717 52,8 214.183 45,0 196.776 169.556 -13,8

Sozialversicherung einschließlich 
Arbeitslosenversicherung

136.757 28,5 136.461 28,7 107.645 110.000 +2,2

darunter:

Allgemeine Rentenversicherung 99.373 20,7 103.082 21,6 81.305 84.267 +3,6

Krankenversicherung 15.867 3,3 18.975 4,0 11.800 14.523 +23,1

Arbeitsmarktpolitik 42.625 8,9 44.351 9,3 31.252 35.706 +14,3

darunter:

Bürgergeld nach dem SGB II 22.276 4,6 23.760 5,0 16.787 19.647 +17,0

Leistungen des Bundes für Unterkunft und 
Heizung nach dem SGB II

9.729 2,0 10.400 2,2 7.054 8.617 +22,2

Familienhilfe, Wohlfahrtspflege u. ä. 11.711 2,4 14.984 3,1 8.703 9.950 +14,3

Soziale Leistungen nach dem SGB XII und dem 
Asylbewerberleistungsgesetz

8.690 1,8 9.075 1,9 6.704 8.001 +19,3

Sonstige soziale Angelegenheiten 48.857 10,2 4.116 0,9 38.755 1.595 -95,9

Gesundheit, Umwelt, Sport, Erholung 18.489 3,8 9.437 2,0 14.883 4.038 -72,9

Wohnungswesen, Städtebau, Raumordnung und 
kommunale Gemeinschaftsdienste

2.664 0,6 3.909 0,8 1.222 1.347 +10,2

Wohnungswesen, Wohnungsbauprämie 1.589 0,3 2.540 0,5 919 1.046 +13,8

daher keine Indikatoren, aus denen sich die er-
forderliche Nettokreditaufnahme und der 

Finanzierungssaldo am Jahresende errechnen 
lassen.
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Ist 2022 Soll 2023

Ist-Entwicklung Unterjährige 
Veränderung 
ggü. Vorjahr

Septem-
ber 2022

September 
2023

in Mio. 
Euro

Anteil in 
Prozent

in Mio. 
Euro

Anteil in 
Prozent in Mio. Euro in Prozent

Ernährung, Landwirtschaft und Forsten 1.701 0,4 2.134 0,4 754 668 -11,5

Energie- und Wasserwirtschaft, Gewerbe, 
Dienstleistungen

8.795 1,8 20.979 4,4 6.405 10.104 +57,8

Regionale Förderungsmaßnahmen 1.970 0,4 3.364 0,7 893 818 -8,4

Geld- und Versicherungswesen 2.227 0,5 6.899 1,4 2.227 6.785 +204,7

Sonstiges im Bereich Gewerbe und 
Dienstleistungen

514 0,1 5.954 1,3 370 479 +29,6

Verkehrs- und Nachrichtenwesen 28.125 5,9 28.008 5,9 15.182 16.821 +10,8

Straßen 9.243 1,9 9.459 2,0 5.342 5.710 +6,9

Eisenbahnen und öffentlicher Personennahverkehr 11.852 2,5 10.875 2,3 5.257 5.698 +8,4

Allgemeine Finanzwirtschaft 30.403 6,3 55.435 11,6 25.576 39.973 +56,3

Grund- und Kapitalvermögen, Sondervermögen 
und Finanzzuweisungen

13.948 2,9 16.925 3,6 9.709 4.246 -56,3

Zinsausgaben und Ausgaben im Zusammenhang 
mit der Schuldenaufnahme

15.293 3,2 39.864 8,4 14.916 34.759 +133,0

Ausgaben insgesamt¹ 480.688 100,0 476.291 100,0 347.499 336.401 -3,2

1 Mit Ausnahme der Ausgaben zur Schuldentilgung am Kreditmarkt, der Zuführungen an Rücklagen und der Ausgaben zur Deckung 
eines kassenmäßigen Fehlbetrags. Ohne Ausgaben aus haushaltstechnischen Verrechnungen.

Quelle: Bundesministerium der Finanzen

noch: Entwicklung der Bundesausgaben nach Aufgabenbereichen
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Die Ausgaben des Bundes nach ökonomischen Arten

Ist 2022 Soll 2023

Ist-Entwicklung Unterjährige 
Veränderung 
ggü. Vorjahr 

September 
2022

September 
2023

in Mio. 
Euro

Anteil in 
Prozent

in Mio. 
Euro

Anteil in 
Prozent in Mio. Euro in Prozent

Konsumtive Ausgaben 434.477 90,4 411.688 86,4 322.586 304.567  -5,6

Personalausgaben 37.843 7,9 41.669 8,7 29.078 30.902 +6,3

Aktivbezüge 28.193 5,9 31.775 6,7 21.390 22.746 +6,3

Versorgung 9.650 2,0 9.894 2,1 7.688 8.156 +6,1

Laufender Sachaufwand 45.075 9,4 49.147 10,3 27.460 27.336  -0,5

Unterhaltung des unbeweglichen 
Vermögens

1.154 0,2 1.082 0,2 777 840 +8,1

Militärische Beschaffungen 18.981 3,9 18.477 3,9 9.950 9.991 +0,4

Sonstiger laufender Sachaufwand 24.939 5,2 29.588 6,2 16.733 16.504  -1,4

Zinsausgaben 15.264 3,2 39.841 8,4 14.894 34.726 +133,2

Laufende Zuweisungen und Zuschüsse 335.039 69,7 279.324 58,6 249.991 209.975  -16,0

an Verwaltungen 47.360 9,9 36.875 7,7 35.559 29.446  -17,2

an andere Bereiche 287.679 59,8 242.448 50,9 214.432 180.530  -15,8

darunter:

Unternehmen 48.308 10,0 37.812 7,9 32.309 21.327  -34,0

Renten, Unterstützungen u. a. 34.538 7,2 38.950 8,2 25.912 29.121 +12,4

Sozialversicherungen 176.328 36,7 143.728 30,2 137.220 116.055  -15,4

Sonstige Vermögensübertragungen 1.256 0,3 1.707 0,4 1.163 1.629 +40,1

Investive Ausgaben 46.211 9,6 71.475 15,0 24.913 31.834 +27,8

Finanzierungshilfen 39.664 8,3 63.378 13,3 21.178 28.243 +33,4

Zuweisungen und Zuschüsse 34.001 7,1 41.360 8,7 15.970 19.592 +22,7

Darlehensgewährungen, 
Gewährleistungen

3.560 0,7 20.641 4,3 5.119 8.416 +64,4

Erwerb von Beteiligungen, 
Kapitaleinlagen

2.103 0,4 1.377 0,3 88 235 +167,0

Sachinvestitionen 6.546 1,4 8.097 1,7 3.735 3.591  -3,9

Baumaßnahmen 4.053 0,8 5.311 1,1 2.318 2.264  -2,3

Erwerb von beweglichen Sachen 2.303 0,5 2.631 0,6 1.271 1.262  -0,7

Grunderwerb 190 0,0 154 0,0 146 66  -54,8

Globalansätze 0 0,0 -6.872 -1,4 0 0 X

Ausgaben insgesamt¹ 480.688 100,0 476.291 100,0 347.499 336.401  -3,2

1 Mit Ausnahme der Ausgaben zur Schuldentilgung am Kreditmarkt, der Zuführungen an Rücklagen und der Ausgaben zur Deckung 
eines kassenmäßigen Fehlbetrags. Ohne Ausgaben aus haushaltstechnischen Verrechnungen.

Quelle: Bundesministerium der Finanzen
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Entwicklung der Einnahmen des Bundes

Ist 2022 Soll 2023

Ist-Entwicklung Unterjährige 
Veränderung 
ggü. Vorjahr 

September 
2022

September 
2023

in Mio. 
Euro

Anteil in 
Prozent

in Mio. 
Euro

Anteil in 
Prozent in Mio. Euro in Prozent

Steuern¹ 337.168 92,5 358.126 91,8 239.202 258.619 +8,1

Bundesanteile an Gemeinschaftsteuern: 307.216 84,2 319.508 81,9 224.821 234.389 +4,3

Einkommen- und Körperschaftsteuer 
(einschließlich Abgeltungsteuer auf Zins- 
und Veräußerungserträge)

171.830 47,1 175.337 45,0 121.505 126.394 +4,0

davon:

Lohnsteuer 96.564 26,5 109.799 28,2 65.776 70.338 +6,9

Veranlagte Einkommensteuer 32.900 9,0 24.170 6,2 23.676 22.187  -6,3

Nicht veranlagte Steuer vom Ertrag 16.313 4,5 16.175 4,1 13.083 14.876 +13,7

Abgeltungsteuer auf Zins- und 
Veräußerungserträge 

2.886 0,8 3.168 0,8 2.396 2.489 +3,9

Körperschaftsteuer 23.167 6,4 22.025 5,6 16.575 16.504  -0,4

Steuern vom Umsatz 132.813 36,4 141.668 36,3 101.821 106.509 +4,6

Gewerbesteuerumlage 2.573 0,7 2.503 0,6 1.494 1.487  -0,5

Energiesteuer 33.667 9,2 36.965 9,5 20.647 22.635 +9,6

Tabaksteuer 14.229 3,9 15.630 4,0 9.762 10.378 +6,3

Solidaritätszuschlag 11.978 3,3 12.500 3,2 8.929 9.144 +2,4

Versicherungsteuer 15.672 4,3 16.270 4,2 13.105 14.037 +7,1

Stromsteuer 6.830 1,9 6.800 1,7 5.105 5.167 +1,2

Kraftfahrzeugsteuer 9.499 2,6 9.470 2,4 7.352 7.446 +1,3

Alkoholsteuer inklusive Alkopopsteuer 2.194 0,6 2.172 0,6 1.587 1.580  -0,4

Kaffeesteuer 1.063 0,3 1.060 0,3 782 752  -3,8

Luftverkehrsteuer 1.140 0,3 1.535 0,4 796 1.079 +35,6

Schaumweinsteuer und 
Zwischenerzeugnissteuer

379 0,1 390 0,1 281 294 +4,6

Sonstige Bundessteuern 2 0,0 2 0,0 2 2 +0,0

Abzugsbeträge

Konsolidierungshilfen an die Länder 800 X 800 X 800 800 +0,0

Ergänzungszuweisungen an Länder 10.675 X 11.080 X 8.161 8.086  -0,9

BNE-Eigenmittel der EU 25.574 X 27.070 X 23.230 18.123  -22,0

Mehrwertsteuer-Eigenmittel der EU 4.838 X 5.100 X 3.949 3.825  -3,1

Kunststoff-Eigenmittel der EU 1.377 X 1.380 X 0 1.035 X

Zuweisungen an Länder für ÖPNV 14.444 X 9.754 X 11.085 9.673  -12,7

Zuweisung an die Länder für Kfz-Steuer und 
Lkw-Maut

8.992 X 8.992 X 6.744 6.744 +0,0
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Ist 2022 Soll 2023

Ist-Entwicklung Unterjährige 
Veränderung 
ggü. Vorjahr 

September 
2022

September 
2023

in Mio. 
Euro

Anteil in 
Prozent

in Mio. 
Euro

Anteil in 
Prozent in Mio. Euro in Prozent

Sonstige Einnahmen 27.485 7,5 31.795 8,2 17.455 20.175 +15,6

Einnahmen aus wirtschaftlicher Tätigkeit 5.562 1,5 4.453 1,1 2.331 2.317  -0,6

Zinseinnahmen 578 0,2 1.258 0,3 355 1.392 +292,1

Darlehensrückflüsse, Beteiligungen, 
Kapitalrückzahlungen, Gewährleistungen

1.413 0,4 2.135 0,5 907 732  -19,3

Einnahmen insgesamt² 364.653 100,0 389.921 100,0 256.658 278.794 +8,6

1 Abweichungen zur Tabelle „Entwicklung der Steuereinnahmen (ohne reine Gemeindesteuern) im laufenden Jahr“ sind methodisch 
bedingt.

2 Mit Ausnahme der Einnahmen aus Krediten vom Kreditmarkt, der Entnahme aus Rücklagen und der Einnahmen aus kassenmäßigen 
Überschüssen sowie der Münzeinnahmen. Ohne Einnahmen aus haushaltstechnischen Verrechnungen.

Quelle: Bundesministerium der Finanzen

noch: Entwicklung der Einnahmen des Bundes
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Entwicklung der Kernhaus halte der Länder bis 
einschließlich August 2023

Im Vergleich zum Vorjahreswert verschlechterte 
sich der Finanzierungssaldo der Ländergesamtheit 
um rund 24,7  Mrd. Euro und betrug Ende August 
-1,0 Mrd. Euro. Gegenüber dem Vormonat verbes-
serte sich der Saldo um 1,3 Mrd. Euro. Im Gegen-
satz dazu verschlechterte sich der Finanzierungs-
saldo des Bundes gegenüber dem Vormonat um 
11,6 Mrd. Euro auf -59,0 Mrd. Euro.

Die Einnahmen der Länder sanken im Vergleich 
zum Vorjahr um 4,8  Prozent, während die Ausga-
ben um 3,0 Prozent stiegen. Im Wesentlichen war 
die Verschlechterung des Finanzierungssaldos auf 
die gegenüber dem Vorjahr gesunkenen Steuerein-
nahmen1 (-3,1 Prozent) und die Rückgänge von Ein-

1 Zur Entwicklung der Steuereinnahmen wird auf den Artikel 
Steuereinnahmen und konjunkturelles Umfeld im August im 
Monatsbericht September des BMF verwiesen.

nahmen von Verwaltungen (Laufende Rechnung) 
um 15,51  Prozent zurückzuführen. Der Rückgang 
der Einnahmen ergibt sich insbesondere auch aus 
der Reduzierung von coronabedingten Hilfen des 
Bundes. Aufgrund der im Laufe eines Haushaltsjah-
res gewöhnlich starken Schwankungen, denen die 
Einnahmen und Ausgaben unterliegen, lässt sich 
noch kein Schluss für den Jahresabschluss ziehen.

Die Einnahmen und Ausgaben der Länder bis ein-
schließlich August  2023 sind im statistischen An-
hang der Online-Version des Monatsberichts 
(www.bmf-monatsbericht.de) aufgeführt.

Entwicklung der Länderhaushalte bis August 2023 –  Länder insgesamt
Veränderungsraten im Vergleich zum Vorjahr in Prozent

Quelle: Bundesministerium der Finanzen
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Entwicklung der Länderhaushalte bis August 2023 – Flächenländer 
Veränderungsraten im Vergleich zum Vorjahr in Prozent

Quelle: Bundesministerium der Finanzen

-4,6 
-3,0 

-9,0 

+2,6 
+4,1 

-9,2 

+17,9 

+14,6 

+8,1 

-5,0 

-15

-10

-5

0

5

10

15

20

Bereinigte
Einnahmen

Steuer-
ein-

nahmen

Übrige
Ein-

nahmen

Bereinigte
Ausgaben

Personal-
ausgaben

Laufender
Sach-

aufwand

Zins-
aus-

gaben

Sach-
investi-
tion en

Zahlun gen
an Ver-

waltungen

Übrige
Ausgaben

Entwicklung der Länderhaushalte bis August 2023 –  Stadtstaaten
Veränderungsraten im Vergleich zum Vorjahr in Prozent

Quelle: Bundesministerium der Finanzen
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Kreditaufnahme des Bundes und seiner 
Sondervermögen

Die Kreditaufnahme des Bundes dient der Finan-
zierung des Bundeshaushalts und der Sonderver-
mögen des Bundes. Sondervermögen werden un-
terschieden in solche Sondervermögen, die über 
den Bundeshaushalt oder andere Einnahmen mit-
finanziert werden, und Sondervermögen mit eige-
ner Kreditermächtigung: Finanzmarktstabilisie-
rungsfonds (FMS), Wirtschaftsstabilisierungsfonds 
(WSF), Investitions- und Tilgungsfonds (ITF), Re-
strukturierungsfonds (RSF) und das Sondervermö-
gen Bundeswehr (SV BW).

Die gesetzlichen Vorgaben zur Kreditaufnahme für 
die Sondervermögen FMS und WSF werden durch 
das Stabilisierungsfondsgesetz (StFG) geregelt. Kre-
ditaufnahmen für FMS und WSF dienen zum ei-
nen der Finanzierung von Aufwendungen für Sta-
bilisierungsmaßnahmen gemäß §  9  Abs.  1  StFG, 
der Rekapitalisierung von Unternehmen gemäß 
§ 22 StFG oder zur Abfederung der Folgen der Ener-
giekrise gemäß §  26a  StFG. Zum anderen nimmt 
der Bund für FMS und WSF auch Kredite auf, die 
gemäß §§ 9 Abs. 5, 23 und 26a Abs. 1 Nr. 5 StFG als 
konditionsgleiche Darlehen an Anstalten des öf-
fentlichen Rechts durchgeleitet werden.

Die Aufnahme von Krediten durch den Bund zur 
Weiterleitung von Darlehen über FMS und WSF an 
Anstalten des öffentlichen Rechts (im Folgenden 
„Darlehensfinanzierung“) dient der Kostenerspar-
nis. Der RSF und Kre dite des Bundes für die Kre-
ditanstalt für Wiederaufbau (KfW) zur Refinanzie-
rung von Programmen und Stützungsmaßnahmen 
im Energiebereich nach § 26a Abs. 1 Nr. 5 StFG wer-
den nachfolgend nicht mit aufgeführt, da zu den 
betrachteten Stichtagen keine Kreditaufnahmen 
beziehungsweise Verschuldung vorgelegen haben.

Die nachfolgenden Erläuterungen beziehen sich

 ● erst auf die gesamte Kreditaufnahme des 
Bundes,

 ● dann auf die Kreditaufnahme beziehungsweise 
Verschuldung des Bundeshaushalts und der 
mitfinanzierten Sondervermögen sowie der 
Kreditaufnahme von FMS, WSF und ITF ohne 
Darlehensfinanzierung und

 ● schließlich auf die Kreditaufnahme für FMS 
und WSF zur Darlehensfinanzierung.

Entwicklung der 
Kreditaufnahme des Bundes

Der Bund hatte bis zum 31. Dezember 2022 Kredite 
in Höhe von 1.551,7 Mrd. Euro aufgenommen. Die-
ser Bestand erhöhte sich zum 30. September 2023 
auf  1.643,2  Mrd.  Euro. Die Erhöhung gegenüber 
dem 31.  Dezember  2022 um  91,5  Mrd.  Euro re-
sultierte aus neuen Aufnahmen im Volumen 
von  426,1  Mrd.  Euro, denen Fälligkeiten im Volu-
men von 334,6  Mrd.  Euro gegenüberstanden. Von 
Anfang Januar bis ultimo September  2023 wur-
den für die Verzinsung aller auch in früheren Jah-
ren aufgenommenen bestehenden Kredite saldiert 
35,3 Mrd. Euro aufgewendet.

Im September  2023 wurden 43,5  Mrd.  Euro an 
konventionellen Bundeswertpapieren emit-
tiert. Sie verteilten sich auf 5,5  Mrd.  Euro 30-jäh-
rige Bundesanleihen, 9  Mrd.  Euro 10-jährige 
Bundesanleihen, 5,5  Mrd.  Euro Bundesobligati-
onen,  5,5  Mrd.  Euro  Bundesschatzanweisungen 
und 18,0  Mrd.  Euro Unverzinsliche Schatzanwei-
sungen des Bundes. Im September  2023 wurden 
0,6  Mrd.  Euro inflationsindexierte Bundeswertpa-
piere und 1,5 Mrd. Euro Grüne Bundeswertpapiere 
begeben.

Die Eigenbestände des Bundes an Bundeswert-
papieren verminderten sich im September  2023 
um 1,9 Mrd. Euro auf 196,0 Mrd. Euro. Die Verän-
derung resultierte aus Sekundärmarktverkäufen in 
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Höhe von 15,0 Mrd. Euro, denen Käufe in Höhe von 
10,0 Mrd. Euro und die Erhöhung von Eigenbestän-
den um 8,1  Mrd.  Euro gegenüberstanden. Darü-
ber hinaus gab es Fälligkeiten im Eigenbestand von 
1,3 Mrd. Euro.

Am 30. September 2023 entfielen 94,2 Prozent der 
Kreditaufnahmen auf die Kreditaufnahme des 
Bundes für Haushalt und Sondervermögen ohne 
Darlehensfinanzierung, 5,8 Prozent der Kreditauf-
nahmen entfielen auf die Darlehensfinanzierung.

Entwicklung der Kreditauf-
nahme des Bundes (Haushalt 
und Sondervermögen ohne 
Darlehensfinanzierung)

Im September  2023 wurden für den Bund (Haus-
halt und Sondervermögen ohne Darlehensfinan-
zierung) 41,9 Mrd. Euro an Krediten aufgenommen. 
Gleichzeitig wurden 23,5 Mrd. Euro fällige Kredite 
getilgt. Für die Verzinsung der Kredite des Bundes 
(Haushalt und Sondervermögen ohne Darlehens-
finanzierung) wurden im September  2023 saldiert 
1,7 Mrd. Euro aufgewendet.

Am 30.  September  2023 betrug der Bestand der 
Kreditaufnahme des Bundes (Haushalt und Son-
dervermögen ohne Darlehensfinanzierung) insge-
samt 1.548,6 Mrd. Euro. Damit erhöhte sich dieser 
gegenüber dem 31. August 2023 um 18,4 Mrd. Euro. 
Die Kreditaufnahme für den Bundeshaushalt er-
höhte sich um 16,1 Mrd. Euro auf 1.441,3 Mrd. Euro. 
Per 30.  September  2023 betrug die Kreditauf-
nahme für den WSF für Maßnahmen zur Abfede-
rung der Folgen der Energiekrise gemäß § 26a StFG 
63,1 Mrd. Euro. Der Bestand erhöhte sich somit im 
September um 1,2 Mrd. Euro. Die Kreditaufnahme 
für das SV BW erhöhte sich um 1,1 Mrd. Euro auf 
3,2  Mrd.  Euro. Die Bestände der Kreditaufnahme 
für den FMS für Kredite für Aufwendungen ge-
mäß § 9 Abs. 1 StFG (23,2 Mrd. Euro), für den ITF 
(16,5  Mrd.  Euro) und für den WSF für Kredite für 
Rekapitalisierungsmaßnahmen gemäß §  22  StFG 
(1,3  Mrd.  Euro) veränderten sich gegenüber dem 

Bestand Ende August  2023 nicht oder nur sehr 
geringfügig.

Entwicklung der 
Kreditaufnahme des Bundes 
zur Darlehensfinanzierung

Im September  2023 wurden für den FMS zur Re-
finanzierung von Darlehen gemäß § 9 Abs. 5 StFG 
keine neuen Kredite aufgenommen und 
3,0  Mrd.  Euro an Krediten getilgt; der Bestand 
verringerte sich im September  2023 somit auf 
53,9  Mrd.  Euro. Für den WSF wurden im Sep-
tember  2023 zur Darlehensfinanzierung gemäß 
§ 23 StFG ebenfalls keine neuen Kredite aufgenom-
men und 3,0 Mrd. Euro an Krediten getilgt; der Be-
stand verringerte sich im September 2023 somit auf 
40,7  Mrd.  Euro. Gegenüber dem Vormonat redu-
zierte sich der Gesamtbestand an Krediten zur Dar-
lehensfinanzierung um 6,0  Mrd.  Euro und betrug 
per 30. September 2023 insgesamt 94,6 Mrd. Euro.

Weitere Einzelheiten können folgenden Tabellen 
entnommen werden:

 ● Entwicklung der Kreditaufnahme des Bundes 
im September 2023,

 ● Entwicklung der Kreditaufnahme des Bundes 
(Haushalt und Sondervermögen ohne Darle-
hensfinanzierung) im September 2023 und

 ● Entwicklung von Umlaufvolumen, Eigenbe-
stände und Anlagen des Wirtschaftsstabilisie-
rungsfonds (WSF) im September 2023.

Im statistischen Anhang der Online-Version des 
Monatsberichts sind zusätzlich die beiden erstge-
nannten Tabellen mit Daten für den bisherigen Jah-
resverlauf, die nach Restlaufzeitklassen gruppierte 
Kreditaufnahme des Bundes sowie die nach Instru-
mentenart aufgegliederten Daten zur Kreditauf-
nahme des Bundes, zum Bedarf der Kreditaufnahme 
des Bundes, zu den Tilgungen des Bundes und zu 
den Zinsen für die Kredite des Bundes enthalten.
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Kreditaufnahme des Bundes – Bedarf und Bestand
in Mio. Euro

Quelle: Bundesministerium der Finanzen

8.831

59.923

52.763

148.407

125.255

226.340

74.774

541.906

62.469

342.526

3.241

16.352

164.573

57.266

45.995

24.268

73.796

7.077

33.534

0 100.000 200.000 300.000 400.000 500.000 600.000

Schuldscheindarlehen
und sonstige Kredite

Inflationsindexierte
Bundeswertpapiere

Grüne Bundeswertpapiere

Unverzinsliche Schatz-
anweisungen des Bundes

Bundesschatzanweisungen

Bundesobligationen

7-jährige Bundesanleihen

10-jährige Bundesanleihen

15-jährige Bundesanleihen

30-jährige Bundesanleihen

Bedarf der Kreditaufnahme des Bundes von Januar bis September 2023 

Bestand der Kreditaufnahme des Bundes per 30. September 2023

Die Abbildung „Kreditaufnahme des Bundes – Be-
darf und Bestand“ zeigt die Verteilung der Kre-
ditaufnahme auf die Finanzierungsinstrumente, 
sowohl für die Aufnahme von Januar bis Septem-
ber  2023 als auch für den gesamten Bestand per 
30.  September  2023. Den größten Anteil an der 
Kreditaufnahme im laufenden Jahr machten mit 
164,6 Mrd. Euro beziehungsweise 38,6 Prozent die 
(teils unterjährig fälligen) Unverzinslichen Schatz-
anweisungen des Bundes aus, gefolgt von den kon-
ventionellen 10-jährigen Bundesanleihen mit 
73,8 Mrd. Euro beziehungsweise 17,3 Prozent.

Von der Kreditaufnahme des Bundes über Verbrie-
fungen lagen per 30. September 2023 über 99 Pro-
zent in Form von Inhaberschuldverschreibungen 

vor, bei denen die konkreten Gläubiger dem Bund 
nicht bekannt sind.

Details zu den geplanten Emissionen und den 
Tilgungen von Bundeswertpapieren können in 
den Pressemitteilungen zum Emissionskalen-
der nachgelesen werden.1 Auf der Internetseite 
der Bundesrepublik Deutschland – Finanzagen-
tur GmbH werden zudem nach jeder Auktion 
von Bundeswertpapieren die Auktionsergebnisse 
veröffentlicht.2

1 http://www.bundesfinanzministerium.de/mb/202211162

2 http://www.bundesfinanzministerium.de/mb/202211163
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Entwicklung der Kreditaufnahme des Bundes im September 2023 
in Mio. Euro

Stichtag/Periode

Bestand Aufnahme Tilgungen Bestand

Bestands-
änderung 

(Saldo) Zinsen

31. August 
2023 September September

30. September 
 2023 September September

Insgesamt 1.630.773 41.918 -29.498 1.643.193 12.420 -1.762

Gliederung nach Verwendung

Bundeshaushalt 1.425.194 30.743 -14.654 1.441.283 16.089 -819

Sondervermögen mit eigener Krediter-
mächtigung (ohne Darlehensfinanzierung)

104.999 11.176 -8.876 107.298 2.300 -891

Finanzmarktstabilisierungsfonds  
(Kredite für Aufwendungen 
 gemäß § 9 Abs. 1 StFG)

23.222 1.260 -1.260 23.222 - -176

Investitions- und Tilgungsfonds 16.502 1.084 -1.084 16.502 - -140

Wirtschaftsstabilisierungsfonds (Kredite 
für Rekapitalisierungsmaßnahmen 
gemäß § 22 StFG)

1.314 24 -41 1.297 -17 -

Wirtschaftsstabilisierungsfonds 
(Kredite zur Abfederung der Folgen der 
Energiekrise gemäß § 26a StFG)

61.855 7.582 -6.372 63.064 1.210 -513

Sondervermögen Bundeswehr 2.106 1.226 -119 3.213 1.107 -62

Darlehensfinanzierung 100.579 - -5.968 94.611 -5.968 -51

Finanzmarktstabilisierungsfonds  
(Kredite für Abwicklungsanstalten 
 gemäß § 9 Abs. 5 StFG)

56.900 - -3.000 53.900 -3.000 -

Wirtschaftsstabilisierungsfonds (Kredite 
für die KfW gemäß § 23 StFG)

43.679 - -2.968 40.711 -2.968 -51

Abweichungen in den Summen durch Rundung der Zahlen möglich.
Quelle: Bundesministerium der Finanzen
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Entwicklung der Kreditaufnahme des Bundes (Haushalt und Sondervermögen ohne Darlehensfinanzierung) 
im September 2023 
in Mio. Euro

Stichtag/Periode

Bestand Aufnahme Tilgungen Bestand

Bestands-
änderung 

(Saldo) Zinsen

31. August 
2023 September September

30. September 
2023 September September

Insgesamt 1.530.194 41.918 -23.530 1.548.582 18.388 -1.711

Gliederung nach Verwendung

Bundeshaushalt 1.425.194 30.743 -14.654 1.441.283 16.089 -819

Finanzmarktstabilisierungsfonds (Kredite 
für Aufwendungen gemäß § 9 Abs. 1 StFG)

23.222 1.260 -1.260 23.222 - -176

Investitions- und Tilgungsfonds 16.502 1.084 -1.084 16.502 - -140

Wirtschaftsstabilisierungsfonds  
(Kredite für Rekapitalisierungsmaßnahmen 
gemäß § 22 StFG)

1.314 24 -41 1.297 -17 -

Wirtschaftsstabilisierungsfonds (Kredite 
zur Abfederung der Folgen der Energiekrise 
gemäß § 26a StFG)

61.855 7.582 -6.372 63.064 1.210 -513

Sondervermögen Bundeswehr 2.106 1.226 -119 3.213 1.107 -62

Gliederung nach Instrumentenarten 

Konventionelle Bundeswertpapiere 1.410.613 39.983 -23.530 1.427.065 16.453 -1.602

30-jährige Bundesanleihen 337.094 5.432 - 342.526 5.432 -1.340

15-jährige Bundesanleihen 62.425 44 - 62.469 44 -10

10-jährige Bundesanleihen 509.236 8.420 - 517.656 8.420 -96

7-jährige Bundesanleihen 66.611 163 - 66.774 163 -6

Bundesobligationen 184.412 3.628 - 188.040 3.628 -37

Bundesschatzanweisungen 114.794 4.946 -10.735 109.005 -5.789 -24

Unverzinsliche Schatzanweisungen des 
Bundes

136.041 17.350 -12.795 140.596 4.555 -89

Inflationsindexierte Bundeswertpapiere 59.420 504 - 59.923 504 -11

Grüne Bundeswertpapiere 51.331 1.432 - 52.763 1.432 -50

Zusatzemissionen des Bundes - - - - - -

Schuldscheindarlehen 4.357 - - 4.357 - -48

Kredite durch 
Wertpapierpensionsgeschäfte

- - - - - -

Sonstige Kredite und Buchschulden 4.474 - - 4.474 - -

nachrichtlich

Verbindlichkeiten aus der Kapitalindexierung 
inflationsindexierter Bundeswertpapiere

13.831 X X 13.863 33 X

Vorsorge für inflationsindexierte 
Bundeswertpapiere gemäß 
Schlusszahlungsfinanzierungsgesetz 
(SchlussFinG) 

13.359 X X 13.464 105 X

Abweichungen in den Summen durch Rundung der Zahlen möglich.
Die Verbindlichkeiten aus der Kapitalindexierung enthalten die seit Laufzeitbeginn bis zum Stichtag entstandenen inflationsbedingten 
Erhöhungsbeträge auf die ursprünglichen Emissionsbeträge. 
Der Bestand zur Vorsorge für inflationsindexierte Bundeswertpapiere nach dem SchlussFinG enthält dagegen nur jene Erhöhungsbeträ-
ge, die sich jeweils zum Kupontermin am 15. April eines jeden Jahres (§ 4 Abs. 1 SchlussFinG) sowie an den Aufstockungsterminen eines 
inflationsindexierten Wertpapiers (§ 4 Abs. 2 SchlussFinG) ergeben. 
Quelle: Bundesministerium der Finanzen
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Entwicklung von Umlaufvolumen, Eigenbestände und Anlagen des Wirtschaftsstabilisierungsfonds (WSF)  
im September 2023 
in Mio. Euro

Stichtag/Periode

Bestand
Aufnahme 
(Zunahme)

Tilgungen 
(Abnahme) Bestand

Bestands-
änderung 

(Saldo)

31. August 
2023 September September

30. September 
2023 September

Umlaufvolumen insgesamt 1.960.202 45.600 -31.000 1.974.802 14.600

Konventionelle Bundeswertpapiere 1.701.750 43.500 -31.000 1.714.250 12.500

30-jährige Bundesanleihen 387.000 5.500 - 392.500 5.500

15-jährige Bundesanleihen 67.500 - - 67.500 -

10-jährige Bundesanleihen 602.250 9.000 - 611.250 9.000

7-jährige Bundesanleihen 82.000 - - 82.000 -

Bundesobligationen 260.500 5.500 - 266.000 5.500

Bundesschatzanweisungen 150.000 5.500 -16.000 139.500 -10.500

Unverzinsliche Schatzanweisungen des 
Bundes (inklusive Kassenemissionen)

152.500 18.000 -15.000 155.500 3.000

Inflationsindexierte Bundeswertpapiere 65.050 600 - 65.650 600

30-jährige inflationsindexierte Anleihen 
des Bundes

13.850 200 - 14.050 200

10-jährige inflationsindexierte Anleihen 
des Bundes

51.200 400 - 51.600 400

Grüne Bundeswertpapiere 53.250 1.500 - 54.750 1.500

30-jährige Grüne Bundesanleihen 14.500 - - 14.500 -

10-jährige Grüne Bundesanleihen 24.750 - - 24.750 -

Grüne Bundesobligationen 14.000 1.500 - 15.500 1.500

Zusatzemissionen des Bundes 140.152 - - 140.152 -

Eigenbestände -194.152 X X -196.006 -1.854

Anlage des WSF in Forderungen an den Bund 
nach § 26b Abs. 5 StFG

-140.152 X X -140.152 -

Abweichungen in den Summen durch Rundung der Zahlen möglich.
Quelle: Bundesministerium der Finanzen
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Die Rentenmarktentwicklung 
im 3. Quartal 2023

Im 3. Quartal 2023 blieb die Zentralbankpolitik be-
herrschendes Thema an den internationalen An-
leihemärkten. Vor dem Hintergrund der sich ver-
ringernden, aber weiterhin über den Zielwerten 
der großen Notenbanken liegenden Inflationsra-
ten setzten diese ihre geldpolitische Straffung fort. 
Gleichzeitig nahmen die Hinweise dafür zu, dass im 
Euroraum und den USA ein Ende der Leitzinsan-
hebungen bevorsteht. Die erreichten Niveaus der 
Leitzinsen könnten dabei für einen längeren Zeit-
raum als noch im Vorquartal von den Marktteil-
nehmern unterstellt beibehalten werden. Der An-
stieg der Rohölpreisnotierungen auf Niveaus, die 
zuletzt im November 2022 verzeichnet worden wa-
ren, erhöhte gegen Ende des Berichtszeitraums die 
Unsicherheit über die zukünftige Entwicklung der 
Inflation.

2-jährige Bundesanleihen verharrten mit 3,20 Pro-
zent leicht unter ihrem Stand von Ende Juni. Das 
5-jährige Laufzeitsegment verzeichnete einen An-
stieg um 19 Basispunkte auf 2,77 Prozent. Die Ren-
diten langfristiger Bundesanleihen erhöhten sich 
im Berichtszeitraum stärker. Mit 2,84  Prozent be-
ziehungsweise 3,03  Prozent notierten 10- und 
30-jährige Bundesanleihen Ende September um 
45 beziehungsweise 65 Basispunkte höher als Ende 

Juni  2023. Die Inversion der Zinskurve im Lauf-
zeitbereich von 2 bis 10 Jahren verringerte sich bis 
Ende September deutlich auf 36  Basispunkte. Die 
Zinskurve im Laufzeitbereich von 10  bis 30  Jah-
ren versteilerte sich im Berichtszeitraum auf 
19 Basispunkte.

Im Euroraum erhöhte die Europäische Zentral-
bank (EZB) im Berichtszeitraum in zwei Schritten 
alle drei Leitzinsen um insgesamt 50 Basispunkte. 
Zum Ende des 3. Quartals 2023 lagen die Leitzinsen 
bei 4,00  Prozent für die Einlagefazilität, 4,50  Pro-
zent für die Hauptrefinanzierungsgeschäfte und 
4,75 Prozent für die Spitzenrefinanzierungsfazilität. 
Der EZB-Rat will weiterhin einen datengestützten 
Ansatz verfolgen und erwartet, dass das erreichte 
Niveau der Leitzinsen, wenn dieses lange genug 
aufrechterhalten wird, einen erheblichen Beitrag 
zu einer zeitnahen Rückkehr der Inflationsrate 
zum mittelfristigen Ziel von 2 Prozent leisten wird. 
Die zukünftigen Zinsbeschlüsse werden unverän-
dert auf der Beurteilung der Inflationsaussichten 
vor dem Hintergrund aktueller Wirtschafts- und 
Finanzdaten, der Entwicklung der zugrunde lie-
genden Inflation sowie der Stärke der geldpoliti-
schen Transmission basieren. Die Marktteilnehmer 
erwarteten Ende September mehrheitlich keine 
weiteren Leitzinsanhebungen durch die EZB. Erste 
Leitzinssenkungen werden vollumfänglich für den 
Sommer 2024 eingepreist.

Entwicklung der Renditen von Bundeswertpapieren nach Laufzeiten
Tagesschlussrenditen in Prozent p. a.

31. Dezember 2022 31. März 2023 30. Juni 2023 29. September 2023

2 Jahre 2,72 2,69 3,26 3,20

5 Jahre 2,56 2,32 2,58 2,77

10 Jahre 2,56 2,30 2,39 2,84

30 Jahre 2,44 2,36 2,38 3,03

Quelle: Refinitiv
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Auf die Wiederanlage der Tilgungsbeträge der im 
Rahmen des Programms zum Ankauf von Vermö-
genswerten (Asset Purchase Programme, APP) er-
worbenen Wertpapiere wird seit Juli  2023 voll-
ständig verzichtet. Demgegenüber beabsichtigt der 
EZB-Rat, die Reinvestition der Tilgungsbeträge fäl-
liger Wertpapiere des Pandemie-Notfallankauf-
programms (Pandemic Emergency Purchase Pro-
gramme, PEPP) unverändert bis mindestens 
Ende 2024 fortzuführen.

Die jährliche Änderungsrate der Inflationsrate im 
Euroraum verringerte sich im September  2023 
u.  a. aufgrund von Basiseffekten (Beendigung des 
9-Euro-Tickets sowie des Tankrabatts in Deutsch-
land Ende August  2022) merklich, lag jedoch mit 

geschätzten 4,3  Prozent weiterhin deutlich über 
dem EZB-Zielwert. Im September 2023 verringerte 
sich die geschätzte Kerninflationsrate (ohne Ener-
gie, Lebensmittel, Alkohol und Tabak) im Euro-
raum ebenfalls deutlich und lag mit 4,5 Prozent un-
ter ihrem höchsten jemals gemessenen Niveau von 
5,7 Prozent im März 2023. Nichtsdestotrotz dürfte 
mit Blick auf die Zukunft der robuste Arbeitsmarkt 
im Euroraum weiterhin substanzielle Lohnerhö-
hungen ermöglichen und durch die zu erwartende 
Weitergabe eines Teils dieser Kosten an die Kon-
sumentinnen und Konsumenten für anhalten-
den Druck auf die Preise sorgen und damit einen 
schnellen Rückgang der Kerninflation erschweren.

Entwicklung der Renditen 10-jähriger Staatsanleihen im 3. Quartal 2023
Rendite in Prozent p. a.

Quelle: Refinitiv
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In den USA setzte die amerikanische Notenbank 
Fed ihren begonnenen Bilanzabbau im 3.  Quar-
tal 2023 fort und erhöhte im Juli das Zielband für 
die als Leitzins geltende Fed Funds Rate um 25 Ba-
sispunkte auf eine Spanne von nunmehr 5,25 Pro-
zent bis 5,50  Prozent. Im September pausierte die 
Notenbank erneut, wie bereits im Juni. Die Fed 
wird in Abhängigkeit der Datenlage unter Berück-
sichtigung der bereits erfolgten Straffung und de-
ren Auswirkungen auf die Konjunktur- und In-
flationsentwicklung die Angemessenheit ihrer 
Geldpolitik überprüfen. Die Mitglieder des Offen-
marktausschusses erwarten im Median ihrer Sep-
temberprojektionen eine weitere Zinsanhebung im 
aktuellen Jahr.

Für die Folgejahre 2024 und 2025 wurden die Fed 
Funds Rates gegenüber der Juni-Projektion  2023 
angehoben und weisen nun auf einen geringeren 
Umfang von Leitzinssenkungen hin.

Im August lag die Jahresänderungsrate der Ver-
braucherpreisinflation in den USA mit 3,7  Pro-
zent niedriger als im Mai 2023, allerdings aufgrund 
gestiegener Energiepreise höher als im Juli  2023 
(3,2  Prozent). Die Kerninflation verringerte sich 
weiter auf 4,3 Prozent im August 2023.

Die Renditen 10-jähriger US-Staatsanleihen erhöh-
ten sich im Berichtszeitraum deutlich um 74 Basis-
punkte auf 4,58 Prozent. Deutlich geringer fiel der 
Zinsanstieg im kürzeren Laufzeitbereich aus. So er-
höhte sich die Rendite 2-jähriger US-Staatsanlei-
hen lediglich um 17 Basispunkte auf 5,05 Prozent. 
Damit verringerte sich die Inversion der amerika-
nischen Zinskurve im Bereich von 2 bis 10 Jahren 
auf 47 Basispunkte.

Entwicklung der Renditen 10-jähriger Staats-
anleihen im 3. Quartal 2023
Tagesschlussrenditen in Prozent p. a

Im Umfeld einer abnehmenden Dynamik der Ver-
braucherpreisentwicklung im Vereinigten Kö-
nigreich erhöhte die Bank of England im 3. Quar-
tal  2023 den Leitzins um 25  Basispunkte auf 
nunmehr 5,25 Prozent. Im September pausierte die 
Zentralbank, nachdem sowohl die Inflationsrate 
mit 6,7 Prozent als auch die Kernrate mit 6,2 Pro-
zent im August überraschend niedrig ausgefallen 
waren. Die Marktteilnehmer rechnen mehrheit-
lich bis zum Jahresende  2023 mit einer weiteren 
Leitzinserhöhung. Im 3. Quartal 2023 verringerten 
sich die Renditen im 2-jährigen Laufzeitensegment 
deutlich auf 4,90  Prozent. Die Renditen 10-jähri-
ger britischer Staatsanleihen erhöhten sich im Be-
richtszeitraum dagegen leicht und notierten bei 
4,44 Prozent Ende September 2023.

Trotz einer für Japan vergleichsweise hohen Teu-
erungsrate von 3,2  Prozent im August  2023 hielt 
die japanische Notenbank größtenteils an ihrer 
ultraexpansiven Geldpolitik fest. Im Juli  2023 lo-
ckerte die Zentralbank ihre Zinskurvenkontrolle, 
indem sie ankündigte, 10-jährige japanische Staats-
anleihen auch bis zu einer Rendite von 1  Prozent 
und somit außerhalb des offiziellen Zielbands von 
-0,5 Prozent bis +0,5 Prozent anzukaufen. Eine Ab-
kehr vom Negativzins könnte laut dem Gouverneur 
der japanischen Zentralbank Kazuo Ueda erwogen 
werden, falls zum Jahresende 2023 ausreichend In-
formationen über einen nachhaltigen Anstieg der 
Inflation und der Löhne vorliegen würden. Im Be-
richtszeitraum erhöhte sich die Rendite 10-jähriger 
japanischer Staatsanleihen auf 0,76 Prozent.

30. Juni 2023 29. September 2023

USA 3,84 4,58

Vereinigtes 
Königreich

4,38 4,44

Japan 0,39 0,76

Deutschland 2,39 2,86

Quelle: Refinitiv
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Sekundärmarkthandel in 
Bundeswertpapieren im 
1. Halbjahr 2023

Bruttohandel

Die Höhe der Handelsumsätze mit Bundeswert-
papieren ist ein wesentlicher Indikator für ihre Li-
quidität. Der Bund erhält Meldungen zu Handels-
umsätzen von den Banken, die als Mitglieder der 
„Bietergruppe Bundesemissionen“ an den Auktio-
nen des Bundes teilnehmen. Als Auktionsteilneh-
mer wickeln diese Bieterbanken auch den Großteil 
des Handels mit Bundeswertpapieren am soge-
nannten Sekundärmarkt ab. Ihre Meldungen ge-
ben Aufschluss über den Typ des gehandelten 

Bundeswertpapiers, mit welcher Art von Kontra-
hent gehandelt wurde und in welcher Region die-
ser ansässig ist.

Das ausstehende Volumen der Bundeswertpa-
piere (exklusive Eigenbestand des Bundes) ist seit 
Ende des 1.  Halbjahrs  2022 um 7  Prozent gestie-
gen. Dies spiegelte sich in den Handelsumsätzen 
wider, die im 1. Halbjahr 2023 mit einem Volumen 
von 3.612 Mrd. Euro noch einmal jene des bereits 
handelsintensiven 1. Halbjahrs 2022 um 5 Prozent 
übertrafen. Gegenüber dem 2.  Halbjahr  2022 be-
trägt das Umsatzplus 12  Prozent. Im Folgenden 
werden Handelsumsätze zum Halbjahresende 2023 
nur mit den Daten des Halbjahresendes  2022 
verglichen.

Halbjährliches gehandeltes und ausstehendes Volumen 
in Bundeswertpapieren und Renditeentwicklung

Quelle: Refinitiv
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Das bisher höchste jemals ausstehende Volumen an 
Bundeswertpapieren dürfte ein wesentlicher Fak-
tor für die bereits seit eineinhalb Jahren deutlich 
stärkeren Handelsaktivitäten sein. Außerdem be-
günstigend wirkt der signifikante Anstieg der Ren-
diten. Auch das im Jahresverlauf  2022 begonnene 
Zurückfahren der beiden EZB-Kaufprogramme 
dürfte tendenziell zu einem regeren Handel beige-
tragen haben und weiterhin beitragen.

Im 1.  Halbjahr  2023 wurden gleich für vier Bun-
deswertpapiertypen die höchsten Umsätze der 
bis 2005 zurückreichenden Statistik gemeldet: Un-
verzinsliche Schatzanweisungen wurden im Volu-
men von 373  Mrd.  Euro um 30  Prozent mehr ge-
handelt als noch im 1.  Halbjahr  2022. Schon im 
2. Halbjahr 2022 erreichten sie ein Rekordvolumen 
von 359 Mrd. Euro. Bundesschatzanweisungen ver-
zeichneten im Vergleich zum 1. Halbjahr 2022 mit 
33  Prozent auf 574  Mrd.  Euro die höchsten Zu-
wächse unter allen Bundeswertpapiertypen. Bun-
desobligationen wurden um ein Viertel mehr im 
Volumen von 763 Mrd. Euro gehandelt. Ebenso Re-
kordumsätze wurden in Grünen Bundeswertpapie-
ren getätigt  – seit Erstbegebung bereits im sechs-
ten Halbjahr in Folge. Sie umfassen mittlerweile 
Ursprungslaufzeiten von fünf, zehn und 30  Jah-
ren und heben sich damit etwas von den übrigen 
kurz- bis mittelfristigen Papieren mit Zugewin-
nen im Handel ab. Ein hier nicht abgebildeter Blick 
auf die Handelsumsätze nach Restlaufzeiten be-
stätigt die Zweiteilung und zeigt deutlich zweistel-
lige Umsatzzuwächse im Bereich von einem Jahr 
bis drei Jahren, kaum Veränderungen für fünf und 
sieben Jahre, geringe zweistellige Einbußen für 
Restlaufzeiten zwischen zehn und 20  Jahren und 
einen einstelligen Rückgang für Papiere mit 30 Jah-
ren Restlaufzeit. Entsprechend fiel der Umsatz mit 
10-jährigen Bundesanleihen, in den auch die 7- 
und 15-jährigen Anleihen eingerechnet werden, im 
Halbjahresvergleich 2022/2023 um 10 Prozent auf 
1.473 Mrd. Euro.

10-jährige Bundesanleihen sind nach wie vor die 
bedeutendsten Bundeswertpapiere. Ihr Anteil am 
Handelsvolumen aller Bundeswertpapiere von 
zuletzt 41  Prozent war jedoch der niedrigste seit 

Statistikbeginn. Auch der Anteil an gehandelten 
30-jährige Bundesanleihen fiel im 1. Halbjahr 2023 
um 6  Prozent. Das hier erzielte Volumen von 
324 Mrd. Euro war jedoch das vierthöchste der Zeit-
reihe, was stark aus der Verdoppelung ihres Emissi-
onsvolumens im Gesamtjahresvergleich 2022/2023 
resultieren könnte. Den größten Umsatzrück-
gang im Halbjahresvergleich von 81 Mrd. Euro auf 
62 Mrd. Euro verzeichneten die inflationsindexier-
ten Bundeswertpapiere mit Ursprungslaufzeiten 
zwischen zehn und 30 Jahren.

Auf der Kontrahentenseite setzten die Asset Ma-
nager als Handelspartner im 3.  Halbjahr in Folge 
ihre Rückkehr fort: Sie handelten Bundeswertpa-
piere im Rekordvolumen von 1.120 Mrd. Euro. Die 
bis 2019 bedeutendsten Kontrahenten „Broker“, zu 
denen auch Umsätze über elektronische Handels-
systeme gemeldet werden, handelten mit einem 
Volumen von 945 Mrd. Euro so viel wie zuletzt 2013 
nicht mehr. Um 24 Prozent legten die Umsätze mit 
Banken, den drittwichtigsten Händlern von Bun-
deswertpapieren, auf 648 Mrd. Euro zu. Ebenso wie 
Asset Manager verzeichneten Hedgefonds in den 
vergangenen drei Halbjahren die höchsten Um-
sätze seit Statistikbeginn. Das 1.  Halbjahr  2023 
markierte mit 489  Mrd.  Euro darunter das beste 
Handelsergebnis. Mit Zentralbanken wurde im 
1.  Halbjahr  2023 ein Volumen von 310  Mrd.  Euro 
gehandelt. Das waren 18  Prozent weniger als im 
1. Halbjahr 2022 und war damit der größte Rück-
gang unter allen Kontrahenten. Pensionsfonds, 
Versicherungen und Sonstige machten in Summe 
weniger als 3 Prozent der Gesamtumsätze aus. Al-
lerdings tätigten Pensionsfonds im vergangenen 
Halbjahr die höchsten Umsätze seit 2012 – der An-
stieg von 28  Prozent gegenüber dem Vorjahres-
halbjahr auf 52 Mrd. Euro ist der höchste unter al-
len Kontrahenten.

Analog zu den Handelsrekorden der Asset Mana-
ger bewegten sich in der regionalen Verteilung die 
Umsätze mit Amerika auf historischen Höchstwer-
ten um etwa 600  Mrd.  Euro. Die traditionell be-
deutendsten Handelspartner sitzen weiterhin in 
Europa, jedoch außerhalb des Euroraums. Sie stan-
den zuletzt für ein Volumen von 1.815  Mrd.  Euro 
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und damit die Hälfte des Handels aller Regionen, 
was der höchste Wert seit  2013 war. Der Handel 
mit Kontrahenten im Euroraum legte um 15 Pro-
zent auf 991 Mrd. Euro zu. Höhere Umsätze wurden 
hier nur in den Jahren 2005 und 2006 getätigt. Auf 
nahezu unverändertem Halbjahresniveau beweg-
ten sich die Umsätze mit Asien. Afrika verzeichnete 

einen deutlichen Handelsrückgang, während die 
arabischen Staaten mehr als doppelt so viel han-
delten als noch im 1. Halbjahr 2022 und das dritt-
höchste Niveau seit Statistikbeginn erreichten. 
Beide Regionen stehen aber für weniger als 1 Pro-
zent des Handels insgesamt.

Bruttohandel in Bundeswertpapieren

1. Halbjahr 2022 1. Halbjahr 2023

Änderung in Prozentin Mrd. Euro in Mrd. Euro

Instrumente

30-jährige Bundesanleihen 346 324 -6

10-jährige Bundesanleihen 1.636 1.473 -10

Bundesobligationen 611 764 25

Bundesschatzanweisungen 430 574 34

Unverzinsliche Schatzanweisungen 287 373 30

Inflationsindexierte Bundeswertpapiere 81 62 -24

Grüne Bundeswertpapiere 37 42 14

Kontrahenten

Asset Manager 1.068 1.120 5

Banken 523 648 24

Broker 880 945 7

Hedgefonds 482 489 1

Pensionsfonds 41 52 28

Sonstige 33 29 -13

Versicherungen 23 20 -15

Zentralbanken 380 310 -18

Regionen

Afrika 1 1 -29

Amerika 638 596 -7

Arabische Staaten 7 15 114

Asien 197 195 -1

Euroraum 867 991 15

Übriges Europa 1.718 1.815 6

Insgesamt 3.429 3.612 5

Hinweis: Abweichungen in den Summen durch Rundung der Zahlen möglich, die prozentualen Änderungen beziehen sich auf die in der 
Tabelle gerundet dargestellten Originaldaten.
Quellen: Bundesrepublik Deutschland – Finanzagentur GmbH 
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Nettohandel

Werden bei den Sekundärmarktumsatz-Meldun-
gen die Käufe der Bieterbanken von den Verkäufen 
an andere Kontrahenten abgezogen, ergeben sich 
die Nettokäufe. Anhand dieser Nettokäufe lässt sich 
auf Bestandsbewegungen bei den einzelnen Kon-
trahentengruppen schließen.

Getrieben von dem bis dato größten Emissions-
volumen erreichten auch die Nettoabsätze mit 
199 Mrd. Euro einen neuen Rekord. Wie seit 2020 
dominierten die Unverzinslichen Schatzanweisun-
gen am Geldmarkt mit 79 Mrd. Euro den Nettoab-
satz im 1. Halbjahr 2023. Bei den 10-jährigen Bun-
desanleihen wurde der zweithöchste Nettoabsatz 
unter allen Bundeswertpapieren sowie einen Zeit-
reihenhöchstwert in Höhe von 51  Mrd.  Euro er-
reicht (ein Plus von 63  Prozent). Bundesschatzan-
weisungen und Bundesobligationen wurden per 
saldo in Höhe von 25  Mrd.  Euro beziehungsweise 
23  Mrd.  Euro von den Bieterbanken an andere 
Kontrahenten verkauft. Gegenüber dem 1.  Halb-
jahr 2022 bedeutet dies einen Rückgang um 24 Pro-
zent beziehungsweise bei den Bundesobligationen 
einen Zuwachs von 26 Prozent.

30-jährige Bundesanleihen erreichten zum Halb-
jahr  2023 mit 16  Mrd.  Euro einen Höchstwert  – 
ein Plus von 86  Prozent gegenüber  2022. Auf 
5  Mrd.  Euro belaufen sich die Nettoverkäufe von 
inflationsindexierten Bundeswertpapieren, bei 
denen sich ein Jahr zuvor noch Käufe und Ver-
käufe ungefähr die Waage hielten. Wie schon 
im 1.  Halbjahr  2022 wurden etwas mehr Grüne 

Bundeswertpapiere von anderen Kontrahenten an 
die Bieterbanken verkauft als umgekehrt.

Noch führen die Zentralbanken mit 83 Mrd. Euro 
im 1. Halbjahr 2023 die Liste der wichtigsten Netto-
käufer an. Doch der Rückgang von 43 Prozent zum 
1. Halbjahr 2022 und seit 2021 stetig zunehmende 
Nettokäufe der Asset Manager, zuletzt in Höhe von 
69 Mrd. Euro (ein Plus von 63 Prozent), könnten auf 
eine baldige Ablösung hindeuten. Ebenso wie die As-
set Manager erreichen auch Banken (45 Mrd. Euro) 
und Hedgefonds (46 Mrd. Euro) zum Halbjahr 2023 
neue Spitzenwerte bei den Nettokäufen. Während 
Banken typischerweise zu den drei bedeutendsten 
Nettokäufern zählen, sind Hedgefondskäufe auf 
diesem außerordentlich hohen, neunfachen Ni-
veau des Vorjahres neu. Es folgen mit deutlichem 
Abstand Pensionsfonds mit 7 Mrd. Euro an Netto-
käufen, Sonstige mit 4 Mrd. Euro und Versicherun-
gen mit 3 Mrd. Euro.

Die außergewöhnlich hohen Käufe der Hedge-
fonds spiegeln sich auch in der regionalen Vertei-
lung wider: Erstmals seit  2019 war Amerika mit 
Abstand wieder zweitstärkste Absatzregion. Nach 
4  Mrd.  Euro Nettoverkäufen im 1.  Halbjahr  2022 
stellten 49 Mrd. Euro Nettokäufe ein Jahr später für 
Amerika einen neuen Höchstwert dar. Dieser war 
jedoch nur etwa halb so hoch wie die Nettokäufe 
aus dem übrigen Europa. Dort kam es zu einem Zu-
wachs von 58  Prozent auf das Rekordniveau von 
97  Mrd.  Euro. Während die Nettokäufe aus Asien 
marginal von 23 auf 21 Mrd. Euro sanken, fielen sie 
im Euroraum von 81 auf 31 Mrd. Euro, den niedrig-
sten Wert seit 2019.
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Europäische Wirtschafts- und Finanzpolitik

Rückblick auf die Sitzung 
der Euro gruppe und die 
infor mellen Sitzungen der 
ECOFIN-Ministe rinnen und 
-Minister am 15. und 16. Sep-
tember 2023 in Santiago de 
Compostela/Spanien

Eurogruppe

Die Eurogruppe begann am 15. September mit ei-
nem Austausch zur wirtschaftlichen Entwicklung 
in Europa. Die Europäische Kommission und die 
Europäische Zentralbank (EZB) präsentierten ihre 
jüngsten Prognosen zum Wirtschaftswachstum 
und der Inflation. Beide Institutionen sehen eine 
weiterhin gedämpfte Konjunkturdynamik. Sowohl 
die Europäische Kommission in ihrer Sommerpro-
gnose vom 11. September 2023 als auch die EZB in 
ihrer Projektion vom 14. September 2023 korrigier-
ten ihre Wachstumsprognosen nach unten.

Die Europäische Kommission erwartet für die-
ses Jahr ein Wachstum des Bruttoinlandspro-
dukts (BIP) im Euroraum von 0,8 Prozent. Die EZB 
prognostiziert für  2023 ein BIP-Wachstum von 
0,7  Prozent. Für  2024 erwarten die Europäische 
Kommission und die EZB ein etwas höheres Wirt-
schaftswachstum in Höhe von 1,3  Prozent bezie-
hungsweise 1,0 Prozent im Euroraum. Die Inflation 
wiederum sei zwar nach Einschätzung der Europä-
ischen Kommission mittlerweile niedriger, befinde 
sich aber weiterhin auf einem zu hohen Niveau. Die 
Europäische Kommission erwartet für dieses und 
nächstes Jahr eine Inflationsrate von 5,6  Prozent 
beziehungsweise 2,9  Prozent. Die EZB prognosti-
ziert für 2023 und 2024 wiederum eine Inflations-
rate von 5,6 Prozent beziehungsweise 3,2 Prozent.

Die Europäische Kommission betonte, dass die Fis-
kalpolitik restriktiv bleiben solle, insbesondere in 
hoch verschuldeten Ländern. Der Europäische Sta-
bilitätsmechanismus (ESM) schloss sich den Analy-
sen der Europäischen Kommission und der EZB an. 
Die Einschätzung der Vorsitzenden des ECON-Aus-
schusses im Europäischen Parlament Irene Tinagli 
zur aktuellen wirtschaftlichen Situation im Euro-
raum entsprach weitgehend den Projektionen der 
Europäischen Kommission und der EZB.

Bundesfinanzminister Christian Lindner machte 
deutlich, dass die Bekämpfung der Inflation ein 
zentrales Ziel sei und die Fiskalpolitik die Geldpoli-
tik nicht konterkarieren dürfe.

Einige Mitgliedstaaten, darunter Deutschland, for-
derten eine Stärkung der Wachstumskräfte in Eu-
ropa im Rahmen einer angebotsorientierten Politik 
und betonten u. a., dass die bürokratischen Belas-
tungen für die Wirtschaft gesenkt und zentrale 
Projekte wie die Kapitalmarktunion entschieden 
vorangetrieben werden müssten. In mehreren Re-
debeiträgen wurde das in der Vorwoche veröffent-
lichte gemeinsame deutsch-französische Papier 
zur Kapitalmarktunion als guter Impuls gewürdigt.

Die Mitgliedstaaten waren sich weitgehend darü-
ber einig, dass die Finanzpolitik im aktuellen Um-
feld umsichtig und vorsichtig agieren solle, indem 
sie einen restriktiven Kurs verfolge. Grundsätzlich 
müsse sie mit der Geldpolitik der EZB in Einklang 
stehen. Der Präsident der Eurogruppe Paschal 
Donohoe resümierte zum Ende des Austauschs, 
dass die Erklärung der Eurogruppe vom Juli weiter-
hin gerechtfertigt sei und Bestand habe.

Im Anschluss befasste sich die Eurogruppe mit 
der Nachbesetzung des Sitzes von Fabio Panetta 
im EZB-Direktorium. Die Mitgliedstaaten einigten 
sich auf Piero Cipollone, Vizegouverneur der ita-
lie nischen Zentralbank, als geeigneten Kandidaten 
für das EZB-Direktorium. Über die Ernennung von 
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Piero Cipollone als Nachfolger von Fabio Panetta 
wird der Europäische Rat nach Anhörung des Eu-
ropäischen Parlaments und des EZB-Rats entschei-
den. Ziel sei es, dass Piero Cipollone zum 1. Novem-
ber 2023 sein Amt als neues Direktoriumsmitglied 
antreten könne.

Im Nachgang zur Eurogruppe trafen sich die ECO-
FIN-Ministerinnen und -Minister am 15.  Septem-
ber  2023 mit den Ministerinnen und Ministern 
und internationalen Finanzinstitutionen aus La-
teinamerika und der Karibik. Thematische Schwer-
punkte waren die Global Gateway Investment 
Agenda und das Global Financial Safety Net. Die 
nationalen Notenbankpräsidentinnen und -präsi-
denten nahmen ebenfalls an dem Treffen teil.

Erster Tagesordnungspunkt des Treffens war 
die Umsetzung der Global Gateway Investment 
Agenda. Die Aussprache knüpfte an das Gipfeltref-
fen der Europäischen Union (EU) und der Gemein-
schaft der Lateinamerikanischen und Karibischen 
Staaten vom Juli  2023 an. Ziel der Global-Gate-
way-Investitionsagenda ist die Identifikation po-
tenzieller Investitionsprojekte, die einen positiven 
Beitrag zur Deckung des Infrastrukturbedarfs leis-
ten und damit einen Mehrwert in Form von Wachs-
tum, Beschäftigung und sozialen Zusammenhalt 
schaffen. Schwerpunkte liegen u. a. auf der Grünen 
Transformation, dem Digitalen Wandel und den 
sozialpolitischen Herausforderungen.

Die Europäische Kommission ging zu Beginn des 
Austauschs auf die wesentlichen Inhalte der Inves-
titionsagenda ein. Insbesondere die Mobilisierung 
privaten Kapitals sei ein wichtiges Ziel, da öffent-
liche Gelder nicht ausreichen dürften, um beste-
hende Bedarfe zu decken. Die Mitgliedstaaten und 
die Ministerinnen und Minister aus Lateinamerika 
und der Karibik waren sich einig, dass man die ge-
genseitige Partnerschaft insbesondere in Anbe-
tracht der gegenwärtigen Lage weiter ausbauen 
müsse und begrüßten die Initiative der spanischen 
EU-Ratspräsidentschaft.

Bundesfinanzminister Christian Lindner betonte 
in seinem Beitrag die hohe Bedeutung einer stär-
keren Zusammenarbeit der EU mit Lateinamerika 
und der Karibik. Deutschland sei an über 30 Projek-
ten von rund 130 Projekten beteiligt. Er kam dabei 
auch auf die besondere Rolle des freien Handels zu 
sprechen und regte in diesem Zusammenhang eine 
zügige Finalisierung des EU-Mercosur-Handelsab-
kommens an. Einige lateinamerikanische Staaten 
machten deutlich, dass die Bekämpfung des Kli-
mawandels und der Armut Hand in Hand gehen 
müssten und höchste Priorität hätten. Andere Mit-
gliedstaaten, darunter auch Deutschland, verwie-
sen darauf, dass die Mobilisierung privaten Kapitals 
wichtig für den Erfolg des Projekts sei.

Ferner tauschten sich die Ministerinnen und Mi-
nister zum Global Financial Safety Net aus. Einige 
Mitgliedstaaten und Institutionen sprachen in ih-
ren Beiträgen die aktuell laufende Quotenreform 
beim Internationalen Währungsfonds (IWF) an. 
Die Quotenreform soll die Ressourcenausstattung 
des IWF sichern. Bundesfinanzminister Christian 
Lindner und Ministerinnen und Minister anderer 
Mitgliedstaaten machten deutlich, dass die Rolle 
des IWF gestärkt werden solle. Auch wurden im 
Rahmen der Aussprache eine ambitionierte Re-
form der multilateralen Entwicklungsbanken so-
wie eine Verbesserung des Umgangs mit Schulden 
im Rahmen einer besser funktionierenden Schul-
denarchitektur angesprochen.

Informeller ECOFIN

Das informelle Treffen der ECOFIN-Ministerinnen 
und -Minister am 16. September 2023 begann mit 
einem gemeinsamen Frühstück. Zentrales Thema 
war dabei der Economic Governance Review. Die 
Aussprache machte deutlich, dass die Positionen 
der Mitgliedstaaten in wesentlichen Punkten, wie 
z.  B. den numerischen Vorgaben für die Entwick-
lung der Ausgaben und die Rückführung der Schul-
denstandsquoten, noch weit auseinanderliegen. 
Die spanische Ratspräsidentschaft kündigte an, in 
den kommenden Wochen auf eine Einigung hin-
arbeiten zu wollen. Ziel der Ratspräsidentschaft 
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ist eine Einigung der Mitgliedstaaten im Oktober. 
Die Trilogverhandlungen sollen dann im Novem-
ber beginnen.

Bundesfinanzminister Christian Lindner und ei-
nige andere Mitgliedstaaten bewerteten den Zeit-
plan der Ratspräsidentschaft als ambitioniert und 
stellten klar, dass Europa verlässliche, transparente 
und verbindliche Fiskalregeln brauche. Von zentra-
ler Bedeutung seien dabei vor allem konkrete nu-
merische Vorgaben für das Ausgabenwachstum 
(Benchmarks) und für die Rückführung von Schul-
denstandsquoten (Safeguard). Auch seien die Bei-
behaltung des multilateralen Charakters des Re-
gelwerks sowie klare und verbindliche Kriterien 
für die Einleitung eines Defizitverfahrens wichtig. 
Einige Mitgliedstaaten äußerten sich in ähnlicher 
Weise. Andere Mitgliedstaaten zweifelten hingegen 
am Nutzen eines numerischen Safeguard zur Re-
duzierung der Schuldenstandsquote, da dieser zu 
überzogenen Konsolidierungsanforderungen füh-
ren würde, und kritisierten, dass der aktuelle Le-
gislativvorschlag der Europäischen Kommission 
noch zu wenige Anreize für Reformen setze. Auch 
seien Regeln schwer zu akzeptieren, die unterm 
Strich das Wirtschaftswachstum schwächen wür-
den. Bundesfinanzminister Christian Lindner hielt 
dem entgegen, dass Konsolidierung und Wachstum 
keine Gegensätze seien.

Im Anschluss an das Frühstück fand die erste ge-
meinsame Arbeitssitzung der Ministerinnen und 
Minister sowie der Zentralbankpräsidentinnen 
und -präsidenten statt. Thema war das Zusammen-
wirken der Fiskalpolitik seitens der Mitgliedstaaten 
und der Geldpolitik des Eurosystems. Ángel Ubide, 
Managing Director beim US-Finanzdienstleister 
Citadel  LLC, und Lucrezia Reichlin vom Brüsseler 
Think-Tank Bruegel führten in die Thematik ein.

Ángel Ubide erklärte, dass die neuen ökonomi-
schen und politischen Realitäten auch neue Po-
litiken erforderlich machen würden, wie z.  B. in 
Form einer Zielinflationsrate von nahe, aber über 
2 Prozent oder der Bereitstellung öffentlicher Gü-
ter durch die EU. Lucrezia Reichlin schlussfolgerte 
in ihrem Vortrag, dass Geld- und Fiskalpolitik sich 

wechselseitig beeinflussen würden. Zudem müsse 
die Fiskalpolitik eine mittelfristige Schuldentragfä-
higkeit unter Gewährleistung ausreichender Flexi-
bilität anstreben.

In der anschließenden Diskussion forderten die 
Europäische Kommission und die EZB die Mit-
gliedstaaten zu einer zügigen Einigung auf ein 
neues Rahmenwerk bei den Fiskalregeln auf. Von-
seiten der Notenbanken wurde zudem klargestellt, 
dass die Geldpolitik einem klaren Mandat folge. Für 
die Fiskalpolitik müsse der Schwerpunkt hingegen 
in erster Linie auf Konsolidierung liegen.

Beim letzten Tagesordnungspunkt des Informel-
len ECOFIN beschäftigten sich die Ministerinnen 
und Minister mit der strategischen Autonomie, 
wirtschaftlichen Sicherheit und Bereitstellung öf-
fentlicher Güter in der EU. Guntram Wolff, Direk-
tor der Deutschen Gesellschaft für Auswärtige Po-
litik, und Federico Steinberg, Senior Analyst beim 
Elcano Royal Institute, führten in die Thematik ein. 
Dabei forderten sie als Antwort auf das neue Um-
feld eine engere Zusammenarbeit der Mitgliedstaa-
ten, z. B. in Form 

 ● eines europäischen Sicherheitsausschusses im 
Bereich Wirtschaft, 

 ● der Bereitstellung öffentlicher Güter in den Be-
reichen Forschung, Technologie und Klima 
sowie 

 ● sicherer Vermögenswerte. 

In der Aussprache im Plenum wurden von den Mit-
gliedstaaten insbesondere freier Handel, Multila-
teralismus, Abbau von ungünstigen Abhängigkei-
ten insbesondere in sensiblen Bereichen und mehr 
Integration innerhalb der EU, z. B. durch die Kapi-
talmarktunion, angesprochen.
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Datum Veranstaltung

7. bis 9. November 2023 Smart Country Convention (Digitale Verwaltung) – Messegelände Berlin/HUB27

21. November 2023 Economic Dialogue – Inflation kills democracy 

Weitere Informationen zu bisherigen und kommenden Veranstaltungen finden Sie auf der Webseite: https://www.bundesfinanzministe-
rium.de/veranstaltungen 
 
 
 
 
Quelle: Bundesministerium der Finanzen

Finanz- und wirtschaftspolitische Termine

Veranstaltungen des BMF

Terminplan für die Aufstellung und Beratung des Bundeshaushalts 2024 
und des Finanzplans bis 2027

Datum Verfahrensschritte

9. bis 11. Mai 2023 Sitzung des Arbeitskreises „Steuerschätzungen“

5. Juli 2023 Kabinettsbeschluss zum Entwurf des Bundeshaushalts 2024 und des Finanzplans bis 2027

18. August 2023 Zuleitung an Bundestag und Bundesrat

5. bis 8. September 2023 1. Lesung Bundestag

29. September 2023 1. Durchgang Bundesrat 

24. bis 26. Oktober 2023 Sitzung des Arbeitskreises „Steuerschätzungen“

28. November 2023 bis 
1. Dezember 2023

2./3. Lesung Bundestag

15. Dezember 2023 2. Durchgang Bundesrat

Dezember 2023 Verkündung im Bundesgesetzblatt

Quelle: Bundesministerium der Finanzen

Datum Veranstaltung

8./9. November 2023 Eurogruppe und ECOFIN-Rat in Brüssel, Belgien

7./8. Dezember 2023 Eurogruppe und ECOFIN-Rat in Brüssel, Belgien

Quelle: Bundesministerium der Finanzen



A
kt

ue
lle

s 
au

s 
de

m
 B

M
F

95

Aktuelles aus dem BMF Monatsbericht des BMF 
Oktober 2023

Publikationen

Veröffentlichungskalender¹ der Monatsberichte inklusive der finanzwirtschaftlichen Daten

Publikationen des BMF

Monatsbericht Ausgabe Berichtszeitraum Veröffentlichungszeitpunkt

November 2023 Oktober 2023 21. November 2023

Dezember 2023 November 2023 21. Dezember 2023

Januar 2024 Dezember 2023 30. Januar 2024

Februar 2024 Januar 2024 22. Februar 2024

März 2024 Februar 2024 21. März 2024

April 2024 März 2024 23. April 2024

Mai 2024 April 2024 24. Mai 2024

Juni 2024 Mai 2024 20. Juni 2023

Juli 2024 Juni 2024 23. Juli 2024

August 2024 Juli 2024 22. August 2024

September 2024 August 2024 20. September 2024

Oktober 2024 September 2024 22. Oktober 2024

November 2024 Oktober 2024 21. November 2024

Dezember 2024 November 2024 20. Dezember 2024

1 Nach Special Data Dissemination Standard Plus (SDDS Plus) des IWF, siehe http://dsbb.imf.org
Quelle: Bundesministerium der Finanzen

Aktuelle Publikationen des BMF:

Deutsche Haushaltsplanung 2024 (de/en)

Wirkungsbericht Grüne Bundeswertpapiere 2021

29. Subventionsbericht des Bundes; 2021 bis 2024

Bericht über die Kreditaufnahme des Bundes 2022

Arbeiten mit Schwerbehinderung – Ihre Karriere im BMF

Ihre Photovoltaikanlage: Weniger Steuern, weniger Bürokratie

Steuern von A-Z, Ausgabe 2023

Publikationen des BMF können kostenfrei bestellt werden beim:

Bundesministerium der Finanzen

Wilhelmstraße 97

10117 Berlin

Zentraler Bestellservice:

Telefon: 03018 272 2721

Telefax: 03018 10 272 2721

E-Mail: publikationen@bundesregierung.de

Internet:

http://www.bundesfinanzministerium.de

http://www.bmf-monatsbericht.de

Quelle: Bundesministerium der Finanzen
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Entwicklung der Kreditaufnahme des Bundes 

Entwicklung der Kreditaufnahme des Bundes (Haushalt und der Sondervermögen ohne 
Darlehensfinanzierung) 

Kreditaufnahme des Bundes: Bestand, Bedarf und Tilgung sowie Zinsen für Kredite

Nach dem Haus halts ge setz über nom me ne Gewährleistungen

Kennziffern für Special Data Dissemination Standard (SDDS) – Haushalt Bund

Kennziffern für Special Data Dissemination Standard (SDDS) – Kreditaufnahme des Bundes

Bundeshaushalt Gesamtübersicht 2017 bis 2022

Ausgaben des Bundes nach volkswirtschaftlichen Arten

Haushaltsquerschnitt: Glie de rung der Aus ga ben nach Aus ga be grup pen und Funk tio nen

Gesamtübersicht über die Entwicklung des Bundeshaushalts 1969 bis 2022

Entwicklung des öffentlichen Gesamthaushalts

Steueraufkommen nach Steuergruppen

Entwicklung der Steuer- und Abgabenquoten

Entwicklung der Staatsquote

Schulden der öffentlichen Haushalte

Entwicklung der Finanzierungssalden der öffentlichen Haushalte

Internationaler Vergleich der öffentlichen Haushaltssalden

Staatsschuldenquote im internationalen Vergleich

Das nachfolgende Angebot „Statistiken und Dokumentationen“ ist nur online verfügbar im BMF-
Monatsbericht als eMagazin unter www.bmf-monatsbericht.de. Der BMF-Monatsbericht als eMagazin 
bietet darüber hinaus zahlreiche weitere Funktionen und Vorteile, u. a. interaktive Grafiken.
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https://www.bundesfinanzministerium.de/Monatsberichte/2023/10/Inhalte/Kapitel-6-Statistiken/6-1-01-entwicklung-kreditaufnahme-bund.html
https://www.bundesfinanzministerium.de/Monatsberichte/2023/10/Inhalte/Kapitel-6-Statistiken/6-1-02-entwicklung-verschuldung-bundeshaushalt-und-sondervermoegen.html
https://www.bundesfinanzministerium.de/Monatsberichte/2023/10/Inhalte/Kapitel-6-Statistiken/6-1-02-entwicklung-verschuldung-bundeshaushalt-und-sondervermoegen.html
https://www.bundesfinanzministerium.de/Monatsberichte/2023/10/Inhalte/Kapitel-6-Statistiken/6-1-04-kreditaufnahme-des-bundes.html
https://www.bundesfinanzministerium.de/Monatsberichte/2023/10/Inhalte/Kapitel-6-Statistiken/6-1-05-gewaehrleistungen.html
https://www.bundesfinanzministerium.de/Monatsberichte/2023/10/Inhalte/Kapitel-6-Statistiken/6-1-06-kennziffern-fuer-sdds-central-government-operations.html
https://www.bundesfinanzministerium.de/Monatsberichte/2023/10/Inhalte/Kapitel-6-Statistiken/6-1-07-kennziffern-fuer-sdds-central-government-debt.html
https://www.bundesfinanzministerium.de/Monatsberichte/2023/10/Inhalte/Kapitel-6-Statistiken/6-1-08-bundeshaushalt.html
https://www.bundesfinanzministerium.de/Monatsberichte/2023/10/Inhalte/Kapitel-6-Statistiken/6-1-09-ausgaben-des-bundes.html
https://www.bundesfinanzministerium.de/Monatsberichte/2023/10/Inhalte/Kapitel-6-Statistiken/6-1-10-haushaltsquerschnitt.html
https://www.bundesfinanzministerium.de/Monatsberichte/2023/10/Inhalte/Kapitel-6-Statistiken/6-1-11-gesamtuebersicht-entwicklung-bundeshaushalt.html
https://www.bundesfinanzministerium.de/Monatsberichte/2023/10/Inhalte/Kapitel-6-Statistiken/6-1-12-entwicklung-des-oeffentlichen-gesamthaushalts.html
7ttps://www.bundesfinanzministerium.de/Monatsberichte/2023/10/Inhalte/Kapitel-6-Statistiken/6-1-13-steueraufkommen-nach-steuergruppen.html
https://www.bundesfinanzministerium.de/Monatsberichte/2023/10/Inhalte/Kapitel-6-Statistiken/6-1-14-entwicklung-der-steuer-und-abgabequoten.html
https://www.bundesfinanzministerium.de/Monatsberichte/2023/10/Inhalte/Kapitel-6-Statistiken/6-1-15-entwicklung-der-staatsquote.html
https://www.bundesfinanzministerium.de/Monatsberichte/2023/10/Inhalte/Kapitel-6-Statistiken/6-1-16-schulden-der-oeffentlichen-haushalte.html
https://www.bundesfinanzministerium.de/Monatsberichte/2023/10/Inhalte/Kapitel-6-Statistiken/6-1-17-entwicklung-der-finanzierungssalden.html
https://www.bundesfinanzministerium.de/Monatsberichte/2023/10/Inhalte/Kapitel-6-Statistiken/6-1-18-internationaler-vergleich.html
https://www.bundesfinanzministerium.de/Monatsberichte/2023/10/Inhalte/Kapitel-6-Statistiken/6-1-19-staatsschuldenquoten.html
http://www.bmf-monatsbericht.de/
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Steuerquoten im internationalen Vergleich

Abgabenquoten im internationalen Vergleich

Staatsquoten im internationalen Vergleich

Entwicklung der EU-Haushalte 2023 bis 2024

Übersichten zur 
Entwicklung der Länderhaushalte

Entwicklung der Kernhaushalte der Länder

Vergleich der Finanzierungssalden je Einwohner 2022/2023

Entwicklung der Einnahmen und Ausgaben und der Kernhaushalte des Bundes und der Länder

Einnahmen, Ausgaben und Kernhaushalte der Länder

Gesamtwirtschaftliches Produktionspotenzial 
und Konjunktur komponenten des Bundes

Produktionslücken, Budgetsemielastizität und Konjunkturkomponenten

Produktionspotenzial und -lücken

Beiträge der Produktionsfaktoren und des technischen Fortschritts zum preisbereinigten 
Potenzialwachstum

Bruttoinlandsprodukt

Bevölkerung und Arbeitsmarkt

Kapitalstock und Investitionen

Solow-Residuen und Totale Faktorproduktivität

Preise und Löhne

 

https://www.bundesfinanzministerium.de/Monatsberichte/2023/10/Inhalte/Kapitel-6-Statistiken/6-1-20-steuerquoten-im-internationalen-vergleich.html
https://www.bundesfinanzministerium.de/Monatsberichte/2023/10/Inhalte/Kapitel-6-Statistiken/6-1-21-abgabenquoten-im-internationalen-vergleich.html
https://www.bundesfinanzministerium.de/Monatsberichte/2023/10/Inhalte/Kapitel-6-Statistiken/6-1-22-staatsquoten-im-internationalen-vergleich.html
https://www.bundesfinanzministerium.de/Monatsberichte/2023/10/Inhalte/Kapitel-6-Statistiken/6-1-23-entwicklung-der-eu-haushalte.html
https://www.bundesfinanzministerium.de/Monatsberichte/2023/10/Inhalte/Kapitel-6-Statistiken/6-2-01-entwicklung-der-laenderhaushalte-soll-ist.html
https://www.bundesfinanzministerium.de/Monatsberichte/2023/10/Inhalte/Kapitel-6-Statistiken/6-2-02-abb-vergleich-finanzierungsdefizite.html
https://www.bundesfinanzministerium.de/Monatsberichte/2023/10/Inhalte/Kapitel-6-Statistiken/6-2-03-entwicklung-einnahmen-ausgaben-und-kernhaushalte-bund-laender.html
 https://www.bundesfinanzministerium.de/Monatsberichte/2023/10/Inhalte/Kapitel-6-Statistiken/6-2-04-einnahmen-ausgaben-und-kernhaushalte-laender.html
https://www.bundesfinanzministerium.de/Monatsberichte/2023/10/Inhalte/Kapitel-6-Statistiken/6-3-01-produktionsluecken-budgetsemielastizitaet-konjunkturkomponenten.html
https://www.bundesfinanzministerium.de/Monatsberichte/2023/10/Inhalte/Kapitel-6-Statistiken/6-3-02-produktionspotenzial-und-luecken.html
https://www.bundesfinanzministerium.de/Monatsberichte/2023/10/Inhalte/Kapitel-6-Statistiken/6-3-03-beitraege-der-produktionsfaktoren.html
https://www.bundesfinanzministerium.de/Monatsberichte/2023/10/Inhalte/Kapitel-6-Statistiken/6-3-03-beitraege-der-produktionsfaktoren.html
https://www.bundesfinanzministerium.de/Monatsberichte/2023/10/Inhalte/Kapitel-6-Statistiken/6-3-04-bruttoinlandsprodukt.html
https://www.bundesfinanzministerium.de/Monatsberichte/2023/10/Inhalte/Kapitel-6-Statistiken/6-3-05-bevoelkerung-und-arbeitsmarkt.html
https://www.bundesfinanzministerium.de/Monatsberichte/2023/10/Inhalte/Kapitel-6-Statistiken/6-3-06-kapitalstock-und-investitionen.html
https://www.bundesfinanzministerium.de/Monatsberichte/2023/10/Inhalte/Kapitel-6-Statistiken/6-3-07-solow-residuen.html
https://www.bundesfinanzministerium.de/Monatsberichte/2023/10/Inhalte/Kapitel-6-Statistiken/6-3-08-preise-und-loehne.html
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Kennzahlen zur 
gesamtwirtschaftlichen Entwicklung
Wirtschaftswachstum und Beschäftigung

Preisentwicklung

Außenwirtschaft

Einkommensverteilung

Reales Bruttoinlandsprodukt im internationalen Vergleich

Harmonisierte Verbraucherpreise im internationalen Vergleich

Harmonisierte Arbeitslosenquote im internationalen Vergleich

Reales Bruttoinlandsprodukt, Verbraucherpreise und Leistungsbilanz in ausgewählten 
Schwellenländern

Übersicht Weltfinanzmärkte

Jüngste wirtschaftliche Vorausschätzungen von EU-Kommission, OECD, IWF zu BIP, 
Verbraucherpreisen und Arbeitslosenquote

Jüngste wirtschaftliche Vorausschätzungen von EU-Kommission, OECD, IWF zu Haushaltssalden,  
Staatsschuldenquote und Leistungsbilanzsaldo

https://www.bundesfinanzministerium.de/Monatsberichte/2023/10/Inhalte/Kapitel-6-Statistiken/6-4-01-wirtschaftswachstum-und-beschaeftigung.html
https://www.bundesfinanzministerium.de/Monatsberichte/2023/10/Inhalte/Kapitel-6-Statistiken/6-4-02-preisentwicklung.html
https://www.bundesfinanzministerium.de/Monatsberichte/2023/10/Inhalte/Kapitel-6-Statistiken/6-4-03-aussenwirtschaft.html
https://www.bundesfinanzministerium.de/Monatsberichte/2023/10/Inhalte/Kapitel-6-Statistiken/6-4-04-einkommensverteilung.html
https://www.bundesfinanzministerium.de/Monatsberichte/2023/10/Inhalte/Kapitel-6-Statistiken/6-4-05-reales-bruttoinlandsprodukt.html
https://www.bundesfinanzministerium.de/Monatsberichte/2023/10/Inhalte/Kapitel-6-Statistiken/6-4-06-harmonisierte-verbraucherpreise.html
https://www.bundesfinanzministerium.de/Monatsberichte/2023/10/Inhalte/Kapitel-6-Statistiken/6-4-07-harmonisierte-arbeitslosenquote.html
https://www.bundesfinanzministerium.de/Monatsberichte/2023/10/Inhalte/Kapitel-6-Statistiken/6-4-08-reales-bip-verbraucherpreise-leistungsbilanz-ausgewaehlten-schwellenlaendern.html
https://www.bundesfinanzministerium.de/Monatsberichte/2023/10/Inhalte/Kapitel-6-Statistiken/6-4-08-reales-bip-verbraucherpreise-leistungsbilanz-ausgewaehlten-schwellenlaendern.html
https://www.bundesfinanzministerium.de/Monatsberichte/2023/10/Inhalte/Kapitel-6-Statistiken/6-4-09-uebersicht-weltfinanzmaerkte.html
https://www.bundesfinanzministerium.de/Monatsberichte/2023/10/Inhalte/Kapitel-6-Statistiken/6-4-10-juengste-wirtschaftliche-vorausschaetzungen-1.html
https://www.bundesfinanzministerium.de/Monatsberichte/2023/10/Inhalte/Kapitel-6-Statistiken/6-4-10-juengste-wirtschaftliche-vorausschaetzungen-1.html
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https://www.bundesfinanzministerium.de/Monatsberichte/2023/10/Inhalte/Kapitel-6-Statistiken/6-4-11-juengste-wirtschaftliche-vorausschaetzungen-2.html
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